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I. Bericht des Ausschusses 

A. Behandlung des Gesetzentwurfs im Bundestag 

Mit Schreiben vom 26. November 1951 hat die 
Bundesregierung dem Bundestag den Entwurf 
eines Gesetzes über die Angelegenheiten der Ver-
triebenen und Flüchtlinge (Bundesvertriebenen-
gesetz) zugeleitet und gleichzeitig zu der Äußerung 
des Bundesrates zu dem Gesetzentwurf Stellung 
genommen (Bundestagsdrucksache Nr. 2872). Die 
erste Lesung des Gesetzentwurfes fand am 12. De-
zember 1951 statt. Der Entwurf wurde ohne De-
batte dem Ausschuß für Heimatvertriebene unter 
Beteiligung des Ausschusses für Angelegenheiten 
der inneren Verwaltung überwiesen. Der Aus-
schuß für Heimatvertriebene wurde beauftragt, 
auch andere Ausschüsse des Bundestages bei der 
Beratung heranzuziehen, soweit die im Entwurf 
behandelten Sachgebiete ihre Zuständigkeit be-
rühren. Der Ausschuß für Heimatvertriebene nahm 
die Beratung des Entwurfes bereits am 12. De-
zember 1951 auf und bildete nach einer 1. Lesung 
vier Unterausschüsse: 

Unterausschuß I — „Allgemeiner Teil" 
unter dem Vorsitz des Abgeordneten Dr. Kather 

Unterausschuß II — „Umsiedlung" 
unter dem Vorsitz des Abgeordneten 
Dr. Zawadil 

Unterausschuß III — „Landwirtschaft" 
unter dem Vorsitz des Abgeordneten Merten 

Unterausschuß IV — „Wirtschaftliche Ein-
gliederung" 
unter dem Vorsitz des Abgeordneten Dr. Mücke. 

Die Hauptarbeit an dem Gesetzentwurf vollzog 
sich in den Unterausschüssen. Hierbei wurden Sach-
verständige und die Vertreter der interessierten 
Organisationen gehört, sowie Besichtigungen von 
Flüchtlingsbetrieben und Siedlungsvorhaben durch-
geführt. 

Außer dem federführenden Ausschuß für Hei-
matvertriebene haben folgende Ausschüsse zu den 



ihre Zuständigkeit berührenden Vorschriften des 
Entwurfes Stellung genommen: 
Ausschuß für Angelegenheiten der inneren Ver-

waltung 
Ausschuß für Finanz- und Steuerfragen 
Ausschuß für Rechtswesen und Verfassungsrecht 
Ausschuß für Wirtschaftspolitik 
Ausschuß für Fragen der Jugendfürsorge 
Ausschuß für Sozialpolitik 
Ausschuß für gesamtdeutsche Fragen 
Ausschuß für den Lastenausgleich 
Ausschuß für Ernährung, Landwirtschaft und 

Forsten 
Haushaltsausschuß. 

Die Beteiligung des Ausschusses für Angelegen-
heiten der inneren Verwaltung wurde in der 180. 
Sitzung des Deutschen Bundestages vom 12. De-
zember 1951, die der Ausschüsse für Sozialpolitik, 
für gesamtdeutsche Fragen, für den Lastenaus-
gleich und für Ernährung, Landwirtschaft und For-
sten in der 244. Sitzung des Deutschen Bundes-
tages vom 11. Dezember 1952 beschlossen. Im Ver-
laufe der Ausschußberatungen wurden weiterhin 
der Ausschuß für Finanz- und Steuerfragen durch 
Ältestenratsbeschluß vom 29. Mai 1952 und der 
Haushaltsausschuß durch Ältestenratsbeschluß vom 
21. Januar 1953 für beteiligt erklärt. 

Soweit zwischen dem federführenden Ausschuß 
und einem der beteiligten Ausschüsse eine Über-
einstimmung nicht erzielt wurde, wird darauf bei 
der folgenden Behandlung des Entwurfes im ein-
zelnen einzugehen sein. 

B. Inhalt und Aufbau des Gesetzentwurfes 

Die Regelung der Rechtsstellung und die Ein-
gliederung der Vertriebenen und Flüchtlinge war 
in den ersten Jahren nach dem Zusammenbruch 
eine vordringliche Aufgabe der Länder. Diese 
haben in den Jahren 1946 bis 1950 in mehr oder 
weniger umfassender Weise hierfür landesgesetz-
liche Grundlagen geschaffen. Hierzu kamen nach 
Bildung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes noch 
bizonale Regelungen, wie das Soforthilfegesetz und 
das Flüchtlingssiedlungsgesetz. Die Unterschied-
lichkeit in der Abgrenzung des Personenkreises 
und im Umfang der gewährten Rechte und Vergün-
stigungen machte sich besonders nachteilig be-
merkbar, als die Freizügigkeit im Bundesgebiet 
wiederhergestellt worden war und die Umsiedlung 
der Vertriebenen anlief. Die Eingliederung der 
Vertriebenen und Flüchtlinge schien daher nicht 
mehr innerhalb der Grenzen eines Landes lösbar, 
sondern verlangte nach einer bundesgesetzlichen 
Regelung. Das Grundgesetz eröffnete hierzu die 
verfassungsrechtliche Möglichkeit, indem es in 
Artikel 74 Nr. 6 die Angelegenheiten der Ver-
triebenen und Flüchtlinge in die konkurrierende 
Gesetzgebung des Bundes verwies. Neben dem Ge-
setz zu Artikel 131 GG, das die Rechtsstellung der 
vertriebenen Beamten und Angestellten des öffent-

lichen  Dienstes regelt, neben dem .  Feststellungs-
gesetz und dem Gesetz über einen Allgemeinen 
Lastenausgleich, das außer den allgemeinen Kriegs-
schäden auch Vertreibungsschäden regelt, ist der 
vorliegende Gesetzentwurf als eine weitere um-
fassende gesetzgeberische Maßnahme des Bundes 
anzusehen, die diejenigen Fragen behandelt, welche 
in den anderen Gesetzen keine Regelung gefunden 
haben. Mit diesem Gesetz wird nunmehr im 
wesentlichen ein Abschluß der Vertriebenengesetz-
gebung erreicht. 

Die Verabschiedung dieses Gesetzentwurfes 
schließt natürlich nicht aus, daß Angelegenheiten, 
für deren Regelung erst später ein Bedürfnis auf-
tritt oder solche, deren Herausnahme aus der 
übrigen Gesetzgebung aus sachlichen Gründen 
nicht zweckmäßig erscheint, auch noch in anderen 
Vorschriften geregelt werden. 

Der Entwurf umfaßt insgesamt 107 Paragraphen 
und ist in folgende VII Abschnitte gegliedert, die 
ihrerseits wieder in insgesamt 16 Titel unterglie-
dert sind: 

Abschnitt I 	Allgemeine Begriffsbestimmungen 
Abschnitt II 	Behörden und Beiräte  
Abschnitt III 	Eingliederung der Vertriebenen 

und Flüchtlinge 
Abschnitt IV 	Einzelne Rechtsverhältnisse 
Abschnitt V 	Kultur, Forschung und Statistik 
Abschnitt VI 	Strafbestimmungen  
Abschnitt VII Übergangs- und Schlußbestim-

mungen. 

C. Der Entwurf im einzelnen 

ABSCHNITT I 

Der Abschnitt I (Allgemeine Begriffsbestim-
mungen §§ 1-20) ist gegliedert in die Titel 

Begriffsbestimmungen, 
Voraussetzungen für die Inanspruchnahme von 
Rechten und Vergünstigungen, 
Erweiterung des Personenkreises und 
Ausweise. 

Als Unterbau für die in diesem und anderen Ge-
setzen und sonstigen Vorschriften vorgesehenen 
Eingliederungsbestimmungen strebt der Entwurf 
des Bundesvertriebenengesetzes die Schaffung 
eines bundeseinheitlichen Vertriebenen- und 
Flüchtlingsbegriffes an. Die Begriffsbestimmungen 
des Entwurfes sollen die vielfältigen Definitionen 
ablösen, die in Länder-Flüchtlingsgesetzen und 
zahlreichen Sondergesetzen enthalten sind. Auch 
der Artikel 116 Abs. 1 GG soll durch § 1 des 
Bundesvertriebenengesetzes eine gesetzliche Inter-
pretation erhalten. Im Ergebnis deckt sich der 
Personenkreis der Vertriebenen und Flüchtlinge im 
wesentlichen mit der Regelung des nordrhein-west-
fälischen Flüchtlingsgesetzes, indem er den in den 



Flüchtlingsgesetzen der amerikanischen und fran-
zösischen Zone nicht berücksichtigten Kreis der 
Sowjetzonenflüchtlinge einschließt, andererseits 
aber Evakuierte und Besatzungsverdrängte, die 
z. B. in Schleswig-Holstein einen Flüchtlingsaus-
weis erhalten, ausschließt. Die Regelung der 
Rechtsstellung dieser Personengruppen, insbe-
sondere der Evakuierten, soll einem in Kürze von 
der Bundesregierung vorzulegenden Sondergesetz 
vorbehalten bleiben. Während der Beratung dieses 
Entwurfes ist es gelungen, mit dem Ausschuß für 
den Lastenausgleich den Vertriebenenbegriff des 
Lastenausgleichsgesetzes mit dem § 1 dieses Ent-
wurfes zu koordinieren. Dagegen gelang es nicht, 
bezüglich der besonderen gesetzlichen Voraus-
setzungen für die Geltendmachung von Rechten 
nach diesem Gesetz und dem Lastenausgleichsgesetz 
eine volle Koordinierung zu finden. Dies gilt ins-
besondere für den Stichtag und für die Ausnahmen 
vom Stichtag. Maßgebend für die Anerkennung als 
Vertriebener ist der Verlust des Wohnsitzes durch 
Vertreibung. Der Begriff der Vertreibung ist als 
Sammelbegriff für alle die Maßnahmen anzusehen, 
auf Grund deren deutsche Staatsangehörige oder 
deutsche Volkszugehörige gezwungen gewesen sind, 
im Zusammenhang mit den Ereignissen des zweiten 
Weltkrieges ihren Wohnsitz aufzugeben. Ver-
treibungsmaßnahmen sind daher nicht nur die auf 
Grund des Potsdamer Abkommens erfolgten Aus-
weisungen, sondern auch die gegen Deutsche ge-
richteten freiheitsgefährdenden Maßnahmen in an-
deren Ländern wie z. B. Jugoslawien, Rumänien 
und Ungarn. § 1 erfaßt ferner nicht nur die kollek-
tiven Vertreibungen, die in Mittel- und Osteuropa 
im Anschluß an den zweiten Weltkrieg statt-
gefunden haben, sondern auch diejenigen Einzel-
maßnahmen, denen Personen wegen ihrer deut-
schen Staatsangehörigkeit oder deutschen Volks-
zugehörigkeit z. B. in Westeuropa oder im übrigen 
Ausland ausgesetzt waren.  Der Ausschuß hat es als 
zweckmäßig angesehen, im § 1 u. a. die volks-
deutschen Umsiedler und die sogenannten Aus-
siedler, d. h. solche Deutsche, die nach Abschluß 
der allgemeinen Vertreibungsmaßnahmen die 
Länder hinter dem Eisernen Vorhang verlassen 
haben, ausdrücklich im Gesetz zu nennen. 

Zu § 2 des Entwurfes wurde teilweise der Stand-
punkt vertreten, daß die Schaffung der Kategorie 
des „Heimatvertriebenen" innerhalb der Vertriebe-
nen unzweckmäßig sei. Die Vertreter dieser Auf-
fassung gingen dabei davon aus, daß der Begriff 
„Heimat" sich rechtlich kaum befriedigend erfassen 
lasse und die Einführung einer weiteren Kategorie 
ohne praktische Bedeutung nur eine Belastung der 
Verwaltungsarbeit darstelle. Die Mehrheit des 
Ausschusses hielt aber an der Regierungsvorlage 
fest, insbesondere auch, nachdem das Lastenaus-
gleichsgesetz die Zahlung eines besonderen Heimat-
zuschlages vorsieht, so daß es zweckmäßig erscheint, 
diesen Personenkreis auch ausweismäßig besonders 
zu kennzeichnen. 

Die Länderflüchtlingsgesetze haben fast durch-
weg bisher nur den Vertriebenen aus Gebieten  

außerhalb der vier Besatzungszonen eine besondere 
Rechtsstellung gewährt, jedoch der Flüchtlings-
bewegung aus der sowjetischen Besatzungszone 
nicht in ausreichendem Maße Rechnung getragen. 
Mit Nachdruck haben die Sowjetzonenflüchtlinge 
ihre Gleichstellung mit den Vertriebenen verlangt. 
Im Lastenausgleichsgesetz sind die Sowjetzonen-
flüchtlinge bisher nur im Rahmen der Härtevor-
schriften (§ 301 LAG) berücksichtigt worden. Der 
Entwurf des Bundesvertriebenengesetzes sieht da-
gegen bis auf geringfügige Ausnahmen die grund-
sätzliche Gleichstellung der Sowjetzonenflüchtlinge 
mit den Vertriebenen vor. 

Die Begriffsbestimmung des Sowjetzonenflücht-
lings gehört zu den umstrittenen Bestimmungen 
des Entwurfes. Die Regierungsvorlage lehnte sich 
an das Gesetz zu Artikel 131 des Grundgesetzes 
und das Lastenausgleichsgesetz an, indem sie die 
Anerkennung als Sowjetzonenflüchtling von einer 
Lebens- oder Freiheitsbedrohung in der sowjeti-
schen Besatzungszone abhängig machte. Nachdem 
zunächst der federführende Ausschuß und der Aus-
schuß für innere Verwaltung der Regierungsvor-
lage zugestimmt hatten, hat im letzten Stadium 
der Erörterungen der Ausschuß für gesamtdeutsche 
Fragen eine erweiterte Fassung der Begriffsbestim-
mung vorgeschlagen. Diesem Vorschlag hat der 
Ausschuß für Heimatvertriebene zugestimmt. Ma ß

-

gebend hierfür war die Auffassung, daß die Tat-
bestandsmerkmale der Lebens- und Freiheits-
bedrohung allein nicht mehr der politischen Ent-
wicklung entsprechen, die inzwischen in der sowje-
tischen Besatzungszone vor sich gegangen ist. 
Durch die vorgeschlagene Neufassung ist es mög-
lich, z. B. auch besondere Fälle des Gewissen-
zwangs zu berücksichtigen. Wirtschaftliche Gründe 
allein sollen jedoch nicht zur Anerkennung als So-
wjetzonenflüchtling führen. Hierbei waren sich 
aber die beteiligten Ausschüsse darüber klar, daß 
Enteignungen, die politische Zwecke verfolgen, als 
„besondere Zwangslage" im Sinne der Neufassung 
des § 3 anzusehen sind. 

Der Personenkreis der sog. „Nichtrückkehrer", 
der bisher in § 3 Abs. 2 der Regierungsvorlage be-
handelt wurde, ist nunmehr in § 4 „Gleichgestellte 
Personen" gesondert aufgeführt. § 4 hält an den 
engen Tatbestandsmerkmalen der Lebens- und 
Freiheitsgefährdung im Gegensatz zum jetzigen 
§ 3 fest. Der Ausschuß für gesamtdeutsche Fragen 
und die Mehrheit des federführenden Ausschusses 
gingen hierbei von der Erwägung aus, daß zwar 
ein Unterschied in der Rechtsstellung der beiden 
Personenkreise nicht gemacht werden solle, daß 
aber eine Differenzierung bezüglich der  Merkmale, 
die zur Anerkennung führen, aus politischen Grün-
den erforderlich sei. Eine Minderheit unter Ein-
schluß des Vorsitzenden des Ausschusses für hei-
matvertriebene war dagegen der Auffassung, daß 
die gesetzlichen Voraussetzungen für eine Aner-
kennung bei den aus der sowjetischen Besatzungs-
zone Geflüchteten die gleichen sein müßten wie 
bei denen, die in die sowjetische Besatzungszone 



nicht zurückkehren konnten. Bei dem Personen-
kreis der „Nichtrückkehrer" (§ 4) handele es sich 
in der Hauptsache um heimgekehrte Kriegsgefan-
gene sowie um vor den anrückenden sowjetischen 
Truppen geflüchtete Bewohner Mitteldeutschlands. 
Es sei aus rechtichen, aber auch politischen Grün-
den bedenklich, wenn diese Personen schärferen An-
forderungen unterworfen würden als die später 
aus der sowjetischen Besatzungszone abgewander-
ten Personen. Außerdem sprechen nach Ansicht 
der Minderheit des federführenden Ausschusses 
und des federführenden Bundesministeriums ver-
waltungsmäßige Gründe gegen eine Trennung und 
eine unterschiedliche Behandlung der beiden Per-
sonengruppen, da bei der vorgesehenen Fassung 
des § 4 in jedem Einzelfalle geprüft werden müsse, 
ob der Antragsteller vor oder nach der Besetzung 
seinen Wohnsitz verlassen hat. 

Auch der Ausschuß für den Lastenausgleich hat 
sich mit der Neufassung der §§ 3 und 4 befaßt. Er 
war der Ansicht, daß die vom Ausschuß für ge-
samtdeutsche Fragen und vom Ausschuß für Hei-
matvertriebene gewünschte Anpassung des § 301 
Abs. 1 LAG an die §§ 3 und 4 nicht erforderlich 
sei, sondern der in § 301 Abs. 4 LAG vorgesehenen 
Rechtsverordnung überlassen werden könne. Diese 
Rechtsverordnung ist inzwischen auf der Grundlage 
der engeren Definition des Sowjetzonenflüchtlings-
begriffes des § 301 ergangen und müßte, um zu der 
für die Praxis dringend erforderlichen Koordinie-
rung zu gelangen, durch die Bundesregierung mit 
Zustimmung des Bundesrates geändert werden. 

Der Zweite Titel des Abschnittes I (§§ 9-13) 
enthält die besonderen Voraussetzungen, ohne 
deren Vorhandensein ein Vertriebener oder 
Sowjetzonenflüchtling (§§ 1-4) Rechte und Ver-
günstigungen nicht geltend machen kann. In 
§ 9 ist der Vorbehalt des „befugten Wohn-
sitzes" durch das Erfordernis des „ständigen 
Aufenthalts" ersetzt worden, da nicht verlangt 
werden soll, daß der Vertriebene oder Sowjet-
zonenflüchtling einen Wohnsitz im Sinne des § 7 
BGB begründet haben muß, ehe er in der Lage ist, 
die Rechte und Vergünstigungen dieses Gesetzes 
in Anspruch zu nehmen. Der Ausschuß hat auch 
das Wort „befugt", das im Regierungsentwurf ent-
halten war, gestrichen. Da infolge der in den 
einzelnen Ländern unterschiedlichen Rechtslage in 
Zuzugsfragen eine einheitliche Auslegung des Be-
begriffs „befugt" auf Schwierigkeiten stößt, hat es 
der Ausschuß für ausreichend gehalten, wenn bei 
Vertriebenen ein Stichtag für die Aufenthaltnahme 
festgesetzt wird. Für Zuwanderer aus dem sowjeti-
schen Besatzungsgebiet, die nicht Vertriebene sind, 
genügen nach Ansicht des Ausschusses die in §§ 3 
und 4 bezeichneten Voraussetzungen. Das Lasten-
ausgleichsgesetz enthält in diesem Punkt die gleiche 
Regelung. 

Gemäß § 10 können Vertriebene und Sowjetzonen

-

flüchtlinge Rechte und Vergünstigungen grundsätz-
lich nur in Anspruch nehmen, wenn sie im Bundes-
gebiet oder in Berlin-West ihren ständigen Auf-
enthalt haben. Sie müssen den Aufenthalt bis zu  

einem bestimmten Stichtag genommen haben. Die 
Einführung eines Stichtages ließ sich in diesem 
Gesetz nicht vermeiden, da insbesondere gegenüber 
den Vertriebenen, die sich im Ausland oder in der 
sowjetischen Besatzungszone befinden, kein Sog 
ausgeübt werden soll. Die Ausnahmen von dem 
Stichtagerfordernis sorgen jedoch dafür, daß 
Härten vermieden werden. Die Ausnahmen (§ 10 
Abs. 2 Nr. 5 und 6) gehen hier auch weiter als im 
Lastenausgleichsgesetz. Eine Koordinierung der 
Stichtage mit dem Lastenausgleichsgesetz war 
nicht möglich, da der im Lastenausgleichsgesetz ge-
wählte Stichtag (31. Dezember 1950) für die Zwecke 
dieses Gesetzes zu weit zurückliegt. Zweck eines 
Stichtages kann es nur sein, für die Zukunft und 
nicht in der Vergangenheit zu wirken. Er wurde 
auf den 31. Dezember 1952 festgesetzt. 

Für Sowjetzonenflüchtlinge kennt der Entwurf 
grundsätzlich keinen Stichtag, da unter den beson-
deren Voraussetzungen des § 3 jedem Deutschen 
aus dem sowjetischen Besatzungsgebiet die Rechte 
und Vergünstigungen dieses Gesetzes ohne Rück-
sicht auf den Zeitpunkt seiner Flucht eingeräumt 
werden müssen. 

§ 11 ist gegenüber der Regierungsvorlage da-
durch erweitert worden, daß nicht nur Vertriebene, 
die sich als Nutznießer in den eingegliederten und 
besetzten Gebieten betätigt haben, sondern auch 
Vertriebene, die nach der Vertreibung in der 
sowjetischen Besatzungszone wohnhaft waren und 
dort gegen die Grundsätze der Menschlichkeit und 
Rechtsstaatlichkeit verstoßen haben, von der In-
anspruchnahme von Rechten und Vergünstigungen 
ausgeschlossen werden. 

Die Vorschrift über den Ausschluß bei Erwerb 
einer fremden Staatsangehörigkeit (§ 12) hat der 
Ausschuß in einem Absatz 2 eingeschränkt. Bei Wie-
dererwerb der deutschen Staatsangehörigkeit oder 
in den Fällen, in denen ein volksdeutscher Vertrie-
bener zwischenzeitlich eine fremde Staatsangehörig-
keit erworben hat und später die deutsche Staats-
angehörigkeit erwirbt, soll der Vertriebene eben-
falls zur Inanspruchnahme von Rechten und Ver-
günstigungen, sofern die sonstigen Voraussetzungen 
des Zweiten Titels gegeben sind, berechtigt sein. 

Von besonderer Bedeutung ist die Vorschrift des 
§ 13, die es ermöglicht, im Einzelfalle eine Auf-
hebung der Rechte und Vergünstigungen, die einem 
Vertriebenen oder Sowjetzonenflüchtling zustehen, 
durch Verwaltungsakt herbeizuführen. Voraus-
setzung hierfür ist, daß der Betroffene in das wirt-
schaftliche und soziale Leben in einem Maße ein-
gegliedert ist, das nach seinen früheren wirtschaft-
lichen und sozialen Verhältnissen angemessen ist. 
Diese Vorschrift, die allerdings nicht sofort bei der 
Ausgabe der neuen Bundesausweise angewandt 
werden soll, hat den Zweck, daß die Vertriebenen 
und Sowjetzonenflüchtlingen gewährten Vergünsti-
gungen im Einzelfalle nur solange gewährt werden, 
wie dies im Hinblick auf den erreichten Stand der 
wirtschaftlichen Eingliederung gerechtfertigt er-
scheint. Diese Vorschrift, die in der Zukunft um so 
größere Bedeutung haben wird, je umfassender 



und erfolgreicher die Eingliederung der Vertriebe-
nen und Sowjetzonenflüchtlinge bewirkt wird, er-
möglicht es auch, die für die Eingliederung der 
Vertriebenen und Sowjetzonenflüchtlinge zur Ver-
fügung gestellten Mittel in zunehmendem Maße 
auf diejenigen zu konzentrieren, die noch einer 
Sonderhilfe bedürfen. 

In § 14 wird die Bundesregierung ermächtigt, 
über die in diesem Gesetzentwurf genannten Per-
sonenkreise hinaus Personengruppen anzuerkennen, 
die von Vertreibung oder vertreibungsähnlichen 
Maßnahmen betroffen sind oder werden. Diese Vor-
schrift soll ihre erste Anwendung unmittelbar nach 
der Verabschiedung dieses Gesetzes dadurch 
finden, daß Personen, die das Saargebiet auf Grund 
von Anordnungen der Besatzungsmacht oder der 
dortigen Behörden verlassen mußten, den Sowjet-
zonenflüchtlingen gleichgestellt werden. Darüber 
hinaus können aber auch weitere Personengruppen, 
die auf Grund vertreibungsähnlicher Maßnahmen 
ihre Heimat verlassen müssen, im Wege einer 
Rechtsverordnung einbezogen werden. Unter ver-
treibungsähnlichen Maßnahmen in diesem Sinne 
können z. B. Enteignungsmaßnahmen, Aberken-
nung der Staatsangehörigkeit u. ä. Maßnahmen 
verstanden werden. Durch eine Rechtsverordnung 
gemäß § 14 könnten auch weitere Personenkreise 
aus der sowjetischen Besatzungszone den Sowjet-
zonenflüchtlingen gleichgestellt werden. 

Der Vierte Titel (§§ 15-20) regelt die Frage der 
Gestaltung und das Verfahren bei der Erteilung 
der Ausweise. Der Ausschuß ging im Gegensatz zu 
der Regierungsvorlage davon aus, daß es sich bei 
dem Ausweis nicht nur um einen sogenannten Be-
treuungsausweis handelt, sondern, daß jeder, der 
die Eigenschaft als Vertriebener oder als Sowjet-
zonenflüchtling gemäß §§ 1-4 besitzt, auch das 
Recht haben soll, einen Ausweis zu erhalten, wo-
bei für die Geltendmachung von Rechten und Ver-
günstigungen einschränkende Vermerke, z. B. 
wegen Nichterfüllung des Stichtages, im Ausweis 
eingetragen werden sollen. 

ABSCHNITT II 

Der Abschnitt II (Behörden und Beiräte 
§§ 21-25) gliedert sich in zwei Titel und be-
schränkt sich im wesentlichen auf die Verpflichtung 
der Länder, entsprechend der Organisation inner-
halb der Bundesregierung für ihren Bereich 
eine zentrale Dienststelle zur Durchführung 
des Bundesvertriebenengesetzes zu unterhalten. 
Diese Bestimmung entspricht weitgehend der be-
reits in den Ländern geschaffenen Organisation und 
soll die erforderliche Koordinierung auf dem Gebiete 
des Vertriebenen- und Flüchtlingswesens inner-
halb der Länderregierungen garantieren. Um die 
Durchführung des Gesetzes auf eine möglichst 
breite Basis zu stellen, sieht der Zweite Titel in den 
§§ 22-25 die Bildung von Beiräten für Vertriebene 
und Sowjetzonenflüchtlinge beim Bundesministe-
rium für Vertriebene und bei den zentralen Dienst-

stellen der Länder vor. Der Entwurf regelt nur die 
Zusammensetzung des Beirates auf der Bundes-
ebene. Die Frage des Beirates war im federführen-
den Ausschuß umstritten. Auch die hierzu gehörten 
Organisationen der Vertriebenen und Sowjetzonen-
flüchtlinge vertraten einen geteilten Standpunkt. 
Die Mehrheit des Ausschusses hat sich aber auf den 
Standpunkt gestellt, daß die Funktionen dieses Bei-
rates nicht allein durch die Organisationen der Ver-
triebenen und Sowjetzonenflüchtlinge ausgeübt wer-
den können, daß es vielmehr zweckmäßig ist, außer 
diesen Organisationen auch die im § 23 genannten 
weiteren Verbände in einem Beirat zusammenzu-
fassen, soweit sie sich mit Fragen der Eingliederung 
der Vertriebenen und Sowjetzonenflüchtlinge be-
schäftigen. Darüber hinaus hat der Ausschuß eine 
Erklärung des Bundesministeriums für Vertriebene 
zur Kenntnis genommen, wonach entsprechend 
ständiger Praxis auch die Heranziehung der Ost-
büros der Parteien in allen wichtigen, die Sowjet-
zonenflüchtlinge betreffenden Fragen gewähr-
leistet bleibt. 

ABSCHNITT III 
Im Abschnitt III (Eingliederung der Vertriebenen 

und Flüchtlinge §§ 26-80) sind diejenigen Hilfen 
zusammengefaßt, die den von der Vertreibung Be-
troffenen den Anschluß an das Wirtschafts- und 
Berufsleben vermitteln sollen. Der III. Abschnitt 
gliedert sich in die Titel: 

Umsiedlung 	 §§ 26-34 
Landwirtschaft 	 §§ 35-67 
Zulassung zur Berufs- und 

Gewerbeausübung 	 §§ 68-70 
Förderung selbständig Erwerbstätiger §§ 71-75 
Förderung unselbständig Erwerbs

-

tätiger 	 §§ 76-78 
Sonstige Vorschriften 	 §§ 79-80 
Die Vorschriften dieses Titels ergänzen zum Teil 

das Lastenausgleichsgesetz. 
Grundsätzlich geht der Entwurf, sofern er eine 

vorzugsweise Behandlung der Vertriebenen und 
Sowjetzonenflüchtlinge bestimmt, davon aus, daß 
eine solche vorzugsweise Behandlung nur solange 
Platz greift, bis in einem Lande der Anteil der Ver-
triebenen oder Sowjetzonenflüchtlinge an einem be-
stimmten Gewerbe, Berufszweig usw. erreicht ist, 
der dem Verhältnis der Vertriebenen und Sowjet-
zonenflüchtlinge zur Gesamtzahl der Bevölkerung 
entspricht. Diese einschränkende Voraussetzung 
verhindert neben der Möglichkeit der individuel-
len Beendigung der Inanspruchnahme von Rechten 
und Vergünstigungen gemäß § 13, daß Vertriebene 
und Sowjetzonenflüchtlinge über ein vertretbares 
Maß hinaus eine Sonderstellung gegenüber den ein-
heimischen Mitbürgern erhalten. 

Im Titel Umsiedlung (§§ 26-34) sind die grund-
sätzlichen Vorschriften über eine Neuverteilung der 
Vertriebenen und Sowjetzonenflüchtlinge inner-
halb des Bundesgebietes zusammengefaßt. Voraus-
setzung für eine wirksame Eingliederung ist ins- 



besondere die Auflockerung von Vertriebenen und 
Sowjetzonenflüchtlingen in solchen Gebieten, in 
denen sie unmittelbar im Anschluß an die Ver-
treibung ohne Rücksicht auf die vorhandenen 
Möglichkeiten einer Eingliederung zusammen-
geballt waren. 

Von den rund 8,1 Millionen Vertriebenen, die im 
Geltungsbereich des Grundgesetzes leben, waren 
am 1. April 1952 noch 4,455 Millionen in den drei 
Ländern mit ungünstigen Ansatzbedingungen 
untergebracht und zwar 

rund 766 600 in Schleswig-Holstein 
rund 1 783 100 in Niedersachsen und 
rund 1 905 700 in Bayern. 

Zum gleichen Zeitpunkt betrug der Anteil der Ver-
triebenen in Schleswig-Holstein noch 31 vom Hun-
dert der Bevölkerung, in Niedersachsen noch rund 
26,6 vom Hundert und in Bayern noch rund 20,8 
vom Hundert. Der Bundesdurchschnitt liegt bei 
etwa 16,8 vom Hundert. 

Für die übrigen Länder ergeben sich nach-
stehende Zahlen: 

Vertriebene 
am 1.4.1952 

in v. H. der 
Gesamrbe

-völkcrung 

demgegen- 
über Vertrie- 

bene am 
31. 12. 1949 

in 

v.H. 

Nordrhein-Westf. 1.555.100 11,4 1.188.000 9,1 
Hamburg 	. 	. 	. 	. 140.400 8,5 92.000 5,9 
Hessen 	 753.400 17,1 668.000 15,4 
Bremen 	 58.600 10,0 38.000 6,9 
Rheinland-Pfalz 	. 221.100 7,1 78.000 2,7 
Baden-Württemberg 959.600 14,5 885.000 10,6 

Sowjetzonenflüchtlinge und sonstige Zuwanderer 
sind in diesen Zahlen nicht enthalten. 

Die Zusammenballung der in das Gebiet der 
Bundesrepublik eingeströmten Vertriebenen in den 
Ländern Schleswig-Holstein, Niedersachsen und 
Bayern brachte für diese Länder ständig wach-
sende Gefahren in wirtschaftlicher, sozialer und 
politischer Hinsicht mit sich. Die Mehrzahl dieser 
Menschen mußte jede Hoffnung aufgeben, in ihrem 
Aufnahmeort wieder eine Existenz zu finden. In 
dieser Erkenntnis waren die Länder der Bundes-
republik im August 1949 übereingekommen (Witt-
düner Beschlüsse), zu Gunsten der meistbelasteten 
Länder einen Spitzenausgleich der Vertriebenen 
vorzunehmen. Inhalt der Vereinbarung war, aus 
Schleswig-Holstein 300 000, aus Niedersachsen und 
Bayern je 150 000, insgesamt also 600 000 Vertrie-
bene in die übrigen Länder umzusiedeln. In Ver-
folg dieser Vereinbarung erließ die Bundesregie-
rung am 29. November 1949 die Verordnung über 
die Umsiedlung von Heimatvertriebenen aus den 
Ländern Bayern, Niedersachsen und Schleswig-
Holstein. Auf Grund dieser Verordnung wurden 
300 000 Heimatvertriebene aus diesen Ländern in 
die übrigen Länder der Bundesrepublik umgesiedelt. 

Am 4. Mai 1950 beauftragte der Bundestag die 
Bundesregierung, die Voraussetzungen für die  Um

-

siedlung weiterer 600 000 Heimatvertriebener zu 
schaffen. Mit dem Gesetz zur Umsiedlung von Hei-
matvertriebenen aus den Ländern Bayern, Nieder-
sachsen und Schleswig-Holstein vom 22. Mai 1951 
wurde ein zweites, ebenfalls 300 000 Vertriebene 
umfassendes Umsiedlungsprogramm in Angriff ge-
nommen. Schwierigkeiten in der Finanzierung des 
Umsiedlerwohnungsbaues hemmten zunächst die 
auf Grund dieses Gesetzes durchzuführende Um-
siedlung. Erst am 26. September 1952 konnte die 
Bundesregierung mit Zustimmung des Bundesrates 
durch Rechtsverordnung bestimmen, daß von den 
zur Umsiedlung vorgesehenen 300 000 Heimatver-
triebenen die Aufnahmeländer bis Ende 1952 ins-
gesamt 200 000 und die restlichen 100 000 innerhalb 
des ersten Halbjahres 1953 aufzunehmen haben. 
Danach sollen bis Ende 1952 rund 500 000, bis Ende 
Juni 1953 rund 600 000 Heimatvertriebene aus den 
Ländern Bayern, Niedersachsen und Schleswig-
Holstein in die übrigen Länder des Bundesgebietes 
umgesiedelt sein. Da aber die Umsiedlung zur Ent-
lastung der Länder Bayern, Niedersachsen und 
Schleswig-Holstein noch eine längere Zeit in An-
spruch nehmen wird und darüber hinaus auch nach 
Abschluß dieser Maßnahme der im Wege der Um-
siedlung erstrebte Bevölkerungsausgleich noch nicht 
erreicht sein wird, ist es notwendig, die Grund-
sätze der Umsiedlung in diesem Gesetz festzulegen 
und lediglich den alljährlichen Umsiedlungsplan 
besonderen Verordnungen oder Gesetzen vorzube-
halten. 

Der Titel „Umsiedlung" (§§ 26-34) hat 
durch den Ausschuß im wesentlichen nur redaktio-
nelle Änderungen erfahren. Lediglich in § 31 ist 
eine Erweiterung insofern vorgenommen worden, 
als dieser bestimmt, daß auch die Umsiedlung von 
anderen Kriegsfolgehilfeempfängern im Rahmen 
der Umsiedlung für Vertriebene und Sowjet-
zonenflüchtlinge erfolgen kann. Diese Bestim-
mung entspricht der bisherigen Umsiedlungs-
praxis, wonach auf Grund des § 9 Abs. 2 des 
Umsiedlungsgesetzes vom 22. Mai 1951 außer 
Vertriebenen auch ein bestimmter Prozentsatz 
Evakuierte mit umgesiedelt werden. Von Bedeu-
tung ist die Erweiterung des Kreises über die Ver-
triebenen und Sowjetzonenflüchtlinge hinaus, ins-
besondere auch für eine evtl. notwendig werdende 
Umsiedlung von sonstigen Zuwanderern aus dem 
sowjetischen Besatzungsgebiet, die andernfalls 
mangels Erfüllung der Anerkennungsvoraussetzun-
gen der §§ 3 und 9 von der Beteiligung an der Um-
siedlung ausgeschlossen bleiben müßten. Gegenstand 
besonderer Erörterungen im Unterausschuß sowohl 
wie im Gesamtausschuß und im Ausschuß für An-
gelegenheiten der inneren Verwaltung war der 
§ 33 (Einzelweisungen). Der Bundesrat hatte im 
ersten Durchgang die Streichung dieser Vorschrift 
verlangt, ohne daß die Bundesregierung diesem 
Wunsch nachgekommen ist. Der federführende 
Ausschuß, aber auch der Ausschuß für Angelegen-
heiten der inneren Verwaltung waren mit großer 
Mehrheit der Auffassung, daß es notwendig sei, 
auf dem Gebiete der Umsiedlung der Bundesregie- 



rung nicht nur die Befugnis zu Einzelweisungen für 
besondere Fälle, sondern ein generelles Weisungs-
recht einzuräumen. Voraussetzung hierfür ist je-
doch eine vorherige Änderung des Grundgesetzes, 
da die Anwendungsfälle der Auftragsverwaltung 
im Grundgesetz enumerativ aufgezählt sind. Die 
beteiligten Ausschüsse haben jedoch, um die Ver-
abschiedung des Bundesvertriebenengesetzes nicht 
zu verzögern, den § 34 in seiner jetzigen Fassung, 
die der Regierungsvorlage entspricht, gebilligt. Die 
Einführung der Auftragsverwaltung soll einer 
Gesetzesinitiative außerhalb dieses Gesetzentwur-
fes vorbehalten bleiben. 

Der Zweite Titel des Abschnitts III (§§ 35-67) be-
handelt die Eingliederung der aus der Landwirt-
schaft stammenden Vertriebenen und Sowjetzonen-
flüchtlinge in die Landwirtschaft und damit eines 
der wichtigsten Gebiete des Gesetzes. 

In einer besonderen Weise ist bei den vertrie-
benen Bauern eine berufliche Umschichtung er-
folgt, die, wie in keinem anderen Berufsstand, zu-
gleich eine soziale Deklassierung bedeutet. Nur in 
geringem Umfange ist es gelungen, den früher 
selbständigen Bauern wieder als solchen in die 
Landwirtschaft einzugliedern. Die ältere Generation 
ist zwar in der Landwirtschaft verblieben, jedoch 
in den meisten Fällen als Landarbeiter. Die jüngere 
Generation ist zum allergrößten Teil in Berufe der 
Industrie und des Handwerks abgewandert. Die 
Eingliederung der vertriebenen Landwirte hatte 
Schwierigkeiten zu überwinden, die bei anderen 
Berufsgruppen in dieser Form und in diesem Aus-
maß nicht bestanden. Der Arbeitsplatz in der Land-
wirtschaft als selbständiger Bauer oder Pächter 
erfordert im Durchschnitt größere Geldmittel als 
der Arbeitsplatz in Handel und Industrie. Ferner 
ist der Arbeitsplatz in der Landwirtschaft an die 
Beschaffung geeigneten Landes und geeigneter Ge-
bäude in einem Umfang, der den einzelnen land-
wirtschaftlichen Betrieb lebensfähig macht, ge-
bunden. Durch diese Schwierigkeiten bedingt ist die 
Eingliederung der heimatvertriebenen Landwirte 
gegenüber anderen Berufsgruppen sehr stark zu-
rückgeblieben. Eine Beschleunigung trat erst ein, 
als das Gesetz zur Förderung der Eingliederung 
von Heimatvertriebenen in die Landwirtschaft vorn 
10. August 1949 (Flüchtlingssiedlungsgesetz) in 
Kraft getreten war. Das Tempo hat sich jedoch 
bereits 1952 wieder verlangsamt, weil die gesetz-
lichen Möglichkeiten für eine umfassende Einglie-
derung der Landwirte nicht ausreichen. Der Zweite 
Titel „Landwirtschaft" dieses Gesetzes schafft 
durch seine Bestimmungen die gesetzlichen Voraus-
setzungen für eine umfassende und rasche Ein-
gliederung der Heimatvertriebenen in die Land-
wirtschaft. 

Bis zum 31. Dezember 1952 sind auf Grund des 
Flüchtlingssiedlungsgesetzes (FlüSG) insgesamt 
35 084 heimatvertriebene Landwirte seßhaft ge-
macht worden. Davon ist rund die Hälfte auf Ne-
benerwerbsstellen bis zu 2 ha angesetzt worden, 
deren Inhaber zum Teil als Landarbeiter tätig sind. 
Es sind in verhältnismäßig großem Umfange auch 

Vollexistenzen geschaffen worden. Die Zahl der auf 
mehr als 10-ha-Betriebe angesetzten Vertriebenen 
betrug am 31. Dezember 1952 8486, während auf 
Stellen über 2 bis 10 ha 9629 Vertriebene angesetzt 
worden sind. 

Von den zu diesem Zeitpunkt insgesamt Ein-
gegliederten sind im Wege der Pachtung 12 065, im 
Wege des Eigentumserwerbs 8442 und im Wege 
der Neusiedlungsverfahren 14 577 Betriebe in die 
Hand von Vertriebenen übergegangen. Für 
diesen Zweck sind aus öffentlichen Mitteln 
folgende Beträge bis zum 31. Dezember 1952 auf-
gewendet worden: 
1. Aus Landesmitteln 	221 556 223,— DM 
2. Aus dem Haushalt des Bundes 16 272 208,— DM 
3. Aus Mitteln der Soforthilfe 	246 245 859,— DM 
4. Aus ERP-Mitteln 	37 648 178,— DM 
5. Arbeitsbeschaffungsprogramm 

1950/51 	 42 652 924,— DM 

Das sind insgesamt 564 375 392,— Deutsche Mark, 
die für die Eingliederung der Vertriebenen in die 
Landwirtschaft bis zum 31. Dezember 1952 ausge-
zahlt worden sind. 

Es sind aber auch vor dem Inkrafttreten des F1üSG 
Vertriebene in der westdeutschen Landwirtschaft 
tätig gewesen. Nach der landwirtschaftlichen Be-
triebszählung vom 22. Mai 1949 waren es 10 375 
Vertriebene, die als selbständige Landwirte in 
Westdeutschland gemeldet wurden. Da es zweifel-
haft ist, ob nicht ein Teil der zuletzt genannten 
Vertriebenen nachträglich noch nach dem FlüSG 
gefördert worden ist (Befreiung von der Sofort-
hilfeabgabe, Steuererleichterung) und diese dann 
auch als von dem FlüSG gefördert gemeldet wur-
den, ist es nicht möglich, die beiden Zahlen ohne 
weiteres zusammenzustellen. Wohl den konkrete-
sten Anhaltspunkt für das geringe Ausmaß dessen, 
was bisher erreicht werden konnte, ergibt eine 
Untersuchung, die das Soziographische Institut in 
Frankfurt/Main durchgeführt hat, wonach 1,15 bis 
1,20 % sämtlicher westdeutscher landwirtschaft-
licher Betriebe in die Hand von Vertriebenen ge-
langt sind. 

Die Zahl der Anwärter für die Eingliederung in 
die Landwirtschaft ist noch sehr groß. Schätzungen 
des Statistischen Bundesamtes nach der Berufs-
zählung vom 17. Mai 1949 ergeben, daß rund 
294 000 ehemalige selbständige Landwirte mit ihren 
Familien nach Westdeutschland gekommen sind und 
weiterhin 445 000 Vertriebene als Beamte, An-
gestellte und Arbeiter ehemals in der Landwirt-
schaft tätig waren. Rechnet man die mithelfenden 
Familienangehörigen hinzu, so käme man damit zu 
der Schätzung, daß es damals rund 1,39 Millionen 
aus der Landwirtschaft stammende Vertriebene 
sein mußten, die innerhalb des Bundesgebietes eine 
neue Existenz suchten. Angesichts der Aussichts-
losigkeit auf eine schnelle Eingliederung in die 
Landwirtschaft haben sich damals viele überhaupt 
nicht um die Erlangung einer Siedlerstelle oder 
um eine andere Eingliederungsmöglichkeit bemüht, 



sondern sind bei sich bietender Gelegenheit in die 
Industrie abgewandert. Die Zahl der gegenwärtig 
noch eingliederungsbedürftigen und siedlungswilli-
gen Landwirte ist sehr schwer zu schätzen, zumal 
die Registrierung als Siedleranwärter in vielen 
Fällen heute nicht mehr die Bereitwilligkeit be-
deutet, in der Landwirtschaft eine Existenz zu 
finden, wie ès noch vor der Währungsreform in 
den weitaus meisten Fällen der Fall war. 

Die Zahl der heimatvertriebenen Landwirte wird 
z. B. in der Zeitschrift „Selbstverwaltung" auf 
350 000 und die Zahl der hiervon heute noch sied-
lungswilligen Landbewerber auf 120 000 geschätzt. 
Man darf jedoch nicht übersehen, daß durch die 
gegen die selbständigen Bauern gerichteten Maß-
nahmen der Sowjetzonen-Machthaber in immer 
stärkerem Maße in nächster Zeit mit dem Zustrom 
derjenigen zu rechnen ist, die unter Gefahr für 
Leib und Leben oder die persönliche Freiheit ihren 
Bauernhof aufgeben müssen. 

Bisher war die Flüchtlingssiedlung gesetzlich in 
erster Linie im Flüchtlingssiedlungsgesetz und in 
§ 6 der Zweiten Durchführungsverordnung zum 
Soforthilfegesetz (2. StDVO/SHG) geregelt. Dazu 
waren verschiedene Erlasse des Bundesministers 
für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten und 
des Bundesministers der Finanzen ergangen. 
Außerdem galten und gelten noch für die Flücht-
lingssiedlung das Reichssiedlungsgesetz und für die 
Landbeschaffung die Bodenreformgesetze der Län-
der, wenn auch diese Bodenreformgesetze nicht 
etwa nur für Vertriebene Bedeutung haben. 

Das Flüchtlingssiedlungsgesetz, das in der Regie-
rungsvorlage des Entwurfs nur geändert und in 
der sich hieraus ergebenden neuen Fassung nach 
Verabschiedung des Bundesvertriebenengesetzes 
vom Bundesminister für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten (BELF) bekanntgegeben werden 
sollte, ist nunmehr aus technischen Gründen in den 
Entwurf als besonderer Titel „Landwirtschaft" 
übernommen worden, so daß künftig dieser Titel 
an die Stelle des damit zur Aufhebung kommenden 
F1üSG tritt. 

Die Zuständigkeit des BELF für die Eingliede-
rung der Vertriebenen und Sowjetzonenflüchtlinge 
in die Landwirtschaft bleibt auch nach der Auf-
hebung des F1üSG durch dieses Gesetz bestehen. 

In Erweiterung der Regierungsvorlage sind in 
den Entwurf auch Vorschriften über die gesamte 
Finanzierung der Flüchtlingssiedlung, insbesondere 
über die zahlenmäßig festgelegten Verpflichtungen 
des Bundeshaushalts und des Lastenausgleichsfonds 
aufgenommen worden. Ferner ist der Entwurf ge-
genüber der Regierungsvorlage durch Einarbeitung 
der Einzelheiten über den Umfang der bei Veräu-
ßerung oder langfristiger Verpachtung an Vertrie-
bene und Sowjetzonenflüchtlinge in Betracht kom-
menden Vergünstigungen an Lastenausgleichsab-
gaben und durch Neuaufnahme von Vorschriften 
über die Inanspruchnahme von Gebäuden und 
Land zugunsten von Vertriebenen und Sowjet-
zonenflüchtlingen ergänzt worden. 

Der begünstigte Personenkreis war bereits durch 

die Regierungsvorlage gegenüber dem FlüSG durch 
Einbeziehung der Sowjetzonenflüchtlinge erweitert 
worden. Im übrigen war aber in der Regierungs-
vorlage an dem Grundsatz des § 1 Abs. 1 FlüSG, 
demzufolge die aus der Landwirtschaft stammenden 
Vertriebenen (und jetzt Sowjetzonenflüchtlinge) in 
die Landwirtschaft einzugliedern sind, nichts 
Wesentliches geändert worden. Gegenüber der Re-
gierungsvorlage bringt § 35 insofern eine Erweite-
rung, als nunmehr auch Vertriebene und Sowjet-
zonenflüchtlinge zu berücksichtigen sind, wenn sie 
nach der Vertreibung überwiegend in der Land-
wirtschaft tätig waren. Der Auffassung des Er-
nährungsausschusses, daß grundsätzlich nur die 
Vertriebenen und Sowjetzonenflüchtlinge zu be-
rücksichtigen sind, die vor der Vertreibung in der 
Landwirtschaft tätig waren, und daß, wenn sie 
dieser Voraussetzung nicht entsprechen, sie nur 
dann berücksichtigt werden können, wenn sie nach 
der Vertreibung in der Landwirtschaft überwiegend 
tätig waren, ist der federführende Ausschuß nicht 
beigetreten, da er hierin eine nicht vertretbare Aus-
schließung der vor der Vertreibung geborenen, aus 
der Landwirtschaft stammenden, aber jetzt erst 
zur selbständigen Tätigkeit herangewachsenen Ver-
triebenen erblickt. 

Die Regelung der bisher in verschiedenen Er-
lassen und Richtlinien der Bundesregierung aufge-
führten Voraussetzungen für die Eingliederung der 
vertriebenen Landwirte ist nunmehr in Ergänzung 
der Regierungsvorlage in den Entwurf selbst über-
nommen worden. § 36 sieht vor, daß der Ver-
triebene geeignet sein muß, die für ihn vorgesehene 
landwirtschaftliche Stelle ordnungsmäßig zu be-
wirtschaften. Er darf weder mit dem Veräußerer 
oder Verpächter des für ihn vorgesehenen Be-
triebes, Betriebsteils oder Grundstücks in gerader 
Linie verwandt noch sein gesetzlicher Erbe sein. 
Ferner ist für die Anwendung der Bestimmungen 
dieses Gesetzes Voraussetzung, daß für den Ver-
triebenen eine gesicherte Existenz geschaffen oder 
eine gefährdete Lebensgrundlage gesichert wird. 
Das gilt auch dann als erfüllt, wenn für den Ver-
triebenen eine landwirtschaftliche Nebenerwerbs

-

stelle geschaffen wird. Nach der bisherigen im 
Rahmen des FlüSG getroffenen Regelung war die 
Wertgrenze bei Veräußerung auf 80 000 Deutsche 
Mark Einheitswert und bei Verpachtung die gleiche 
Wertgrenze, jedoch mit der Maßgabe festgesetzt, 
daß auch die Verpachtung von Betrieben, die diese 
Wertgrenze übersteigen, begünstigt werden konnte. 
jedoch beschränkt auf die auf diesen Wert ent-
fallenden Vergünstigungen. Während der feder-
führende Ausschuß für die Veräußerung und Ver-
pachtung eine einheitliche Wertgrenze von 80 000 
Deutsche Mark vorgeschlagen hatte, hält der Er-
nährungsausschuß nur eine Wertgrenze von 60 000 
Deutsche Mark für tragbar. Der Entwurf folgt dem 
Kompromißvorschlag des Lastenausgleichsausschus-
ses, der grundsätzlich eine Wertgrenze von 
60 000 Deutsche Mark vorsieht, aber in Ausnahme-
fällen eine Erhöhung auf 80 000 Deutsche Mark 
zuläßt. 



Die Vorschrift des § 37, der die Mitwirkung der 
Siedlungsbehörde ausdrücklich regelt, war im 
Grundsatz bereits im FlüSG enthalten. Diese für 
die Eingliederung der Vertriebenen und Sowjet-
zonenflüchtlinge erforderliche Voraussetzung wird 
in dem Entwurf einer eingehenden gesetzlichen Re-
gelung unterzogen. Im wesentlichen bestand zu § 37 
in den Ausschüssen Übereinstimmung. Der Ernäh-
rungsausschuß hat lediglich beantragt, daß in Ab-
satz 3 eine Änderung des Wortes „kann" in das 
Wort „hat" vorgenommen werden sollte, so daß die 
Siedlungsbehörde unter den in Absatz 3 genannten 
Voraussetzungen die Mitwirkung nicht versagen 
kann, sondern zu versagen hat. Da jedoch diese 
Änderung im Hinblick auf die ohnehin dem Er-
messen der Siedlungsbehörde überlassene Prüfung 
der Voraussetzungen für die Versagung der Mit-
wirkung unwesentlich erscheint, hält der Entwurf 
an der ursprünglichen Fassung fest. 

Die Beteiligung an der Neusiedlung ist für die 
Eingliederung von besonderer Bedeutung und im 
Grundsatz in § 38 geregelt. Gegen eine uneinge-
schränkte Bevorzugung der Vertriebenen bei der 
Vergabe von Neusiedlerstellen hat der Ernährungs-
ausschuß Bedenken erhoben, weil hierdurch die in 
anderen Gesetzen vorgesehene Beteiligung von An-
liegern und Landarbeitern zu Schwierigkeiten 
führen kann. Da nicht beabsichtigt ist, andere 
gesetzliche Regelungen auf diesem Gebiet zu 
ändern, wurde die Bestimmung getroffen, daß die 
Vertriebenen und Sowjetzonenflüchtlinge bei der 
Vergabe von Neusiedlerstellen in einem Umfange 
zu berücksichtigen sind, der der besonderen Not-
lage dieses Personenkreises entspricht. 

Die weiter vom Ernährungsausschuß gewünschte 
Einschränkung, daß die Vertriebenen und Sowjet-
zonenflüchtlinge mit den einheimischen Siedlungs-
bewerbern gleichberechtigt zu berücksichtigen seien 
und daß das neu anfallende Siedlungsland im 
Bundesgebiet ländermäßig nach Fläche und Güte 
den Vertriebenen und Sowjetzonenflüchtlingen 
zur Hälfte zuzuteilen sei, hält der federführende 
Ausschuß für nicht tragbar, weil eine solche Rege-
lung nicht nur zu praktisch kaum überwindbaren 
Schwierigkeiten bei der Durchführung der Siedlung 
führen würde, sondern auch dem Sinn und Zweck 
des Bundesvertriebenengesetzes nicht gerecht 
würde. § 39 entspricht im wesentlichen der bereits 
im F1üSG über die Begriffsbestimmung der aus-
laufenden und wüsten Höfe getroffenen Regelung. 

Die §§ 40, 43, 46 Abs. 1 Nr. 2, 50 Abs. 3 be-
zwecken die Ansetzung der Vertriebenen und 
Sowjetzonenflüchtlinge auf Moor-, Ödland- und 
Rodungsflächen und diesen gleichgestellten Flä-
chen. Die in § 40 Abs. 2 Nr. 1 gewählte Fassung 
entspricht im wesentlichen dem Vorschlag des Er-
nährungsausschusses, demzufolge für die Anwen-
dung des § 3 des Reichssiedlungsgesetzes dem 
Moor- und Ödland gleichgestellt werden sollte: 
„solche landwirtschaftlich nutzbaren Ländereien, 
die nicht planmäßig bewirtschaftet werden." Der 
weitere Zusatz „die im wesentlichen sich selbst 
überlassen sind und deren Ertrag gegenüber dem  

derzeitigen Stand erheblich gesteigert werden 
kann" stellt nur eine Erläuterung des vom Er-
nährungsausschuß gebilligten Grundsatzes dar. Die 
weiteren, die Finanzierung der Moor- und Ödland-
kultivierung betreffenden §§ 43, 46 Abs. 1 Nr. 2, 
50 Abs. 3 entsprechen im wesentlichen der Re-
gierungsvorlage (§ 48 Nr. 7). 

Die §§ 41 und 42, in denen die Finanzierung der 
Eingliederung der Vertriebenen und Sowjetzonen-
flüchtlinge in die Landwirtschaft im Einzelfall, d. h. 
die Bemessung der aus Bundeshaushaltsmitteln im 
Einzelfall zu gewährenden Darlehen oder Beihilfen, 
behandelt wird, entsprechen im wesentlichen den 
bisherigen Vorschriften des F1üSG und der Re-
gierungsvorlage (§ 48 Nr. 4 und 8), jedoch sind die 
Richtsätze für die Höhe dieser Darlehen oder Bei-
hilfen mit Rücksicht auf die gestiegenen Besied-
lungskosten usw. erhöht worden. 

Als Arten der Eingliederung werden wie nach 
dem F1üSG und nach der Regierungsvorlage neben 
der sogenannten klassischen Siedlung (Errichtung 
von Siedlerstellen) nur die Veräußerung und die 
auf mindestens zwölf Jahre vorgenommene Ver-
pachtung an Vertriebene und Sowjetzonenflücht-
linge gefördert (§ 42). In den §§ 44 und 45 werden 
in Ergänzung der Regierungsvorlage diejenigen 
Tatbestände (Einheirat, Erwerb von Todes wegen, 
sonstige zweckdienliche Nutzungsverhältnisse und 
Verlängerung von Pachtverträgen) behandelt, die, 
zumal sie bereits — wie z. B. das Erbbaurecht — 
im FlüSG selbst oder doch in den Durchführungs-
bestimmungen hierzu der Veräußerung oder lang-
fristigen Verpachtung gleichgestellt waren, nun-
mehr auch im Gesetz selbst als begünstigt ver-
ankert werden sollen. Gegen die Beibehaltung der 
bisher vorgenommenen Begünstigung der Ehefrau 
bei Einheirat des heimatvertriebenen Ehemannes 
in den der einheimischen Ehefrau gehörigen Be-
trieb wurden vom Ernährungsausschuß Bedenken 
erhoben und nur die Gewährung von Darlehen an 
den heimatvertriebenen Ehemann, soweit dies 
dringend erforderlich ist, als tragbar angesehen. 
Während die Beschränkung der Kreditgewährung 
in diesen Fällen auch von dem federführenden Aus-
schuß für notwendig angesehen wurde, zumal diese 
Beschränkung bereits der tatsächlichen, in einem 
Erlaß des BELF getroffenen Regelung entspricht, 
hielt der federführende Ausschuß jedoch die Ver-
sagung der Vergünstigungen hinsichtlich der Ver-
mögensabgabe usw. im Falle der Einheirat nicht 
für zweckmäßig und gerechtfertigt. Nach seiner 
Ansicht würde eine solche Regelung dazu führen, 
daß das Gesetz umgangen und daß vor allem in 
den Fällen, in denen der Vertriebene sonst die Ehe 
mit der einheimischen Eigentümerin schließen 
würde, er nunmehr als Pächter oder Miteigentümer 
an dem Betrieb beteiligt wird, ohne daß eine 
Familie gegründet wird. Die Verpflichtung des 
Bundes zur Finanzierung der Flüchtlingssiedlung 
war bereits in § 11 des FlüSG enthalten. Dem-
entsprechend wird die gleiche Verpflichtung in § 46 
des Entwurfs übernommen. In Ergänzung des § 11 
FlüSG wird lediglich, um die für die Durchfüh- 



rung der Flüchtlingssiedlung notwendige Planung 
zu ermöglichen, der Betrag, der zahlenmäßig in 
den Jahren 1953 bis 1957 jährlich bereitzustellen 
ist, besonders festgelegt. Dabei ist auf Anregung 
des Haushaltsausschusses die selbstverständliche 
Einschränkung in den Entwurf aufgenommen wor-
den, daß die Bereitstellung der Mittel von der 
haushaltsmäßigen Deckung abhängig ist. Außerdem 
werden nach § 46 Abs. 2 zur verstärkten Förde-
rung der Flüchtlingssiedlung aus dem Lastenaus-
gleichsfonds für die Jahre 1953 bis 1957, unbe-
schadet der nach dem LAG zu gewährenden 
Eingliederungsdarlehen, den Ländern jährlich 
100 Millionen Deutsche Mark aus den im Wege der 
Vorfinanzierung bereitgestellten Mitteln darlehens-
weise zur Verfügung gestellt. Der Anregung des 
Lastenausgleichsausschusses, diese Verpflichtung 
des Ausgleichsfonds, die bereits durch die Beschrän-
kung auf die Mittel der Vorfinanzierung bedingt 
ist, noch weiter dadurch einzuschränken, daß nur 
„bis zu 100 Millionen" bereitgestellt werden sollen, 
hat der federführende Ausschuß nicht beitreten 
können, weil dann die für eine auf lange Sicht 
durchzuführende Planung der Länder erforderliche 
Sicherung der Finanzierung nicht gegeben wäre. 
Die weiteren Vorschriften des § 46 (Absatz 3 ff.) 
haben, zumal sie im wesentlichen der bisherigen 
in- und außerhalb des F1üSG getroffenen Regelung 
entsprechen, die Zustimmung der beteiligten Aus-
schüsse gefunden. 

Die Vergünstigungen für den Landabgeber auf 
dem Gebiete des Steuer- und Abgabenrechts wer-
den in den §§ 47 ff. aufgeführt. Hierbei handelt 
es sich im wesentlichen um die gleichen Vergünsti-
gungen, die bereits nach dem FlüSG und hinsicht-
lich der Soforthilfeabgabe nach § 6 der 2. StDVO/ 
SHG dem Veräußerer oder Verpächter zugestanden 
worden sind. § 47 Abs. 2 entspricht der bisheri-
gen bei der Durchführung des FlüSG und des § 6 
der 2. StDVO/SHG getroffenen Regelung. § 47 
Abs. 3 ist aus § 7 des FlüSG übernommen, jedoch 
mit der Maßgabe, daß jetzt der Anteil, zu dem die 
Flüchtlinge auf dem an das gemeinnützige Sied-
lungsunternehmen veräußerten Grundstück ange-
setzt werden müssen, zahlenmäßig angegeben wird 
und eine entsprechende Bescheinigung der Sied-
lungsbehörde gefordert wird. In § 47 Abs. 4 wird 
der bisher schon in § 1 Abs. 1 FlüSG verankerte 
Grundsatz bestätigt, daß nur bei freiwilliger Ver-
äußerung die Vergünstigungen dem Landgeber ge-
währt werden können. Gleichzeitig wird damit 
klargestellt, daß, wie bisher, die Verpachtung von 
Bodenreformland begünstigt werden kann. § 47 
Abs. 5 entspricht dem § 48 Nr. 11 der Regierungs-
vorlage, jedoch mit der Maßgabe, daß statt des 
31. Dezember 1956 der 31. Dezember 1957 gesetzt 
worden ist. Die §§ 48 (Einkommensteuer) und 49 
(Erbschaftsteuer) stimmen inhaltlich mit den glei-
chen bisher im F1üSG enthaltenen Vorschriften 
überein. Die §§ 50-55, welche die Befreiung des 
Veräußerers von der Vermögensabgabe und von 
der Hypothekengewinnabgabe und die Befreiung 
des Verpächters von der Vermögensabgabe be- 

handeln,  haben die Zustimmung aller beteiligten 
Ausschüsse gefunden. 

Desgleichen sind gegen § 56, der die Aufhebung 
von Mietverhältnissen bei Veräußerung von land-
und forstwirtschaftlichen Betrieben an Vertriebene 
und Sowjetzonenflüchtlinge vorsieht, keine Beden-
ken erhoben worden. 

§ 57, der die Aufhebung von Pacht- und sonsti-
gen Nutzungsverhältnissen bei freiwilliger Land-
abgabe behandelt, entspricht in seinen Grundsätzen 
dem § 5 Abs. 2 des FlüSG. Jedoch sah § 5 
Abs. 2 nur die Möglichkeit vor, die Pachtverträge 
über die von dem Eigentümer (Verpächter) zur 
Ausstattung eines wüsten Hofes zur Verfügung ge-
stellten Grundstücke aufzuheben. Diese Möglich-
keit der Aufhebung von Pachtverträgen wird nun-
mehr auf sämtliche von dem Eigentümer (Ver-
pächter) zur Verfügung gestellten verpachteten 
Grundstücke ausgedehnt, jedoch mit der Einschrän-
kung, daß nur die zur Schaffung einer selbstän-
digen Ackernahrung oder zur Ausstattung eines 
bereits bestehenden Betriebes bis zur Größe einer 
selbständigen Ackernahrung von dem Eigentümer 
(Verpächter) zur Verfügung gestellten Grundstücke 
in § 57 einbezogen sind. Gegen diese Erweiterung 
des § 5 FlüSG sind von dem Ernährungsausschuß 
dahin Bedenken geäußert worden, daß hiermit 
eine untragbare Unsicherheit in das Pachtwesen 
und das Pachtrecht getragen werden würde. Die-
sen Bedenken hat sich der federführende Ausschuß 
nicht angeschlossen, weil sich bei der bisherigen 
Beschränkung des § 5 Abs. 2 auf wüste Höfe, 
insbesondere mit Rücksicht auf die von der Rechts-
sprechung vorgenommene enge Auslegung des Be-
griffs des wüsten Hofes, kaum praktische Anwen-
dungsmöglichkeiten für § 5 Abs. 2 FlüSG er-
geben haben. Im übrigen ist der federführende 
Ausschuß der Ansicht, daß durch die Einschrän-
kung der Zulässigkeit der Aufhebung von Pacht-
verträgen im letzten Satz des § 57 und die Ein-
schaltung der Landwirtschaftsgerichte (§ 58) nur 
die für den bisherigen Pächter wirklich tragbaren 
Fälle erfaßt werden. 

In der Frage des Verfahrens ist der federfüh-
rende Ausschuß der Anregung des Ernährungsaus-
schusses gefolgt und hat der Einschaltung der 
Landwirtschaftsgerichte anstelle der ursprünglich 
vorgesehenen Verwaltungsgerichte zugestimmt. Die 
Entschädigung des bisherigen Nutzungsberechtigten 
ist in Übereinstimmung der beteiligten Ausschüsse 
in § 60, gleichzeitig auch für die Inanspruchnahme 
von Gebäuden und Land nach § 61, entsprechend 
dem Artikel 14 des Grundgesetzes geregelt worden. 

Zu § 61, der die Inanspruchnahme von Gebäuden 
und Land für Zwecke der Flüchtlingssiedlung 
regelt, konnte keine Übereinstimmung zwischen 
dem federführenden Ausschuß und dem Ernäh-
rungsausschuß erzielt werden. Während der Er-
nährungsausschuß nur § 61 Abs. 1 und 3 für 
tragbar ansah, hält der federführende Ausschuß 
die in § 61 Abs. 2 vorgesehene Regelung der In-
anspruchnahme von Land, allerdings mit der dort 
vorgesehenen Beschränkung auf die Ausstattung 



von wüsten Höfen, sonstigen Hofstellen und Klein-
betrieben, für tragbar, aber auch für erforderlich, 
um die Flüchtlingssiedlung in dem notwendigen 
Umfang durchzuführen. 

Die in § 62 geregelten Verfahrensgrundsätze 
haben zu Meinungsverschiedenheiten keinen An-
laß gegeben. Dasselbe gilt für § 63 und § 64 des 
Entwurfes. 

Bereits in § 47 der Regierungsvorlage war zur 
Erleichterung der Ansetzung von Vertriebenen und 
Sowjetzonenflüchtlingen auf zur Besiedlung geeig-
netem Moor- und Ödland die Aufhebung von § 3 
Abs. 1 Satz 2 des Reichssiedlungsgesetzes und 
damit die Aufhebung der sogenannten Kultivie-
rungseinrede ersatzlos vorgesehen. Den hiergegen 
vom Ernährungsausschuß geäußerten Bedenken hat 
sich der federführende Ausschuß insoweit ange-
schlossen, als er gewissermaßen als Ersatz für die 
Aufhebung der Kultivierungseinrede demjenigen, 
der Moor- und Ödland usw. abgibt, einen Anspruch 
auf Rückübertragung des inzwischen kultivierten 
Landes insoweit zuerkennt, als dieses Land erfor-
derlich ist, um seinen eigenen Betrieb bis zur Größe 
einer selbständigen Ackernahrung zu erweitern. 

Der Ernährungsausschuß hatte darüber hinaus 
beantragt, dem bisherigen Eigentümer der kulti-
vierten Flächen für die Errichtung einer Siedler-
stelle vom Hofe aus für einen nachgeborenen Sohn 
die erforderliche Landfläche zum Rückkauf zur 
Verfügung zu stellen. Der federführende Ausschuß 
glaubte, diese Bestimmung nicht aufnehmen zu 
können, weil zu berücksichtigen ist, daß im Falle 
der Kultivierung kleiner Flächen aus den Mitteln 
dieses Gesetzes nach Befriedigung des Bedarfs der 
Anlieger und der nachgeborenen Bauernsöhne 
kaum noch Land für die Vertriebenen selbst zur 
Verfügung gestanden hätte, deren Eingliederung 
durch dieses Gesetz gefördert werden soll. 

Die folgenden Vorschriften des Abschnittes III 
wurden neu gruppiert: 

Der Dritte Titel enthält in den §§ 68-70 Vor-
schriften über die Zulassung zur Berufs- und Ge-
werbeausübung, im Vierten Titel Vorschriften zur 
Förderung selbständig Erwerbstätiger, im Fünften 
Titel Vorschriften über die Förderung unselbstän-
dig Erwerbstätiger, während im Sechsten Titel 
unter „Sonstige Vorschriften" die Wohnraumver-
sorgung der Vertriebenen und Sowjetzonenflücht-
linge und die „Nichtanwendung beschränkender 
Vorschriften" geregelt ist. 

In § 68 hat der Ausschuß der Regierungsvorlage 
einen neuen Absatz 3 hinzugefügt. Durch diese Vor-
schrift sollen die Interessen derjenigen vertriebenen 
Altunternehmer gewahrt werden, die ein Gewerbe 
betreiben wollen, für das Höchstzahlen festgesetzt 
sind. Im Güter- und Möbelfernverkehr sind z.B. zur 
Zeit Höchstzahlen festgelegt, die weit unter den 
bisher erteilten Zulassungen liegen. Es würde in-
folgedessen Jahre dauern, bis durch einen natür-
lichen Wegfall von Zulassungen in diesem Gewerbe 
der Zeitpunkt erreicht ist, von dem ab Neuzulas-
sungen möglich sind. Absatz 3 soll vertriebene Alt-

unternehmer vor den Folgen einer solchen sich 
praktisch als zeitweiliges Berufsverbot auswirken-
den Vorschrift schützen. 

§ 69 regelt die Zulassung zur Kassenpraxis. Ge-
gen die Fassung der Regierungsvorlage hatten die 
Arbeitsgemeinschaft der Westdeutschen Ärztekam-
mer und der Ausschuß für Sozialpolitik insoweit 
Bedenken erhoben, als nicht nur vertriebene Alt-
kassenärzte, Zahnärzte und Dentisten, sondern 
auch die aus dem sowjetischen Besatzungsgebiet 
geflüchteten Altkassenärzte automatisch im Bun-
desgebiet zugelassen werden sollten. Diese Auffas-
sung wurde insbesondere damit begründet, daß 
eine so weit gehende Regelung eine unerwünschte 
Anziehungskraft auf Ärzte, Zahnärzte und Den-
tisten im sowjetischen Besatzungsgebiet ausübe, 
zumal für Sowjetzonenflüchtlinge auch kein allge-
meiner Stichtag im Gesetz vorgesehen sei. Der 
Ausschuß für Sozialpolitik hat daher vorgeschla-
gen, Arzte, Zahnärzte und Dentisten aus dem 
sowjetischen Besatzungsgebiet, auch soweit es sich 
um Altkassenärzte handelt, so zu behandeln, wie 
die vertriebenen Ärzte, Zahnärzte und Dentisten, 
die nicht bis zum 4. September 1949 zur Kassen-
praxis zugelassen waren. Für letztere sieht § 69 
Abs. 5 nur eine bevorzugte, nicht aber eine auto-
matische Zulassung vor. 

Der Ausschuß für Heimatvertriebene hat sich 
den Bedenken des Ausschusses für Sozialpolitik 
insoweit angeschlossen, als sich diese gegen eine 
mögliche Sogwirkung für die Zukunft richten. Eine 
verstärkte Abwanderung von Ärzten aus dem 
sowjetischen Besatzungsgebiet kann weder im 
Interesse der deutschen Bevölkerung in diesen Ge-
bieten noch im Interesse der abwandernden Ärzte 
sowie ihrer Kollegen im Bundesgebiet liegen. An-
dererseits hielt es der federführende Ausschuß 
aber nicht für vertretbar, den Grundsatz der 
Gleichbehandlung der Vertriebenen und der So-
wjetzonenflüchtlinge im Hinblick auf die Zulas-
sung zur Kassenpraxis zu durchbrechen. Er schlägt 
daher unter Abänderung der Regierungsvorlage 
vor, die automatische Zulassung von Altkassen-
ärzten, Zahnärzten und Dentisten, gleich ob es sich 
um Vertriebene oder Sowjetzonenflüchtlinge han-
delt, nur auf diejenigen zu beschränken, die bis 
zu dem allgemeinen Stichtag (31. Dezember 1952) 
ihren ständigen Aufenthalt im Bundesgebiet ge-
nommen haben. Altkassenärzte, Zahnärzte und 
Dentisten, die nach diesem Stichtag als Vertriebene 
oder Sowjetzonenflüchtlinge im Bundesgebiet ihren 
ständigen Aufenthalt nehmen, werden damit nicht 
mehr in den Genuß der automatischen, sondern nur 
einer bevorzugten Zulassung zur Kassenpraxis ge-
mäß Absatz 5 gelangen. Zu beachten ist, daß die 
in § 10 Abs. 2 vorgeschlagenen Ausnahmen vom 
Stichtag in diesem Falle für vertriebene Ärzte, 
Zahnärzte und Dentisten nicht zur Anwendung 
gelangen können, da der Spezialstichtag des § 69 
dem des § 10 vorgeht. 

Der Ausschuß hielt ferner eine ausdrückliche Klar-
stellung für erforderlich, daß die Tätigkeitsbereiche 
ohne Rücksicht auf die Zahl der bereits zugelassenen 



Ärzte, Zahnärzte und Dentisten und ohne Anrech-
nung auf die Verhältniszahl zuzuweisen sind, da-
mit die wenigen noch nicht wieder zur Kassenpraxis 
zugelassenen Altkassenärzte zu einer angemessenen 
Existenz gelangen. Um jedoch eine gleichmäßige 
ärztliche Versorgung der Bevölkerung zu gewähr-
leisten, hält es der Ausschuß nicht für möglich, die 
Zulassung an dem jeweiligen Wohnort des vertrie-
benen Arztes zwingend vorzuschreiben. Vielmehr 
soll die Zuweisung des Tätigkeitsbereichs der ver-
antwortlichen Entscheidung der Zulassungsaus-
schüsse vorbehalten bleiben. Gegen die Entschei-
dungen der Zulassungsausschüsse sollen die im Zu-
lassungsverfahren vorgesehenen Rechtsmittel mög-
lich sein, ohne daß durch diesen gesetzlichen Hin-
weis etwa die Anrufung der Verwaltungsgerichte 
ausgeschlossen werden kann oder soll. Der Aus-
schuß hält auch an dem im ersten Durchgang des 
Bundesrates umstrittenen Absatz 5 des § 69 fest, 
daß vertriebene Ärzte, die bis zum 4. September 
1939 zur Kassenpraxis noch nicht zugelassen waren, 
so lange bevorzugt zur Kassenpraxis zugelassen 
werden müssen, bis die Parität mit den einhei-
mischen Ärzten hergestellt ist. Um aber Härten 
gegenüber einheimischen Ärzten zu vermeiden, hat 
der Ausschuß nach Anhören der Ärzteschaft die 
Einschränkung „bei sonst gleichen Bedingungen" 
eingefügt. Durch diese Einschränkung sollen ins-
besondere das Approbationsdatum, eine Tätigkeit 
als Hilfskassenarzt und das Lebensalter bei der 
Auswahl der Bewerber Berücksichtigung finden. 

Die Bedeutung des § 71 (Kredite, Zinsverbilli-
gungen, Bürgschaften und Teilhaberschaften) be-
steht darin, daß für das gesamte Bundesgebiet ge-
wisse einheitliche Grundsätze für die Gewährung 
von Krediten, Zinsverbilligungen, Bürgschaften und 
Teilhaberschaften an Vertriebene und Flüchtlinge 
aufgestellt werden. Eingefügt wurde in Absatz 3 
der zweite Satz, wonach bei der Ermittlung des 
Anteilverhältnisses eine Beteiligung der öffent-
lichen Hand, die der Konsolidierung eines Unter-
nehmens dient, grundsätzlich außer Ansatz bleibt. 
Diese Vorschrift ist für die Praxis in Bayern, Hes-
sen und Niedersachsen von Bedeutung, wo die 
öffentliche Hand durch besondere Institutionen in 
die Kreditgewährung und auch in die Sanierung 
solcher Betriebe im Wege einer vorübergehenden 
Beteiligung eingeschaltet ist. 

Der § 72 (Steuerliche Vergünstigungen und Bei-
hilfen) gehört zu den materiell bedeutsamsten Be-
stimmungen dieses Abschnittes. Der Regierungsent-
wurf enthielt in seinem § 62 eine Vorschrift, deren 
Durchführung in der Praxis Schwierigkeiten be-
gegnet wäre und die auch nicht ausgereicht hätte, 
um die Begründung und Festigung selbständiger 
Erwerbstätigkeit der Vertriebenen und Sowjet-
zonenflüchtlinge in dem notwendigen Ausmaß zu 
fördern. Im Verlauf der Erörterung dieser Vor-
schrift wurde der Ausschuß für Finanz- und Steuer-
fragen als beteiligt erklärt. Dieser ist dann nach 
mehreren Sitzungen zu dem Ergebnis gelangt, daß 
die vorgesehenen Hilfen eine Änderung und Ergän-
zung des Einkommensteuergesetzes erforderlich  

machten. Der Entwurf eines Gesetzes zur Ände-
rung und Ergänzung des Einkommensteuergesetzes 
(Drucksache Nr. 3806) ist inzwischen als interfrak-
tioneller Antrag eingebracht und in erster Lesung 
beraten worden und soll zusammen mit dem Bun-
desvertritbenengesetz in zweiter und dritter Le-
sung beraten und verabschiedet werden. Die Her-
ausnahme der steuerlichen Vergünstigungen aus 
dem Bundesvertriebenengesetz war deswegen er-
forderlich, weil außer den Vertriebenen und So-
wjetzonenflüchtlingen auch die rassisch, religiös, 
politisch und weltanschaulich Verfolgten, die ihre 
frühere Erwerbsgrundlage verloren haben, die glei-
chen Vergünstigungen erhalten sollen. § 72 erhält 
daher in Absatz 1 lediglich eine Verweisung auf 
das gleichzeitig zu erlassende Änderungs- und Er-
gänzungsgesetz zum Einkommensteuergesetz. Mit 
Rücksicht darauf, daß nur aus formellen Gründen 
die steuerlichen Vergünstigungen nicht im Entwurf 
des Bundesvertriebenengesetzes geregelt werden, 
in § 72 aber ausdrücklich hierauf Bezug genommen 
wird, muß auf den Inhalt des Einkommensteuer-
änderungs- und Ergänzungsgesetzes an dieser Stelle 
kurz eingegangen werden. 

Der Entwurf sieht vor die Verlängerung des bis 
zum 31. Dezember 1952 befristeten § 7 a des Ein-
kommensteuergesetzes (Bewertungsfreiheit für be-
wegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens) 
sowie die Wiedereinführung der mit dem Einkom-
mensteueränderungsgesetz 1951 in Wegfall gekom-
menen §§ 7 e (Bewertungsfreiheit für Fabrikge-
bäude, Lagerhäuser und landwirtschaftliche Be-
triebsgebäude) und 10 a (Begünstigung des nicht-
entnommenen Gewinns). Die materiellen Bestim-
mungen der §§ 7 a und 7 e bleiben unverändert, 
wogegen nach der Neufassung des § 10 a an Stelle 
der früheren Begrenzung der Steuervergünstigung 
auf 50 v. H. der nichtentnommenen Gewinne, höch-
stens 15 v. H. der Summe der Gewinne, nunmehr 
ebenfalls 50 v. H. der Summe der Gewinne, höch-
stens aber ein fester Betrag von 20 000 DM auf An-
trag als Abzug von Sonderausgaben vom Gesamt-
betrag der Einkünfte zugelassen wird. Diese Ände-
rung bezweckt in erster Linie eine Begünstigung 
der kleineren Unternehmer, die ihre privaten Ent-
nahmen in bescheidenen Grenzen halten. 

Die Verlängerung des § 7 a soll erstmalig für 
den Veranlagungszeitraum 1953, die Wiedereinfüh-
rung der §§ 7 e und 10 a erstmalig für den Veran-
lagungszeitraum 1952 gelten. Das Gesetz ist bis ein-
schließlich 1956 befristet. 

Maßgebend für die Wiedereinführung dieser 
steuerlichen Vergünstigung für Vertriebene und 
Sowjetzonenflüchtlinge waren folgende Überlegun-
gen: 

Die Vertriebenen und Flüchtlinge können gewerb-
liche Betriebe in der Regel nur mit Hilfe von 
Krediten neu aufbauen, da ihnen eigene Mittel ent-
weder überhaupt nicht oder nur in geringem Aus-
maß zur Verfügung stehen. Ihre Existenz kann 
aber nur durch ein ausreichendes Eigenkapital ge-
sichert werden, um unvermeidliche vorübergehende 
Rückschläge zu überwinden. Die Kapitalbildung 



wird jedoch auch bei solchen Betrieben, die an-
gemessene Erträge abwerfen, durch die hohen Sätze 
des Einkommen- und Körperschaftsteuertarifs 
nicht nur ungemein verzögert, sondern oftmals 
geradezu unmöglich gemacht. Diese Unternehmer 
sind selbst bei bescheidenen Entnahmen häufig 
außerstande, neben der Erfüllung der steuerlichen 
Verpflichtungen ihre Kredite vereinbarungsgemäß 
zu tilgen, besonders, wenn sie kurzfristig sind. 
Durch eine Verlängerung der Tilgungsdauer werden 
nur augenblickliche Liquiditätsschwierigkeiten über-
brückt, die Kapitalbildung jedoch trotzdem ver-
zögert und die Zinslasten, die gerade bei kurz-
fristigen Krediten äußerst drückend sind, beträcht-
lich erhöht. Die Aussichten für eine Umschuldung 
kurzfristiger und hochverzinslicher Kredite in lang-
fristige mit einem tragbaren Zinssatz sind an-
gesichts der Lage des Kapitalmarktes sehr begrenzt. 
Auch das Lastenausgleichsgesetz wird nur wenigen 
Unternehmen unter den Vertriebenen und Sowjet-
zonenflüchtlingen eine fühlbare Erleichterung brin-
gen, weil die für Eingliederungsdarlehen in den 
nächsten Jahren verfügbaren Mittel knapp Bernes-
sen sind. Die Hauptentschädigung wird voraussicht-
lich erst zu einem verhältnismäßig späten Zeitpunkt 
geleistet werden. 

Von den in dem Entwurf des Einkommensteuer-
änderungsgesetzes (Drucksache Nr. 3806) angeführ-
ten Bestimmungen wurde mit dem Einkommen-
steueränderungsgesetz 1951 § 7 e EStG m it  30. Juni 
1951 und § 10 a EStG mit 31. Dezember 1950 außer 
Kraft gesetzt. Nachdem das in Absatz 1 erwähnte 
Einkommensteueränderungsgesetz erstmalig für den 
Veranlagungszeitraum 1952 gelten soll, stellt Ab-
satz 2 des § 72 als Ersatz für den Wegfall der §§ 7 e 
und 10 a in den vorhergegangenen Veranlagungs-
zeiträumen Vertriebenen und Sowjetzonenflücht-
lingen, die selbständig erwerbstätig sind, Beihilfen 
aus Mitteln des Bundeshaushalts 1952 in Höhe von 
7 Millionen Deutsche Mark zur Verfügung. Der 
Bundesminister für Vertriebene soll im Einver-
nehmen mit dem Bundesminister der Finanzen und 
dem Bundesminister für Wirtschaft Richtlinien 
über die Verwendung dieser Beihilfen erlassen. 
Bei der Verteilung dieser Beihilfen sollen die 
Finanzbehörden nicht in Anspruch genommen 
werden. 

Gegenüber der Regierungsvorlage ist der § 73 
(Vergabe von öffentlichen Aufträgen) in seinem 
Absatz 1 lediglich redaktionell geändert worden. 
Dagegen hat es der Ausschuß für erforderlich 
gehalten, durch Anfügung eines Absatzes 2 auch 
private Unternehmer zur Anwendung der in Ab-
satz 1 vorgesehenen Richtlinien dann zu verpflich-
ten, wenn diese Unternehmer mit öffentlichen 
Geldern arbeiten. So wird z. B. der Bau von Flücht-
lingswohnungen im allgemeinen nicht unmittelbar 
von der öffentlichen Hand durchgeführt. Um aber 
z. B. auch die Wohnungsbaugesellschaften und 
-genossenschaften, die mit öffentlichen Mitteln 
bauen, zu verpflichten, bei der Vergabe von Auf-
trägen die Vertriebenen und Sowjetzonenflüchtlinge 
bevorzugt zu berücksichtigen, sieht Absatz 2 vor,  

daß die Hergabe von öffentlichen Mitteln unter der 
Auflage erfolgen soll, daß die Richtlinien nach 
Absatz 1 auch von solchen Gesellschaften und Ge-
nossenschaften als für sich verbindlich anerkannt 
werden. 

Die Vorschrift des § 74 (Kontingente) ist eine 
Schutzbestimmung für die in den letzten Jahren 
errichteten Flüchtlingsbetriebe. Während der Aus-
schuß die Absätze 1 und 2 mit einigen Änderungen 
aus der Regierungsvorlage übernommen hat, er-
schien es zur Erleichterung der berufsgleichen Ein-
gliederung der Vertriebenen und Sowjetzonen-
flüchtlinge erforderlich, die Altunternehmer unter 
den Vertriebenen und Sowjetzonenflüchtlingen 
auch dann zu berücksichtigen, wenn sie nicht selbst 
Inhaber eines Betriebes sind. Eine Zuteilung von 
Kontingenten, die nach bisherigem Recht grund-
sätzlich an den Betrieb gebunden ist, ist aber recht-
lich nur möglich, wenn der Betrieb gewisser-
maßen ersetzt wird; dies soll durch Werk- oder 
ähnliche Verträge, die mit Unternehmern be-
stehender Betriebe geschlossen sind, geschehen. Das 
in Absatz 3 vorgesehene Verfahren ermöglicht die 
Eingliederung von Altunternehmern ohne volks-
wirtschaftlich nicht gerechtfertigte Investitionen 
und ist geeignet, die Kapazität bestehender, aber 
nicht ausgelasteter Betriebe auf diesem Wege in 
vollem Umfange zur Auswirkung zu bringen. 

§ 75 (Vermietung, Verpachtung und Übereignung 
durch die öffentliche Hand) hat dadurch eine Erwei-
terung erfahren, daß der Vermietung und Verpach-
tung auch die Übereignung hinzugefügt worden ist; 
andererseits hat der Ausschuß die einschränkende 
Formulierung der Regierungsvorlage „auf Grund 
solcher Rechtsbeziehungen" gestrichen, um den 
Kreis der nach § 75 begünstigten Vertriebenen 
und Flüchtlinge nicht von vornherein zu weit ein-
zuschränken. 

Im Hinblick auf die Tatsache, daß die Arbeits-
losigkeit unter den Vertriebenen und Flüchtlingen 
wesentlich höher als bei der einheimischen Bevöl-
kerung ist, sieht der Gesetzentwurf in § 76 eine be-
sondere Bestimmung für unselbständig Beschäftigte 
vor. Der Anteil der Arbeitslosen an der Bevölke-
rung der Bundesrepublik beträgt zur Zeit 2,2 % . 

 Während aber die einheimische Bevölkerung nur 
mit 1,8 % an der Arbeitslosigkeit beteiligt ist, sind 
von den Vertriebenen und Flüchtlingen in der Bun-
desrepublik 3,8 %, also mehr als das Doppelte, ar-
beitslos. Von 1000 Arbeitslosen sind 295 Vertrie-
bene. In § 76 wird die Vermittlungstätigkeit der 
Bundesanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeits-
losenversicherung besonders angesprochen. Die in 
Absatz 2 vorgesehene Verpflichtung für die privaten 
Arbeitgeber zur Einstellung von Vertriebenen und 
Sowjetzonenflüchtlingen soll auch für Arbeitgeber 
gelten, die 20 Arbeitnehmer beschäftigen, während 
die Regierungsvorlage eine solche Verpflichtung 
lediglich für Arbeitgeber mit über 30 Beschäftigten 
vorsah. Bei der Erörterung dieser Vorschrift wurde 
der Mangel einer Sanktionsbestimmung kritisiert. 
Der Ausschuß hielt aber die Einführung solcher 
Bestimmungen, die zwar die Wirksamkeit der Vor- 



schrift vergrößern würde, aber nach den Erfah-
rungen des Schwerbeschädigtengesetzes einen er-
heblichen Verwaltungsaufwand mit sich bringen 
würde, nicht für zweckmäßig. Nach Ansicht des 
Ausschusses besteht die Möglichkeit, auf eine 
Durchführung dieser Verpflichtung seitens der 
Arbeitgeber dadurch hinzuwirken, daß die Gewäh-
rung sonstiger Vergünstigungen, z. B. Kreditierung 
von Dauerarbeitsplätzen, von der Erfüllung der in 
§ 76 Abs. 2 Satz 1 vorgesehenen Verpflichtung im 
Einzelfalle abhängig gemacht wird. Der Ausschuß 
beschäftigte sich auch mit der besonderen Not der 
vertriebenen älteren Angestellten, sah aber keine 
Möglichkeit, diese Frage, die nicht nur ein auf die 
Vertriebenen oder Sowjetzonenflüchtlinge be-
schränktes Problem darstellt, im Rahmen dieses 
Gesetzes einer Lösung näher zu bringen. 

Auch in § 77 (Lehrstellen und Ausbildungsstellen 
sonstiger Art) wird das Schwergewicht auf die 
Tätigkeit der Bundesanstalt für Arbeitslosenver-
mittlung gelegt. Im Gegensatz zu § 76 konnte bei 
der besonderen Natur des Lehrverhältnisses eine 
Verpflichtung zur Einstellung von Lehrlingen nicht 
konstituiert werden. Der Anteil der jugendlichen 
Arbeitslosen unter den Vertriebenen liegt ähnlich 
hoch wie der Anteil der erwachsenen Arbeitnehmer. 
Die in jüngster Zeit stark vermehrten Zugänge von 
Jugendlichen aus der sowjetischen Besatzungszone 
machen dringend Sondermaßnahmen für die 
Schaffung von Lehr- und Ausbildungsstellen dieser 
besonders gefährdeten Jugend erforderlich. Vom 
1. August bis 31. Oktober 1952 durchliefen rund 
10 500 Personen bis zum Alter von 24 Jahren die 
Notaufnahmelager Gießen und Uelzen und die die-
sen Lagern angeschlossenen Jugendlager. Der Aus-
schuß hielt es daher für erforderlich, in § 77 Abs. 2 
ausdrücklich festzustellen, daß bei Bereitstellung 
von öffentlichen Mitteln für die Schaffung zusätz-
licher Lehrstellen und Ausbildungsstellen sonstiger 
Art einschließlich der Errichtung von Lehrwerk-
stätten und Lehrlingswohnheimen diese bevorzugt 
für die Unterbringung von jugendlichen Vertrie-
benen und Sowjetzonenflüchtlingen zu verwenden 
sind, bis die Parität in der Lehrstellenbesetzung 
mit der einheimischen Jugend erreicht ist. 

§ 78 (Dauerarbeitsplätze) enthält nur eine Soll-
vorschrift. Außerdem enthält diese Vorschrift keine 
Bestimmungen darüber, aus welchen Quellen und 
in welcher Höhe die Mittel zu ihrer Durchführung 
gewährt werden. Aus diesem Grunde hat der Aus-
schuß für Wirtschaftspolitik die Streichung dieser 
Vorschrift empfohlen. Der Ausschuß für Heimat-
vertriebene hat sich jedoch diesem Vorschlag nicht 
anschließen können. Zwar sind im Lastenausgleichs-
gesetz (§§ 259, 260) bereits Bestimmungen über die 
Gewährung von Darlehen zur Schaffung von Dauer-
arbeitsplätzen enthalten, doch ist der Lastenaus-
gleichsfonds nicht die einzige Quelle, aus der 
Dauerarbeitsplätze finanziert werden. Für die 
Gewährung von Darlehen aus anderen als Lasten-
ausgleichsmitteln und für Zinsverbilligungen und 
Bürgschaften werden im § 78 die gesetzlichen Vor-
aussetzungen festgelegt. Diese weichen z. T. von  

denen in § 259 des Lastenausgleichsgesetzes ab. Der 
Ausschuß hielt es für zweckmäßig, die Fassung, die 
die Bundesregierung auf Grund der Stellungnahme 
des Bundesrates im ersten Durchgang festgelegt hat, 
elastischer zu gestalten. Der Ausschuß ging dabei 
von der Auffassung aus, daß der Zweck des § 78 in 
erster Linie die Schaffung von Arbeitsplätzen, ins-
besondere in Gebieten mit hoher Arbeitslosigkeit, 
und erst in zweiter Linie die Frage zu entscheiden 
sei, welche Betriebe als Darlehnsnehmer in Frage 
kommen. Die in Nr. 1-3 des Absatzes 1 be-
zeichneten Voraussetzungen sind daher nicht zwin-
gendes Erfordernis für die Gewährung von Arbeits-
platzdarlehen nach § 78. Außerdem hat es der 
federführende Ausschuß für zweckmäßig erachtet, 
in besonderen Fällen Arbeitsplatzdarlehen nicht 
nur zur Schaffung, sondern auch zur Erhaltung von 
gefährdeten Dauerarbeitsplätzen sowie für die 
Restfinanzierung von Wohnungen, sofern hierdurch 
die Schaffung von Dauerarbeitsplätzen ermöglicht 
wird, zu gewähren. Eine nachstellige Finanzierung 
solcher Wohnungsbauten soll allerdings im Wege 
der Gewährung von Arbeitsplatzdarlehen aus-
geschlossen sein. 

Der § 79 (Wohnraumversorgung) entspricht, von 
einigen redaktionellen Änderungen abgesehen, dem 
§ 59 der Regierungsvorlage. 

Gegen den § 80 (Nichtanwendung beschränkender 
Vorschriften) hatte der Bundesrat Bedenken er-
hoben, weil nach seiner Ansicht die Vorschrift eine 
ungerechtfertigte Besserstellung der Vertriebenen 
und Sowjetzonenflüchtlinge gegenüber den Ein-
heimischen zur Folge hätte. Die Bundesregierung 
hat sich diesen Bedenken nicht angeschlossen und 
auch der Ausschuß hielt diese nur insofern gerecht-
fertigt, als es sich um die Teilnahme an Sonder-
berechtigungen handelt, die auch Einheimischen 
nicht gleichmäßig zustehen. Um diese nicht gewollte 
Besserstellung auszuschalten, hat der Ausschuß den 
Absatz 2 angefügt. 

ABSCHNITT IV 

Der Abschnitt IV (Einzelne Rechtsverhältnisse 
§§ 81-94) gliedert sich in die Titel: 

Schuldenregelung für Vertriebene und Sowjet-
zonenflüchtlinge 
Sozialrechtliche Angelegenheiten 
Prüfungen und Urkunden 
Sonstige Vorschriften. 

Im Titel Schuldenregelung für Vertriebene und 
Sowjetzonenflüchtlinge (§§ 81-88) hat der Aus-
schuß für Heimatvertriebene unter Heranziehung 
der beteiligten Ressorts der Bundesregierung eine 
über die Zwischenlösung des § 70 des Regierungs-
entwurfes hinausgehende umfassende Regelung be-
schlossen. Hierbei sind die Änderungswünsche des 
Ausschusses für Rechtswesen und Verfassungsrecht, 
der zu den Vorschriften gehört worden ist, in vollem 
Umfange berücksichtigt worden. Für die vorge-
schlagene Regelung sind folgende grundsätzliche 
Erwägungen maßgebend gewesen: 



Die Lage der Vertriebenen unterscheidet sich von 
der Lage sonstiger Schuldner, die durch die Ereig-
nisse des Krieges oder der Nachkriegszeit betroffen 
worden sind. Die anderen Schuldnerkreise werden 
oftmals die Möglichkeit gehabt haben, Teile ihres 
Vermögens und die wirtschaftliche Grundlage ihres 
Lebens über die Ereignisse des Krieges und der 
Nachkriegszeit hinweg zu retten, und somit in der 
Lage sein, ihre alten Verbindlichkeiten ganz oder 
wenigstens teilweise zu erfüllen; soweit sie hierzu 
nicht in der Lage sind, bieten die Vorschriften des 
§ 242 BGB oder des Vertragshilfegesetzes vom 
26. März 1952 (BGBl. I S. 198) eine Möglichkeit, ent-
sprechend der besonderen Lage des Einzelfalles 
ihnen Erleichterungen zu verschaffen. Die letzt-
genannten Vorschriften stehen zwar auch Vertrie-
benen zur Verfügung. Doch tragen sie der beson-
deren Lage der Vertriebenen und dem Umstand 
der bei ihnen durchgeführten Totalexekution ihres 
Vermögens in den Vertreibungsgebieten nicht hin-
reichend Rechnung. Bei Vertriebenen ist mit der 
Vertreibung regelmäßig ihre wirtschaftliche Lebens-
grundlage in so weitgehendem Maße weggefallen, 
daß man bei ihnen mit einem Neubeginn in Bezug 
auf sämtliche Lebensgegebenheiten rechnen kann 
und ihnen alle Möglichkeiten zum Aufbau einer 
von alten Schulden möglichst unbelasteten neuen 
Existenz geben muß. Deshalb erscheint es nicht 
angebracht, Vertriebene auf den Weg des Vertrags-
hilfeverfahrens zu verweisen oder es ihnen zu über-
lassen, in einem vom Gläubiger angestrengten 
Rechtsstreit etwaige materiellrechtliche Einwen-
dungen aus § 242 BGB geltend zu machen. Es ist 
vielmehr geboten, eine gesetzliche Regelung ihrer 
Schulden zu treffen, die von dem Totalverlust des 
Vermögens ausgeht und dementsprechend als 
Grundsatz vorsieht, daß Vertriebene wegen der 
vor der Vertreibung begründeten Verbindlichkeiten 
nicht in Anspruch genommen werden können. 

Es sei schließlich darauf hingewiesen, daß hier 
die Gläubigerseite zum weit überwiegenden Teil 
dem Kreis der Vertriebenen zugehörig ist. 

Im einzelnen ist zu den Vorschriften folgendes 
zu bemerken: 

§ 81 (Grundsatz) stellt entsprechend den obigen 
Ausführungen fest, daß Vertriebene wegen der Ver-
bindlichkeiten, die vor der Vertreibung begründet 
worden sind, nicht in Anspruch genommen werden 
können, soweit sich aus den folgenden Vorschriften 
nichts Abweichendes ergibt. 

Der Grundsatz des § 81 erfährt eine Durch-
brechung im § 82 (Vertragshilfeverfahren auf An-
trag des Gläubigers). Diese Bestimmung trägt dem 
Gedanken Rechnung, daß die schematische Rege-
lung des § 81 im Einzelfall für den Gläubiger zu 
Unbilligkeiten führen kann. Hier ist vor allem an 
die Fälle zu denken, in denen der Vertriebene den 
überwiegenden Teil seines Vermögens nicht im 
Vertreibungsgebiet hatte und ihn sich daher er- 
halten konnte. Ferner kommen die Fälle in Be-
tracht, in denen ein vertriebener Schuldner einem 
Gläubiger gegenübersteht, der selbst Vertriebener 
und vielleicht wirtschaftlich schlechter gestellt ist  

als der Schuldner. Es würde nicht verständlich sein, 
wenn in solchen Fällen der Gläubiger nicht in der 
Lage sein könnte, seinen Anspruch wenigstens teil-
weise durchzusetzen. Deswegen gibt § 82 Abs. 1 
dem Gläubiger, der allein an einer von § 81 ab-
weichenden Regelung interessiert ist, die Möglich-
keit, das Vertragshilfegericht anzurufen. Das Ver-
tragshilfegericht kann dann zur Vermeidung un-
billiger Härten im Wege der richterlichen Vertrags-
hilfe und nach den Vorschriften des Vertragshilfe-
gesetzes die Verbindlichkeit von § 81 abweichend 
regeln, d. h. es kann die volle Leistung anordnen, 
die ursprüngliche Verbindlichkeit herabsetzen oder 
stunden oder aber die Verbindlichkeit sowohl her-
absetzen als auch stunden. 

Es schien jedoch geboten, bei diesem Vertrags-
hilfeverfahren in folgenden Punkten von dem Ver-
tragshilfegesetz abzuweichen: 

Bei der Abwägung der Interessen und der 
Lage beider Teile nach § 1 Abs. 1 des Vertrags-
hilfegesetzes sind grundsätzlich die Vermögens- und 
Erwerbsverhältnisse des Schuldners und Gläubigers 
im Zeitpunkt der Entscheidung des Vertragshilfe-
gerichts zu Grunde zu legen. Weil aber der Ver-
triebene, damit nicht der Neuaufbau seiner wirt-
schaftlichen Existenz gefährdet wird, nicht über 
das gerettete Vermögen hinaus für seine alten 
Schulden haften soll, erscheint es nicht gerecht-
fertigt, bei der Abwägung der Interessen und der 
Lage von Gläubiger und Schuldner in dem auf 
Antrag des Gläubigers eingeleiteten Vertragshilfe-
verfahren auch das Vermögen und den Erwerb des 
Schuldners nach der Vertreibung zu berücksich-
tigen. In der Erwägung, daß es regelmäßig einem 
Vertriebenen nicht möglich gewesen sein wird, sich 
bereits vor der Währungsreform wieder eine neue 
Lebensgrundlage zu schaffen, und daß sich daher 
seine Lebens- und Wirtschaftslage bis zur Wäh-
rungsreform gegenüber seiner Lage bei der Ver-
treibung nicht wesentlich geändert haben wird, 
sieht daher § 82 Abs. 2 vor, daß bei der Abwägung 
der Interessen und der Lage beider Teile die Ver-
mögens- und Erwerbsverhältnisse des vertriebenen 
Schuldners am 21. Juni 1948 zugrunde zu legen 
sind. Hat der Vertriebene erst nach dem Währungs-
stichtag seinen ständigen Aufenthalt im Geltungs-
bereich des Grundgesetzes einschließlich des Lan-
des Berlin genommen, so sind die Vermögens- und 
Erwerbsverhältnisse des Schuldners zu diesem Zeit-
punkt zugrunde zu legen. 

Es gibt jedoch auch Fälle, in denen der Schuldner 
nach der Währungsreform oder, wenn er erst nach 
der Währungsreform Aufenthalt in der Bundes-
republik genommen hat, nach dem Zeitpunkt der 
Aufenthaltnahme zu Vermögen gelangt ist. Es kann 
im Einzelfall unbillig sein, dieses Vermögen bei der 
Abwägung der Verhältnisse von Gläubiger und 
Schuldner nicht zu berücksichtigen. Man denke hier 
beispielsweise an Vermögenserwerb durch Erbschaft 
oder Lotteriegewinn. Deshalb sieht § 82 Abs. 3 
Satz 1 vor, daß nach dem im § 82 Abs. 2 genannten 
Stichtag erlangtes Vermögen des Schuldners zu 
berücksichtigen ist, wenn und soweit dies aus be- 



sonderen Gründen zur Vermeidung einer unbilligen 
Härte gegenüber dem Gläubiger erforderlich er-
scheint. 

Anderseits kann es unbillig — und unter Um-
ständen sogar zwecklos — sein, für die Abgrenzung 
der Höhe seiner Schuldverpflichtung die Vermögens- 
und Erwerbslage des Schuldners auf den in § 82 
Abs. 2 genannten Stichtag abzustellen, wenn sich 
die Vermögens- und Erwerbsverhältnisse des 
Schuldners seit dem Stichtag verschlechtert haben. 
Deshalb bestimmt § 82 Abs. 3 Satz 2, daß eine Ver-
schlechterung der Vermögens- und Erwerbsverhält-
nisse nach dem Stichtag zu berücksichtigen ist, 
wenn und soweit dies aus besonderen Gründen zur 
Vermeidung einer unbilligen Härte gegenüber dem 
Schuldner erforderlich erscheint. 

Eine weitere Abweichung von den Grund-
sätzen des Vertragshilfeverfahrens schlägt § 82 
Abs. 4 vor. Da nach § 82 Abs. 1 des Entwurfes nur 
der Gläubiger die Möglichkeit hat, eine Regelung 
der Verbindlichkeit im Wege der Vertragshilfe zu 
beantragen, erscheint es angebracht, daß in den 
Fällen, in denen über einen Anspruch im Sinne des 
§ 81 ein Rechtsstreit anhängig wird, das Prozeß-
gericht in Abweichung von den Grundsätzen des 
§ 11 Abs. 4 des Vertragshilfegesetzes Vertragshilfe 
nach § 82 Abs. 1 bis 3 auch dann gewähren kann, 
wenn nur der Gläubiger es beantragt. 

Es liegt nicht nur im Interesse des Vertriebenen, 
möglichst bald Klarheit über den Umfang seiner 
Schulden zu erhalten, sondern auch der Gläubiger 
ist daran interessiert, zu wissen, ob und in welchem 
Umfang er noch mit der Verwirklichung seiner 
Ansprüche gegen vertriebene Schuldner rechnen 
kann. Deshalb sieht § 83 Abs. 1 eine Ausschlußfrist 
(31. Dezember 1953) für den Gläubiger vor, inner-
halb der er den Antrag auf Schuldenregelung ge-
mäß § 82 Abs. 1 bis 2 stellen muß. Es ist jedoch 
dem Gericht die Möglichkeit eröffnet, in gewissen 
Fällen auch noch einen nach Ablauf der Ausschluß-
frist gestellten Antrag des Gläubigers zuzulassen. 

§ 83 Abs. 2 behandelt den Fall, in dem ein Gläu-
biger in der irrigen Annahme, es handle sich um 
einen nicht unter § 81 fallenden Anspruch, gegen 
den Vertriebenen nach den allgemeinen Vorschrif-
ten gerichtlich vorgeht. Hier kann es eintreten, daß 
das Gericht erst nach Ablauf der Ausschlußfrist zu 
der Auffassung gelangt, daß der Anspruch unter 
§ 81 fällt. Zur Vermeidung von Unbilligkeiten, die 
hierdurch entstehen könnten, sieht § 83 Abs. 2 vor, 
daß ein binnen 6 Monaten nach Rechtskraft der 
gerichtlichen Entscheidung oder nach Klagerück-
nahme gemäß § 82 Abs. 1 oder 4 gestellter Antrag 
noch als rechtzeitig gestellt gilt. 

Der Entwurf des Bundesvertriebenengesetzes 
sieht grundsätzlich eine Anerkennung juristischer 
Personen als Vertriebene nicht vor. Mit Rücksicht 
auf die besonderen Zwecke der Altschuldenbereini-
gung erscheint es aber angebracht, die Verbindlich-
keiten von juristischen Personen und Handelsgesell-
schaften, die ihren Sitz vor dem 8. Mai 1945 in den 
Vertreibungsgebieten hatten, allgemein in die 
Schuldenregelung einzubeziehen, sofern sich jetzt  

ihr Sitz, Ort der Niederlassung oder Geschäfts-
leitung im Geltungsbereich des Bundesvertriebenen-
gesetzes befindet (§ 84). 

Entsprechend der Möglichkeit, im Wege der Ver-
tragshilfe eine Stundung oder eine Herabsetzung 
eines durch rechtskräftiges Urteil festgestellten An-
spruchs oder eines Anspruchs, über den ein Ver-
gleich abgeschlossen ist, zu erreichen, bestimmt § 85 
Abs. 1, daß ein Vertriebener sich auch dann auf 
§ 81 berufen kann, wenn ein unter § 81 fallender 
Anspruch vor der Vertreibung ganz oder teilweise 
durch rechtskräftiges Urteil festgestellt oder über 
ihn ein Vergleich abgeschlossen worden ist. In 
solchem Falle bleibt es also dem Gläubiger über-
lassen, innerhalb der Frist des § 83 einen Antrag 
nach § 82 Abs. 1 zu stellen; das Vertragshilfegericht 
kann dann im Rahmen des § 82 eine von § 81 ab-
weichende Regelung treffen. 

Hat der Gläubiger jedoch schon nach der Ver-
treibung einen vollstreckbaren Titel gegen den ver-
triebenen Schuldner erlangt oder ist nach der Ver-
treibung über den Anspruch bereits ein Vergleich 
abgeschlossen worden, so erscheint es für den Gläu-
biger nicht zumutbar, zur Erhaltung seines An-
spruchs innerhalb der Ausschlußfrist des § 83 einen 
Antrag nach § 82 zu stellen. In solchem Fa lle soll 
daher, wie sich aus einem Vergleich des § 85 Abs. 1 
mit dem § 85 Abs. 2 ergibt, die Regelung der §§ 81 
bis 84 nicht eingreifen. Es soll vielmehr dem Schuld-
ner überlassen bleiben, einen Vertragshilfeantrag 
nach den allgemeinen Vertragshilfevorschriften zu 
stellen. Es erschien jedoch, um eine Schlechterstel-
lung des Schuldners in diesem allgemeinen Ver-
tragshilfeverfahren gegenüber dem nach § 82 ein-
geleiteten Vertragshilfeverfahren zu vermeiden, 
angebracht, die Vorschriften des § 82 Abs. 2 und 3 
über die Abwägung der Interessen und der Lage 
von Gläubiger und Schuldner entsprechend anzu-
wenden, sofern der Schuldner den Antrag auf Ge-
währung von Vertragshilfe bis zu dem im § 83 
Abs. 1 genannten Stichtag stellt. 

Hat bereits ein Vertragshilfeverfahren vor In-
krafttreten des Bundesvertriebenengesetzes statt-
gefunden, so ist hierbei bereits eine Abwägung der 
Interessen und der Lage von Gläubiger und Schuld-. 
ner vorgenommen worden. Deswegen sieht § 85 
Abs. 3 vor, daß rechtskräftige Entscheidungen, 
durch die Vertragshilfe gewährt worden ist, grund-
sätzlich unberührt bleiben. 

§ 86 (Ausnahmen) nimmt einzelne Verbindlich-
keiten aus der Regelung der § 81-85 aus. Hier sind 
insbesondere die in Absatz 1 Nr. 1 bezeichneten 
Verbindlichkeiten hervorzuheben, die mit Ver-
mögenswerten des Vertriebenen im Geltungsbereich 
des Grundgesetzes oder im Lande Berlin in wirt-
schaftlichem Zusammenhang stehen; z. B. der Ver-
triebene ist Schuldner einer Verbindlichkeit, die 
durch eine Hypothek an einem ihm gehörigen, in 
der Bundesrepublik liegenden, unzerstörten Grund-
stück gesichert ist. 

Für die Herausnahme der in § 86 Abs. 1, 
Nr. 2 und 3 bezeichneten Ansprüche aus der 



Regelung der §§ 81 bis 85 sind soziale Gesichts-
punkte maßgebend. Gesetzliche Unterhaltsansprüche 
sollen auch dann ausgenommen sein, wenn über sie 
eine vertragliche Vereinbarung getroffen worden 
ist. Die Ausnahme der Nummer 4 erscheint not-
wendig mit Rücksicht auf die besondere Regelung, 
die für die genannten Verbindlichkeiten bei der 
Währungsumstellung getroffen worden ist und die 
auch der Anlaß war, diese Verbindlichkeiten in § 6 
Nr. 1 und 2 des Vertragshilfegesetzes von der Ver-
tragshilfe auszunehmen. 

Für den Vorbehalt des § 86 Abs. 2 Satz 1 in 
dem Entwurf waren dieselben Erwägungen maß-
gebend, die zu der Vorschrift des § 6 Nr. 4 des Ver-
tragshilfegesetzes geführt haben: Die Londoner Ver-
handlungen über die Regelung der deutschen Aus-
landsschulden sollen durch eine Einbeziehung der 
Ansprüche ausländischer Gläubiger in die inner-
deutsche Schuldenregelung nicht erschwert werden. 
Ferner sollen Schwierigkeiten vermieden werden, 
die bei einer Einbeziehung der Auslandsschulden 
dadurch entstehen könnten, daß, nachdem eine 
Schuldenregelung auf Grund der §§ 81 ff. des Ent-
wurfes im Einzelfalle durchgeführt ist, eine hiervon 
abweichende Regelung im Londoner Schuldenrege-
lungsabkommen vorgesehen wird. Urn jedoch zu 
vermeiden, daß ausländische Gläubiger gegen Ver-
triebene vorgehen, bevor die vorbehaltene gesetz-
liche Regelung der Auslandsschulden von Vertrie-
benen getroffen worden ist, sollen die Vertriebenen 
das Recht haben, his zu der vorbehaltenen gesetz-
lichen Regelung die Erfüllung der Auslandsschul-
den zu verweigern. 

Im übrigen war der Ausschuß einmütig der Auf-
fassung, daß es untragbar wäre, im Rahmen einer 
Regelung der deutschen Auslandsschulden auslän-
dischen Gläubigern aus den Vertreibungsgebieten 
die Möglichkeit zu geben, Forderungen gegen Ver-
triebene aus denselben Gebieten beizutreiben. 

§ 87 (Regelung für Sowjetzonenflüchtlinge) sieht 
die Einbeziehung der vor der Flucht oder, im Falle 
des § 4 des Entwurfes, vor der Besetzung begrün-
deten Verbindlichkeiten von Sowjetzonenflücht-
lingen in die Schuldenregelung vor. Im Gegen-
satz zu den Vertriebenen handelt es sich bei 
den Sowjetzonenflüchtlingen nicht um eine 
General-  und  Totalexekution deutscher Staatsan-
gehöriger oder Volkszugehöriger, sondern um Maß-
nahmen, die auf Personengruppen oder Einzelper-
sonen beschränkt sind. Doch rechtfertigen es die in 
der sowjetischen Zone herrschende Tendenz und 
der sonst im Entwurf des Bundesvertriebenengeset-
zes durchgeführte Grundsatz der Gleichstellung 
von Sowjetzonenflüchtlingen mit den Vertriebenen, 
die Sowjetzonenflüchtlinge in die Altschuldenrege-
lung für Vertriebene miteinzubeziehen. Da jedoch 
nicht bei jedem Sowjetzonenflüchtling der Total-
verlust seines Vermögens in der Sowjetzone oder 
im sowjetisch besetzten Sektor von Berlin vorlie-
gen wird, ist es notwendig, ausdrücklich darauf ab-
zustellen, daß der Sowjetzonenflüchtling vor der 
Flucht oder vor der Besetzung den überwiegenden 
Teil seines Vermögens im Gebiet der sowjetisch  

besetzten Zone oder des sowjetisch besetzten Sek-
tors von Berlin hatte und diesen Teil seines Ver-
mögens durch Enteignungsmaßnahmen oder diesen 
wirtschaftlich gleichstehende Maßnahmen verloren 
hat. 

Ferner soll von einer Anwendung der Vorschrift 
des § 82 Abs. 2 und 3 bei Sowjetzonenflüchtlingen 
abgesehen werden. Bei den Sowjetzonenflüchtlin-
gen ist im Gegensatz zu den Vertriebenen noch die 
Möglichkeit eines Erwerbs von Vermögen zwischen 
der Enteignung und der Flucht nicht von der Hand 
zu weisen, und es ist nicht ausgeschlossen, daß die-
ses Vermögen in die Bundesrepublik oder nach 
West-Berlin verbracht werden konnte. Deswegen 
sollen bei der  Abwägung der Interessen und der 
Lage von Gläubiger und Schuldner die nach all-
gemeinem Vertragshilferecht maßgebenden Grund-
sätze gelten, d. h. die Vermögens- und Erwerbs-
verhältnisse des Schuldners im Zeitpunkt der Ent-
scheidung müssen dem nach § 82 eingeleiteten Ver-
tragshilfeverfahren zu Grunde gelegt werden. 

Nicht für anwendbar erklärt wird sodann der 
§ 84. Das bedeutet, daß juristische Personen und 
Handelsgesellschaften, die ihren Sitz in der sowje-
tisch besetzten Zone oder im sowjetisch besetzten 
Sektor von Berlin hatten, nicht unter die Altschul-
denregelung fallen. Bei diesen läßt sich im Gegen-
satz zu den Unternehmen aus den Vertreibungs-
gebieten der Tatbestand der Flucht im Sinne des 
Bundesvertriebenengesetzes gegenüber der bloßen 
Verlagerung nicht klar abgrenzen. Auch wird es 
diesen Unternehmen nicht selten gelungen sein, 
Vermögenswerte in die Bundesrepublik oder nach 
West-Berlin zu retten. Deswegen erscheint es nicht 
erforderlich, auch die juristischen Personen und 
Handelsgesellschaften mit früherem Sitz in der so-
wjetisch besetzten Zone oder im sowjetisch besetz-
ten Sektor von Berlin in die Schuldenregelung ein-
zubeziehen. Die Regelung ihrer Altschulden kann 
dem Vertragshilfeverfahren überlassen bleiben. 

§ 88 (Erledigung anhängiger Verfahren) trifft 
eine Kostenregelung für die Fälle, in denen sich 
ein anhängiger Rechtsstreit oder ein anhängiges 
Vertragshilfeverfahren durch die Regelung der 
§§ 81 ff. erledigt. 

Der Zweite Titel Sozialrechtliche Angelegenhei-
ten (§§ 89 und 90) enthält Vorschriften über die 
Sozialversicherung und über den Ersatz von Für-
sorgekosten. 

In § 89 ist die grundsätzliche Gleichstellung der 
Vertriebenen und Sowjetzonenflüchtlinge in der 
Sozial- und Arbeitslosenversicherung mit den Be-
rechtigten im Bundesgebiet und West-Berlin dekla-
riert und die Übernahme der Verpflichtungen auf 
Grund von Ansprüchen und Anwartschaften durch 
die zuständigen Sozialversicherungsträger im Bun-
desgebiet festgelegt, die Vertriebene und Sowjet-
zonenflüchtlinge bei nicht mehr vorhandenen oder 
nicht mehr erreichbaren Trägern der Sozialver-
sicherung oder bei nichtdeutschen Trägern der So-
zialversicherung erworben haben. Mit Rücksicht da-
rauf, daß der Entwurf der in Absatz 3 vorgesehe- 



nen bundesgesetzlichen Regelung bereits fertigge-
stellt ist (Entwurf eines Fremdrenten- und Aus-
landsrentengesetzes), hat der Ausschuß davon ab-
gesehen, weitere Einzelheiten im Bundesvertriebe-
nengesetz zu regeln. 

§ 90 (Ersatz von Fürsorgekosten) hat gegenüber 
der Regierungsvorlage im wesentlichen nur redak-
tionelle Änderung erfahren. 

Die Vorschriften des Dritten Titels Prüfungen und 
Urkunden (§§ 91 und 92) haben gegenüber der von 
der Bundesregierung auf Grund der Stellung-
nahme des Bundesrates im ersten Durchgang vor-
gelegten Fassungen nur geringfügige redaktionelle 
Änderungen erhalten. 

Auch die im Vierten Titel enthaltenen Vor-
schriften über Familienzusammenführung (§ 93) 
und Unentgeltliche Beratung (§ 94) sind nur gering-
fügig gegenüber dem Regierungsentwurf geändert 
worden. 

ABSCHNITT V 

Der Abschnitt V (Kultur, Forschung und Statistik 
§§ 95-96) enthalt in § 95 die Vorschriften 
über die Pflege des Kulturgutes der Vertriebenen 
und Flüchtlinge und die Förderung der wissen-
schaftlichen Forschung. Diese Vorschrift war in der 
ursprünglichen Regierungsvorlage nicht enthalten, 
ihre Aufnahme in. den Gesetzentwurf jedoch vom 
Bundesrat vorgeschlagen worden. Die Bundesregie-
rung hat diesen Vorschlag angenommen. Der Aus-
schuß für Heimatvertriebene hat ihn lediglich 
redaktionell abgeändert. 

§ 96 (Statistik) war im Regierungsentwurf nicht 
enthalten. Der Ausschuß war aber der Ansicht, daß 
eine gesetzliche Grundlage für die Durchführung 
gewisser statistischer Erhebungen geschaffen wer-
den müsse, um die Durchführung dieses Gesetzes 
zu sichern. Dies gilt insbesondere für die Anwen-
dung der sogenannten Paritätsklausel in einer Reihe 
von Eingliederungsvorschriften dieses Gesetzes. 
Darüber hinaus hat sich aus der Praxis das drin-
gende Erfordernis ergeben, bestimmte bereits an-
geordnete allgemeine Statistiken durch Sonder-
befragungen, die der Feststellung über den Fort-
gang der Eingliederung der Vertriebenen und 
Flüchtlinge auf bestimmten Gebieten dienen, zu 
erweitern. 

Um einen einwandfreien Überblick über den ge-
genwärtigen Stand der beruflichen Eingliederung 
zu erhalten, hielt es der Ausschuß ferner für zweck-
mäßig, die Ausgabe der Bundesausweise mit einer 
Befragung der Antragsteller über ihren derzeitigen 
Eingliederungsstand zu verbinden. 

ABSCHNITT VI 

Der Abschnitt VI (Strafbestimmungen §§ 97-98) 
ist gegenüber dem Regierungsentwurf nur redak-
tionell geändert worden. 

ABSCHNITT VII 
Der Abschnitt VII (Übergangs- und Schlußbe-

stimmungen §§ 99-107) ist gegenüber der Regie-
rungsvorlage in einigen Punkten erweitert wor-
den. In Nr. 1 und 2 des § 99 (Änderung des Lasten-
ausgleichsgesetzes) wird der Vertriebenen-(Heimat

-

vertriebenen) begriff im Bundesvertriebenengesetz 
und Lastenausgleichsgesetz ausdrücklich koordi-
niert. In Nr. 3 wird § 249 LAG (Kürzung des 
Grundbetrages) Abs. 1 Nr. 4 insofern ergänzt, als 
die Beihilfen nach dem Flüchtlingssiedlungsge-
setz bzw. nach dem Titel „Landwirtschaft" des 
Bundesvertriebenengesetzes insoweit nicht auf den 
Grundbetrag der Hauptentschädigung angerechnet 
werden sollen, als sie der Finanzierung des un-
rentierlichen Teiles eines Siedlungsvorhabens 
dienen. 

In § 100 wird § 1 des Notaufnahmegesetzes an 
die Neufassung des § 3 (Sowj etzonenflüchtling) 
des Bundesvertriebenengesetzes angepaßt. Diese 
Anpassung ist erforderlich, damit in Zukunft die 
Notaufnahmebehörden und die Länderbehörden 
ihre Entscheidungen koordinieren können. Die 
Änderung bezieht sich jedoch nur auf den Kreis 
der Zuwanderer, der einen Rechtsanspruch auf 
Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis im Bundes-
gebiet hat. Damit ist nicht gesagt, daß über diesen 
Kreis hinaus unter bestimmten Voraussetzungen 
z. B. zum Zwecke der Familienzusammenführung 
oder aus Härtegründen keine weiteren Zuwande-
rer Aufnahme finden können. 

In § 101 wird das Flüchtlingssiedlungsgesetz aus-
drücklich aufgehoben, nachdem die Bestimmungen 
des Flüchtlingssiedlungsgesetzes in den Titel „Land-
wirtschaft" dieses Entwurfes eingebaut wurden. 

§ 102 (Aufhebung von landesrechtlichen Vor-
schriften) entspricht der Regelung der Regierungs-
vorlage. Aus Gründen der rechtlichen Klarheit er-
schien es zweckmäßig, den § 7 Abs. 1 Satz 2 des 
Flüchtlingsgesetzes des Landes Nordrhein-West-
falen auf dessen Antrag ausdrücklich zu nennen. 

§ 103 (Verhältnis zum sonstigen Bundes- und 
Landesrecht) entspricht in materieller Beziehung 
im wesentlichen der in der Regierungsvorlage vor-
gesehenen Regelung. Darüber hinaus stellt Ab-
satz 3 ausdrücklich fest, daß mit dem Inkrafttreten 
des Gesetzes die bisher Vertriebenen auf Grund von 
Landes- und Bundesrecht zustehenden Vergün-
stigungen auch Sowjetzonenflüchtlingen und den 
ihnen gleichgestellten Personen zustehen. 

In § 104 ist die vorläufige Weitergeltung der bis-
herigen Länderflüchtlingsausweise bestimmt. Zweck 
dieser Vorschrift ist, daß zunächst einmal diejeni-
gen Vertriebenen, die nach den Landesgesetzen bis-
her nicht als solche anerkannt werden konnten, und 
die Sowjetzonenflüchtlinge, die durchweg noch kei-
nen Ausweis besitzen, mit Ausweisen versehen 
werden können. Dies ist deswegen besonders vor-
dringlich, weil bei der praktischen Durchführung 
des Lastenausgleichsgesetzes, soweit es sich um Lei-
stungen aus dem Härtefonds nach § 301 LAG han-
delt, der Nachweis für die Berechtigung in der 
Masse der Fälle durch einen nach dem Bundesver- 



triebenengesetz ausgestellten Ausweis geführt wer-
den soll. 

Die Einbeziehung des Landes Berlin ist gemäß 
§ 106 vorgesehen. Berlin hat etwa 100 000 Vertrie-
bene und eine ständig zunehmende Anzahl von 
Sowjetzonenflüchtlingen, so daß seine Einbezie-
hung nach Maßgabe des sich aus der gegenwärtigen 
verfassungsrechtlichen Situation ergebenden Ver-
fahrens geboten erschien. Die Fassung des § 106 ist 
durch den Ausschuß dem jetzigen Rechtszustand 
angepaßt worden. 

Das Gesetz soll gemäß § 107 rückwirkend mit 
dem 1. Januar 1953 in Kraft treten. Dieser Termin 
ist insbesondere wegen der steuerlichen Vergün-
stigungen gewählt. Ausgenommen von dieser Re-
gelung sind aus Rechtsgründen die Strafbestim-
mungen und der Zeitpunkt des Außerkrafttretens 
des Flüchtlingssiedlungsgesetzes, da den seit dem 
1. Januar auf Grund dieses Gesetzes gewährten 
Vergünstigungen nicht die gesetzliche Grundlage 
entzogen werden soll. 

Bonn, den 11. Februar 1953 

Dr. Kather 
Berichterstatter 

Dr. Zawadil 

Merten 

Dr. Mücke 
Mitberichterstatter 

II. Antrag des Ausschusses: 

Der Bundestag wolle beschließen: 

1. dem Gesetzentwurf in der nachstehenden 
Fassung zuzustimmen; 

2. den folgenden Entschließungen zuzustimmen: 

a) Die Bundesregierung wird ersucht, die 
Frage zu prüfen, ob die Bewohner der 
von der Oder und der Neiße geteilten Ge-
meinden in einer künftigen Rechtsverord-
nung den Vertriebenen im Sinne des § 1 
Abs. 1 dieses Gesetzes gleichgestellt wer-
den können. 

b) Den Bundesländern wird empfohlen, von 
der Erhebung der Grunderwerbsteuer ab-
zusehen, soweit Vertriebene oder Sowjet-
zonenflüchtlinge zum Ersatz des durch 
die Vertreibung oder die Flucht verlore-
nen Grundeigentums solches wiederer-
werben. Entsprechendes gilt, wenn Ver-
triebe oder Sowjetzonenflüchtlinge Grund-
eigentum zum Zwecke ihrer Existenz-
gründung erwerben. 

3. den Antrag der Abgeordneten Goetzendorff 
und Genossen betr. Flüchtlingsgesetz — Nr. 
114 der Drucksachen — durch die Beschluß-
fassung zu 1. für erledigt zu erklären. 

Bonn, den 11. Februar 1953 

Der Ausschuß für Heimatvertriebene 

Dr. Kather 

Vorsitzender und Berichterstatter 
Dr. Zawadil 

Merten 

Dr. Mücke 
Mitberichterstatter 
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Der Bundestag hat mit Zustimmung des 
Bundesrates das folgende Gesetz beschlossen: 

Erster Abschn itt 
Allgemeine Bestimmungen 

ERSTER TITEL 

Begriffsbestimmungen 

§ 1 
Vertriebener 

(1) Vertriebener ist, wer als deutscher 
Staatsangehöriger oder deutscher Volkszuge-
höriger seinen Wohnsitz in den zur Zeit 
unter fremder Verwaltung stehenden deut-
schen Ostgebieten oder in den Gebieten 
außerhalb der Grenzen des Deutschen Reiches 
nach dem Gebietsstande vom 31. Dezember 
1937 hatte und diesen im Zusammenhang 
mit den Ereignissen des zweiten Weltkrieges 
infolge Vertreibung, insbesondere durch Aus-
weisung oder Flucht, verloren hat. Bei mehr-
fachem Wohnsitz muß derjenige Wohnsitz 
verloren gegangen sein, der für die persön-
lichen Lebensverhältnisse des Betroffenen 
bestimmend war. Wer infolge von Kriegs-
einwirkungen seinen Wohnsitz in die in 
Satz 1 genannten Gebiete verlegt hat, ist je-
doch nur dann Vertriebener, wenn aus den 
Umständen hervorgeht, daß er sich auch nach 
dem Kriege in diesen Gebieten ständig nie-
derlassen wollte. 

(2) Als Vertriebener gilt, wer als deutscher 
Staatsangehöriger oder deutscher Volkszuge-
höriger 

1. nach dem 30. Januar 1933 wegen ihm 
drohender oder gegen ihn verübter natio-
nalsozialistischer Gewaltmaßnahmen auf 
Grund der politischen Überzeugung, der 
Rasse, des Glaubens oder der Weltanschau-
ung die in Absatz 1 genannten Gebiete ver-
lassen und seinen Wohnsitz außerhalb des 
Deutschen Reiches genommen hat, 

2. auf Grund der während des zweiten Welt-
krieges geschlossenen zwischenstaatlichen 
Verträge aus außerdeutschen Gebieten oder 
während des gleichen Zeitraumes auf 
Grund von Maßnahmen deutscher Dienst-
stellen aus den von der deutschen Wehr-
macht besetzten Gebieten umgesiedelt wor-
den ist (Umsiedler), 

3. nach Abschluß der allgemeinen Vertrei-
bungsmaßnahmen die zur Zeit unter frem-
der  Verwaltung stehenden deutschen Ost-
gebiete, Danzig, Estland, Lettland, Litauen, 
die Sowjetunion, Polen, die Tschechoslowa-
kei, Ungarn, Rumänien, Bulgarien, Jugo-
slawien oder Albanien verlassen hat oder 
verläßt, es sei denn, daß er erst nach dem 

8. Mai 1945 einen Wohnsitz in diesen 
Gebieten begründet hat (Aussiedler), 

4. ohne einen Wohnsitz gehabt zu haben, 
sein Gewerbe oder seinen Beruf ständig in 
den in Absatz 1 genannten Gebieten aus-
geübt hat und diese Tätigkeit infolge Ver-
treibung aufgeben mußte. 

(3) Als Vertriebener gilt auch, wer, ohne 
selbst deutscher Staatsangehöriger oder deut-
scher Volkszugehöriger zu sein, als Ehegatte 
eines Vertriebenen seinen Wohnsitz in den 
in Absatz 1 genannten Gebieten verloren 
hat. 

§ 2 

Heimatvertriebener 

(1) Heimatvertriebener ist ein Vertriebe-
ner, der am 31. Dezember 1937 oder bereits 
einmal vorher seinen Wohnsitz in dem Ge-
biet desjenigen Staates hatte, aus dem er 
vertrieben worden ist (Vertreibungsgebiet); 
die Gesamtheit der Gebiete, die am 1. Januar 
1914 zum Deutschen Reich oder zur COster-
reichisch-Ungarischen Monarchie oder zu 
einem späteren Zeitpunkt zu Polen, zu Est-
land, zu Lettland oder zu Litauen gehört 
haben, gilt als einheitliches Vertreibungs-
gebiet. 

(2) Als Heimatvertriebener gilt auch ein 
vertriebener Ehegatte oder nach dem 31. De-
zember 1937 geborener Abkömmling, wenn 
der andere Ehegatte oder bei Abkömmlingen 
ein Elternteil als deutscher Staatsangehöriger 
oder deutscher Volkszugehöriger am 31. De-
zember 1937 oder bereits einmal vorher 
seinen Wohnsitz im Vertreibungsgebiet 
(Absatz 1) gehabt hat. 

§3 

Sowjetzonenflüchtling 

(1) Sowjetzonenflüchtling ist ein deutscher 
Staatsangehöriger oder deutscher Volkszuge-
höriger, der seinen Wohnsitz in der sowjeti-
schen Besatzungszone oder im sowjetisch be- 



setzten Sektor von Berlin hat oder gehabt 
hat, von dort flüchten mußte, um sich einer 
von ihm nicht zu vertretenden und durch 
die politischen Verhältnisse bedingten beson-
deren Zwangslage zu entziehen, und dort 
nicht durch sein Verhalten gegen die Grund-
sätze der Menschlichkeit oder Rechtsstaat-
lichkeit verstoßen hat. Eine besondere 
Zwangslage ist vor allem dann gegeben, 
wenn eine unmittelbare Gefahr für Leib und 
Leben oder die persönliche Freiheit vor-
gelegen hat. Wirtschaftliche Gründe allein 
rechtfertigen nicht die Anerkennung als 
Sowjetzonenflüchtling. 

(2) 1 Abs. 1 Satz 2 und 3, Abs. 2 Nr. 4 
und Abs. 3 sind sinngemäß anzuwenden. 

§4 

Sowjetzonenflüchtlingen gleichgestellte 
Personen 

(1) Einem Sowjetzonenflüchtling wird 
gleichgestellt ein deutscher Staatsangehöriger 
oder deutscher Volkszugehöriger, der im 
Zeitpunkt der Besetzung seinen Wohnsitz in 
der sowjetischen Besatzungszone oder im 
sowjetisch besetzten Sektor von Berlin ge-
habt und sich außerhalb dieser Gebiete auf-
gehalten hat, dorthin jedoch nicht zurück-
kehren konnte, ohne sich offensichtlich einer 
von ihm nicht zu vertretenden und unmit-
telbaren Gefahr für Leib und Leben oder 
die persönliche Freiheit auszusetzen. 

(2) § 1 Abs. 1 Satz 2 und 3, Abs. 2 Nr. 4 
und Abs. 3 sind sinngemäß anzuwenden. 

§ 5 

Verwendung des Wortes „Vertreibung" 

Soweit in diesem Gesetz das Wort „Ver-
treibung" verwendet wird, sind hierunter 
auch die Tatbestände der §§ 3 und 4 zu 
verstehen. 

§ 6 

Volkszugehörigkeit 

Deutscher Volkszugehöriger im Sinne die-
ses Gesetzes ist, wer sich in seiner Heimat 
zum deutschen Volkstum bekannt hat, sofern 
dieses Bekenntnis durch bestimmte Merkmale 
wie Abstammung, Sprache, Erziehung, Kul-
tur bestätigt wird.  

§ 7  
Nach der Vertreibung geborene 

oder legitimierte Kinder 
Kinder, die nach der Vertreibung geboren 

sind, erwerben die Eigenschaft als Vertriebe-
ner oder Sowjetzonenflüchtling des Eltern-
teiles, dem im Zeitpunkt der Geburt oder 
der Legitimation das Recht der Personen-
sorge zustand oder zusteht. Steht beiden 
Elternteilen das Recht der Personensorge zu, 
so- erwirbt das Kind die Eigenschaft als Ver-
triebener oder Sowjetzonenflüchtling des-
jenigen Elternteiles, dem im Zeitpunkt der 
Geburt oder der Legitimation das Recht der 
gesetzlichen Vertretung zustand oder zusteht. 

§ 8 

Heirat und Annahme an Kindes Statt 

Durch Heirat oder Annahme an Kindes 
Statt nach der Vertreibung wird die Eigen-
schaft als Vertriebener oder Sowjetzonen-
flüchtling weder erworben noch verloren. 

ZWEITER TITEL 

Voraussetzungen für die Inanspruchnahme 
von Rechten und Vergünstigungen 

§9 

Ständiger Aufenthalt 
(1) Rechte und Vergünstigungen als Ver-

triebener oder Sowjetzonenflüchtling kann 
vorbehaltlich der §§ 10 bis 13 nur in An-
spruch nehmen, wer im Geltungsbereich des 
Grundgesetzes oder in Berlin (West) seinen 
ständigen Aufenthalt hat. 

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt 
nicht für einen Vertriebenen oder Sowjet-
zonenflüchtling, der als Angehöriger des 
öffentlichen Dienstes seinen ständigen Auf-
enthalt im Ausland genommen hat. 

§ 10 

Stichtag für Vertriebene 

(1) Rechte und Vergünstigungen als Ver-
triebener kann nur in Anspruch nehmen, wer 
bis zum 31. Dezember 1952 im Geltungs-
bereich des Grundgesetzes oder in Berlin 
(West) seinen ständigen Aufenthalt genom-
men hat. 



(2) Ohne Rücksicht auf den in Absatz 1 
genannten Stichtag kann ein Vertriebener 
Rechte und Vergünstigungen in Anspruch 
nehmen, wenn er im Geltungsbereich des 
Grundgesetzes oder in Berlin (West) seinen 
ständigen Aufenthalt genommen hat 

1. als nach dem 31. Dezember 1952 geborenes 
Kind eines zur Inanspruchnahme von 
Rechten und Vergünstigungen berechtigten 
Vertriebenen oder 

2. spätestens sechs Monate nach der Aussied-
lung (§ 1 Abs. 2 Nr. 3) oder 

3. als Heimkehrer nach den Vorschriften des 
Heimkehrergesetzes vom 19. Juni 1950 
(Bundesgesetzbl. S. 221) in der Fassung des 
Gesetzes zur Ergänzung und Änderung des 
Heimkehrergesetzes vom 30. Oktober 1951 
(Bundesgesetzbl. I S. 875, 994) oder 

4. im Wege der Familienzusammenführung 
gemäß § 93 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 oder 

5. als Sowjetzonenflüchtling gemäß § 3 oder 

6. nach Zuzug aus dem Ausland, wenn die 
hierfür im Geltungsbereich des Grund-
gesetzes oder in Berlin (West) bestehenden 
Vorschriften beachtet worden sind und der 
Aufenthalt im Ausland im Anschluß an 
die Vertreibung genommen worden war. 

(3) Die Voraussetzung des Absatzes 1 gilt 
als erfüllt, wenn eine Erlaubnis zum stän-
digen Aufenthalt vor dem Stichtag erteilt 
war, der Vertriebene jedoch erst nach dem 
Stichtag, spätestens aber innerhalb von zwei 
Jahren nach Erteilung der Erlaubnis seinen 
ständigen Aufenthalt im Geltungsbereich des 
Grundgesetzes oder in Berlin (West) genom-
men hat. 

§ 11 

Ausschluß von Nutznießern und Personen, 
die gegen die Grundsätze der Menschlichkeit 

oder Rechtsstaatlichkeit verstoßen haben 

Rechte und Vergünstigungen als Vertriebe-
ner kann nicht in Anspruch nehmen, wer 

1. nach dem 31. Dezember 1937 erstmalig 
Wohnsitz in einem in das Deutsche Reich 
eingegliederten, von der deutschen Wehr-
macht besetzten oder in den deutschen 
Einflußbereich einbezogenen Gebiet ge-
nommen und dort die durch die national-
sozialistische Gewaltherrschaft geschaffene 
Lage ausgenutzt hat oder 

2. nach der Vertreibung in der sowjetischen 
Besatzungszone oder im sowjetisch besetz-
ten Sektor von Berlin durch sein Verhalten 
gegen die Grundsätze der Menschlichkeit 
oder Rechtsstaatlichkeit verstoßen hat. 

§ 12 

Ausschluß bei Erwerb einer fremden 
Staatsangehörigkeit 

(1) Rechte und Vergünstigungen als Ver-
triebener oder Sowjetzonenflüchtling kann 
nicht in Anspruch nehmen, wer nach der 
Vertreibung eine fremde Staatsangehörigkeit 
erworben hat oder erwirbt. Dies gilt nicht im 
Falle des § 1 Abs. 2 Nr. 1, es sei denn, daß 
die fremde Staatsangehörigkeit nach Inkraft-
treten dieses Gesetzes erworben wird. 

(2) Erwirbt ein Vertriebener oder Sowjet-
zonenflüchtling, der nach der Vertreibung 
eine fremde Staatsangehörigkeit erworben 
hat, die deutsche Staatsangehörigkeit, so kann 
er von diesem Zeitpunkt ab Rechte und Ver-
günstigungen als Vertriebener oder Sowjet-
zonenflüchtling in Anspruch nehmen, sofern 
die sonstigen Voraussetzungen dieses Titels 
gegeben sind. 

§ 13 

Beendigung der Inanspruchnahme 
von Rechten und Vergünstigungen 

(1) Rechte und Vergünstigungen als Ver-
triebener oder Sowjetzonenflüchtling kann 
nicht mehr in Anspruch nehmen, wer in das 
wirtschaftliche und soziale Leben in einem 
nach seinen früheren wirtschaftlichen und 
sozialen Verhältnissen zumutbaren Maße ein-
gegliedert ist. 

(2) Dasselbe gilt, wenn ein Vertriebener 
oder Sowjetzonenflüchtling in die in § 1 
Abs. 1 und § 3 genannten Gebiete nicht zu-
rückkehrt, obwohl ihm die Rückkehr dort-
hin möglich und zumutbar ist. 

(3) Über die Beendigung der Inanspruch-
nahme von Rechten und Vergünstigungen 
entscheiden die zentralen Dienststellen der 
Länder (§ 21) oder die von ihnen bestimm-
ten Behörden. Die für die Inanspruchnahme 
von Rechten und Vergünstigungen zustän-
digen Stellen sind berechtigt, deren Beendi-
gung zu beantragen. 



DRITTER TITEL 

Erweiterung des Personenkreises 

§ 14 

Ermächtigung 

Die Bundesregierung wird ermächtigt, 
durch Rechtsverordnung mit Zustimmung 
des Bundesrates weitere Personengruppen, die 
von Vertreibungs- oder vertreibungsähn-
lichen Maßnahmen betroffen sind oder wer-
den, den Vertriebenen oder Sowjetzonen-
flüchtlingen gleichzustellen sowie Vorausset-
zungen und Umfang der ihnen zu gewähren-
den Rechte und Vergünstigungen zu bestim-
men. 

VIERTER TITEL 

Ausweise 

s 15 

Zweck und Arten der Ausweise 

(1) Vertriebene und Sowjetzonenflücht-
linge erhalten zum Nachweis ihrer Vertrie-
benen- oder Flüchtlingseigenschaft (§§ 1 bis 
4) Ausweise, deren Muster der Bundes-
minister für Vertriebene bestimmt. 

(2) Es erhalten: 

1. Heimatvertriebene den Ausweis A, 

2. Vertriebene, die nicht Heimatvertriebene 
sind, den Ausweis B, 

3. Sowjetzonenflüchtlinge (§§ 3 und 4), die 
nicht gleichzeitig Vertriebene (Heimatver-
triebene) sind, den Ausweis C. 

(3) Die Ausweise derjenigen Vertriebenen 
und Sowjetzonenflüchtlinge, die nach §§ 9 
bis 12 zur Inanspruchnahme von Rechten 
und Vergünstigungen nicht berechtigt sind, 
werden besonders gekennzeichnet. 

§ 16 

Zuständigkeit 

(1) Den Ausweis stellen auf Antrag die von 
den zentralen Dienststellen der Länder (§ 21) 
bestimmten Behörden aus. In den Fällen des 
§ 9 Abs. 2 bestimmt das Land, in dem die 
Bundesregierung ihren Sitz hat, die zustän-
dige Behörde. 

(2) Der Antrag ist auf einem Vordruck zu 
stellen, dessen Fassung der Bundesminister 
für Vertriebene im Benehmen mit den zen-
tralen Dienststellen der Länder (§ 21) be-
stimmt. 

§ 17 

Ablehnender Bescheid 
Wird die Ausstellung des Ausweises abge-

lehnt oder der Ausweis gemäß § 15 Abs. 3 
besonders gekennzeichnet, so ist dem Antrag-
steller ein schriftlicher mit Gründen versehe-
ner Bescheid zu erteilen. 

§ 18 

Einziehung und Ungültigkeitserklärung 
Der Ausweis ist einzuziehen oder für un-

gültig zu erklären, wenn die Voraussetzun-
gen für seine Ausstellung nicht vorgelegen 
haben. 

§ 19 

Vermerk über die Beendigung 
der Inanspruchnahme von Rechten 

und Vergünstigungen 

Die Beendigung der Inanspruchnahme von 
Rechten und Vergünstigungen ist im Ausweis 
zu vermerken. Der Ausweis bleibt im Besitz 
des Inhabers. 

§ 20 

Rechtsmittel 

Wird die Ausstellung des Ausweises abge-
lehnt, der Ausweis eingezogen oder für un-
gültig erklärt oder ein Vermerk gemäß § 15 
Abs. 3 oder § 19 eingetragen, so sind dagegen 
die Rechtsbehelfe und die Rechtsmittel nach 
den in den Ländern geltenden Vorschriften 
zulässig. 

Zweiter Abschnitt 
Behörden und Beiräte 

ERSTER TITEL 

Behörden 

§ 21 
Landesflüchtlingsverwaltungen 

Die Länder sind verpflichtet, zur Durch-
führung dieses Gesetzes zentrale Dienststellen 
zu unterhalten. Diese sind, soweit sie nicht 



selbst zuständig sind, bei den Maßnahmen 
zur Durchführung dieses Gesetzes zu betei-
ligen. 

ZWEITER TITEL 

Beiräte 

§ 22 

Bildung und Aufgaben 

(1) Bei dem Bundesminister für Vertrie-
bene und bei den zentralen Dienststellen der 
Länder sind Beiräte für Vertriebenen- und 
Flüchtlingsfragen zu bilden. 

(2) Die Beiräte haben die Aufgabe, die 
Bundesregierung und die Landesregierungen 
sachverständig in Vertriebenen- und Flücht-
lingsfragen zu beraten. Sie sollen zu allge-
meinen Regelungen und Maßnahmen gehört 
werden. 

§ 23 

Zusammensetzung des Beirates bei dem 
Bundesminister für Vertriebene 

(1) Der Beirat für Vertriebenen- und 
Flüchtlingsfragen bei dem Bundesminister für 
Vertriebene setzt sich zusammen aus 

je einem Vertreter der bei den zentralen 
Dienststellen der Länder gebildeten Bei-
räte für Vertriebenen- und Flüchtlings-
fragen (§ 22), 

vierzehn Vertretern der auf Bundes-
ebene tätigen Organisationen der Ver-
triebenen und Flüchtlinge, 

je einem Vertreter der Evangelischen 
und der Katholischen Kirche, 

je einem Vertreter der kommunalen 
Spitzenverbände, 

je einem Vertreter der anerkannten 
Spitzenverbände der freien Wohlfahrts-
pflege sowie des Deutschen Vereins für 
öffentliche und private Fürsorge und 

je zwei Vertretern der Spitzenorganisa-
tionen der Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer. 

(2) Den Vorsitz im Beirat führt der Bun-
desminister für Vertriebene.  

§ 24 

Berufung und Amtsdauer 
Die Mitglieder des Beirates für Vertrie-

benen- und Flüchtlingsfragen bei dem Bun-
desminister für Vertriebene beruft dieser auf 
Vorschlag der in § 23 genannten Organisa-
tionen auf die Dauer von zwei Jahren. Schei-
det ein Mitglied des Beirates vor Ablauf der 
Amtsdauer aus oder verliert ein Mitglied 
seine Eigenschaft als Vertreter einer der in 

23 genannten Organisationen, so beruft 
der Bundesminister für Vertriebene auf Vor-
schlag dieser Organisation einen Ersatzmann 
für den Rest der Amtsdauer. 

§ 25 

Zusammensetzung der Beiräte bei den 
zentralen Dienststellen der Länder 

Die Zusammensetzung der Beiräte für 
Vertriebenen- und Flüchtlingsfragen bei den 
zentralen Dienststellen der Länder und die 
Berufung und Amtsdauer ihrer Mitglieder 
regeln die Länder. 

Dritter Abschn itt 
Eingliederung der Vertriebenen 

und Flüchtlinge 

ERSTER TITEL 

Umsiedlung 

§ 26 

Begriff und Zweck 

(1) Die angemessene Verteilung der Ver-
triebenen und Sowjetzonenflüchtlinge im 
Geltungsbereich des Grundgesetzes und in 
Berlin (West) zum Zwecke ihrer wirtschaft-
lichen Eingliederung ist im Rahmen eines all-
gemeinen Bevölkerungsausgleichs durch Um-
siedlung zu fördern. 

(2) Umsiedlung im Sinne dieses Gesetzes ist 

1. die Wohnsitzverlegung von Vertriebenen 
und Sowjetzonenflüchtlingen in Gebiete, 
in denen sie wirtschaftlich eingegliedert 
und wohnungsmäßig untergebracht wer-
den können, aus Gebieten, in denen sich 
dies nicht ermöglichen läßt, 

2. die aus Gründen des sozialen Bevölke-
rungsausgleichs gebotene Neuverteilung 



der nicht erwerbsfähigen und der schwer 
in Arbeit zu vermittelnden Vertriebenen 
und Sowjetzonenflüchtlinge, 

3. die Zusammenführung getrennter Fami-
lien- und Haushaltsgemeinschaften am Ar-
beitsort des Ernährers. 

§ 27 

Freiwilligkeit 

Die Teilnahme an der Umsiedlung ist frei-
willig. 

§ 28 

Beteiligung der Berufs- und Personengruppen 

(1) An der Umsiedlung sind alle Berufs-
und Personengruppen angemessen zu betei-
ligen. 

(2) Die Zugehörigkeit zu einer Berufs-
gruppe bestimmt sich nach dem vor der Ver-
treibung ausgeübten Beruf. 

§ 29 

Berücksichtigung persönlicher Verhältnisse 

(1) Bei der Umsiedlung ist die Familien- 
und Haushaltsgemeinschaft zu wahren. Sie 
soll auch vorübergehend nicht getrennt wer-
den. 

(2) Bei der Unterbringung sind Wünsche 
der Umzusiedelnden hinsichtlich ihrer Kon-
fession und ihrer sonstigen persönlichen Ver-
hältnisse nach Möglichkeit zu berücksichtigen. 

§ 30 

Berücksichtigung besonderer Verhältnisse 
in den Ländern 

Bei der Umsiedlung sind die wirtschaft-
lichen, arbeitsmarktpolitischen und sozialen 
Verhältnisse der Abgabe- und der Auf-
nahmeländer zu berücksichtigen, sofern der 
Umsiedlungszweck (5 26) dadurch nicht ge-
fährdet wird. 

§ 31 

Entlastung der mit Vertriebenen und 
Flüchtlingen überbelegten Länder 

(1) Für die Entlastung der mit Vertriebe-
nen und Sowjetzonenflüchtlingen überbeleg-
ten Länder durch die Umsiedlung ist der 
Bund zuständig. In die Umsiedlung können 
auch Personen einbezogen werden, die, ohne 

Vertriebene oder Sowjetzonenflüchtlinge zu 
sein, zum Personenkreis des § 7 Abs. 2 des 
Ersten IDberleitungsgesetzes in der Fassung 
vom 21. August 1951 (Bundesgesetzbl. I 
S. 779) gehören. 

(2) Die Bundesregierung bestimmt, sofern 
nicht eine Regelung durch Gesetz erfolgt, all-
jährlich bis zum 1. September durch Rechts-
verordnung mit Zustimmung des Bundes-
rates, aus welchen Ländern und in welche 
Länder eine Umsiedlung durchzuführen ist 
und stellt hierfür unter Berücksichtigung des 
Ergebnisses der freien Wanderung einen Um-
siedlungs- und Finanzierungsplan fest, der 
auch die wohnungsmäßige Unterbringung der 
Umsiedler sicherstellt. 

(3) Der Umsiedlungsplan trifft Bestim-
mungen über die Zahl der Umzusiedelnden 
und über die Anrechnung sonstiger Zu- und 
Abwanderungen von Vertriebenen und So-
wjetzonenflüchtlingen und anderen gemäß 
Absatz 1 Satz 2 in die Umsiedlung einbe-
zogenen Personen, die gebietsmäßige Ver-
teilung, den Zeitpunkt der Übernahme sowie 
die wohnungsmäßige Unterbringung der 
Umzusiedelnden. 

§ 32 

Sonstige Umsiedlung von Land zu Land 

(1) Die Bundesregierung kann durch 
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bun-
desrates eine Umsiedlung auch aus anderen 
als den in § 31 Abs. 1 bezeichneten Ländern 
regeln, wenn trotz einer Empfehlung der 
Bundesregierung innerhalb eines angemesse-
nen Zeitraumes zweckdienliche Vereinbarun-
gen zwischen den beteiligten Ländern nicht 
zustande gekommen sind. 

(2) Ist für die Umsiedlung gemäß Absatz 1 
die Feststellung eines Umsiedlungsplanes er-
forderlich, gilt § 31 Abs. 3 entsprechend. 

§ 33 

Umsiedlung innerhalb eines Landes 

Für die Umsiedlung innerhalb eines Landes 
ist das Land zuständig. Die Bundesregierung 
ist über Umsiedlungsplanungen und über ihre 
Durchführung rechtzeitig zu unterrichten. 

§ 34 

Einzelweisungen 

Die Bundesregierung wird ermächtigt, zur 
Ausführung des Umsiedlungsplanes gemäß 



s 31 für besondere Fälle Einzelweisungen zu 
erteilen. Dasselbe gilt, wenn ein Umsiedlungs-
plan durch Rechtsverordnung gemäß § 32 
festgestellt wird. 

ZWEITER TITEL 

Landwirtschaft 

§ 35 

Grundsatz 

Vertriebene und Sowjetzonenflüchtlinge, 
die aus der Landwirtschaft stammen oder 
nach der Vertreibung überwiegend in der 
Landwirtschaft tätig waren, sollen nach Maß-
gabe dieses Titels dadurch in die Landwirt-
schaft eingegliedert werden, daß sie entweder 
als Siedler im Sinne der Siedlungs- und Bo-
denreformgesetzgebung oder sonst als Eigen-
tümer oder Pächter land- oder forstwirt-
schaftlicher Grundstücke oder in einem an-
deren zweckdienlichen Nutzungsverhältnis 
angesetzt werden. 

§ 36 

Voraussetzungen für die Eingliederung 

Für die Eingliederung nach § 35 müssen 
die folgenden Voraussetzungen vorliegen: 

1. Der Erwerber oder Pächter muß die zur 
ordnungsmäßigen Bewirtschaftung der 
Stelle erforderliche Eignung besitzen. 

2. Die Umstände müssen erwarten lassen, daß 
durch die Veräußerung oder Verpachtung 
für den Erwerber oder Pächter eine neue 
gesicherte Lebensgrundlage geschaffen oder 
eine bereits geschaffene, aber noch gefähr-
dete Lebensgrundlage gesichert wird. Diese 
Voraussetzungen können auch erfüllt sein, 
wenn die Veräußerung oder Verpachtung 
zur Begründung einer landwirtschaftlichen 
Nebenerwerbsstelle dient. 

3. Der Einheitswert des veräußerten oder ver-
pachteten Betriebes, Betriebsteils oder 
Grundstücks (§ 42) oder bei Zukauf oder 
Zupachtung der Einheitswert des von dem 
Erwerber oder Pächter unter Einschluß der 
zugekauften oder zugepachteten Fläche ins-
gesamt bewirtschafteten Betriebes darf 
60 000 Deutsche Mark, im Ausnahmefall 
80 000 Deutsche Mark, nicht übersteigen. 
Über die Ausnahme entscheiden die ober-
sten Siedlungsbehörden nach Richtlinien, 

die der Bundesminister für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten im Einverneh-
men mit den Bundesministern der Finanzen 
und für Vertriebene erläßt. Eine Wertgrenze 
gilt nicht für den Fall des § 47 Abs. 3. 

4. Der Erwerber oder Pächter darf nicht mit 
dem Veräußerer oder Verpächter in gerader 
Linie verwandt sein. 

§ 37 

Mitwirkung der Siedlungsbehörde 

(1) Voraussetzung für die Gewährung von 
Darlehen und Beihilfen nach §§ 41 bis 45 und 
für die Gewährung von Vergünstigungen auf 
dem Gebiete des Steuer- und Abgabenrechts 
nach §§ 47 bis 55 ist die Mitwirkung der 
Siedlungsbehörde bei der Eingliederung (§ 35). 
Sie kann auch dadurch mitwirken, daß sie 
einem bereits abgeschlossenen Vertrage zu-
stimmt. Im Falle des § 44 erfolgt die Mit-
wirkung der Siedlungsbehörde durch Ertei-
lung einer Bescheinigung darüber, daß die 

Voraussetzungen des § 44 vorliegen. 

(2) Die Siedlungsbehörde hat mitzuwirken, 
wenn die Voraussetzungen für die Gewährung 
von Darlehen und Beihilfen oder von Ver-
günstigungen auf dem Gebiete des Steuer-
und Abgabenrechts (§§ 35 und 36) vorliegen. 
Sie hat ihre Mitwirkung zu versagen, wenn 
diese Voraussetzungen nicht erfüllt sind. 

(3) Sie kann die Mitwirkung versagen, 
wenn der Erwerber oder Pächter mit dem 
Veräußerer oder Verpächter bis zum dritten 
Grade der Seitenlinie verwandt oder als Ver-
wandter der Seitenlinie gesetzlicher Erbe oder 
bis zum zweiten Grade verschwägert ist und 
die Veräußerung oder Verpachtung auch ohne 
die Vergünstigungen auf dem Gebiete des 
Steuer- und Abgabenrechts erfolgen würde 
oder der Erwerber oder Pächter durch die 
Veräußerung oder Verpachtung auch ohne 
diese Vergünstigungen eine gesicherte Lebens-
grundlage in der Land- oder Forstwirtschaft 
bereits hat oder erhält. Hierdurch wird die 
Gewährung von Darlehen und Beihilfen und 
die hierfür erforderliche Mitwirkung der 
Siedlungsbehörde nicht ausgeschlossen. 

(4) Die zuständigen Behörden haben ohne 
weitere Nachprüfung die Vergünstigungen 
auf dem Gebiete des Steuer- und Abgaben-
rechts nach §§ 47 bis 55 zu gewähren, wenn 
die Siedlungsbehörde bescheinigt, daß die 
Vorausetzungen für die Gewährung dieser 
Vergünstigungen vorliegen. Diese Bescheini- 



gung ist für die zuständigen Behörden bin-
dend. 

(5) Die Darlehen und Beihilfen (Absatz 1) 
können mit Zustimmung der Siedlungs-
behörde auch in den Fällen gewährt werden, 
in denen Vertriebene oder Sowjetzonen-
flüchtlinge bereits vor Inkrafttreten dieses 
Gesetzes in einer dem § 42 entsprechenden 
Weise ohne Mitwirkung der Siedlungsbehörde 
zur Ansetzung gelangt sind. 

§ 38 

Beteiligung an der Neusiedlung 

Bei der Vergabe von Neusiedlerstellen sind 
Bewerber aus dem in § 35 genannten Per-
sonenkreis in einem Umfange zu berücksichti-
gen, der seiner besonderen Notlage entspricht. 
Der Bundesminister für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten und der Bundesminister 
für Vertriebene bestimmen im Einvernehmen 
mit der Landesregierung den Mindestanteil, 
der in dem Land bei der Ansetzung nach 
Fläche und Stellenzahl auf diesen Personen-
kreis entfallen muß. 

§ 39 

Auslaufende und wüste Höfe 

(1) Für die Ansetzung nach § 35 kommen 
vor allem auch auslaufende Höfe, deren un-
wirtschaftliche Zerschlagung verhindert werden 
soll, sowie wüste Höfe, die sich für eine 
Wiederinbetriebnahme eignen, in Betracht. 

(2) Auslaufende Höfe sind landwirtschaft-
liche Betriebe, deren Eigentümer diese nicht 
mehr selbst bewirtschaften oder bewirtschaf-
ten können und keine Erben haben, die den 
Betrieb selbst bewirtschaften können oder 
wollen. Wüste Höfe sind früher selbständige 
landwirtschaftliche Betriebe, deren Betriebs-
gebäude ganz oder teilweise noch vorhanden 
sind, deren Land aber veräußert oder ver-
pachtet oder anderweitig zur Nutzung abge-
geben worden ist. 

§ 40 

Moor-, Odland-  und Rodungsflächen 

(1) Für die Ansetzung nach § 35 kommen 
ferner Moor-, Od land-  und Rodungsflächen 
in Betracht. 

(2) Für die Anwendung des § 3 des Reichs-
siedlungsgesetzes vom 11. August 1919 
(Reichsgesetzbl. I S. 1429) stehen dem Moor-
und Ödland gleich 

1. landwirtschaftlich nutzbare Ländereien, die 
nicht planmäßig bewirtschaftet werden, ins-
besondere solche Flächen, die im wesent-
lichen sich selbst überlassen sind und deren 
Ertrag gegenüber dem derzeitigen Stand 
erheblich gesteigert werden kann, 

2. nicht sachgemäß bewirtschaftete Holzboden-
flächen (Rodungsflächen), soweit sie zur 
Besiedlung geeignet sind. Die Enteignung 
von Rodungsflächen ist nur nach Anhören 
der obersten Landesforstbehörde zulässig. 

§ 41 

Darlehen und Beihilfen bei Neusiedlung 

Können für die Ansetzung von Vertriebe-
nen oder Sowjetzonenflüchtlingen als Neu-
siedler Mittel nicht rechtzeitig oder nur in 
unzureichendem Maße eingesetzt werden, so 
können zu Gunsten des einzelnen Vertriebe-
nen oder Sowjetzonenflüchtlings zusätzlich zu 
den von den Ländern bereitzustellenden Fi-
nanzierungshilfen zinslose Darlehen und Bei-
hilfen, insbesondere zur Land- und Inventar-
beschaffung und für notwendige bauliche 
Aufwendungen, gewährt werden; die Dar-
lehen und Beihilfen sollen im einzelnen Falle 
in der Regel den Betrag von insgesamt 
20 000 Deutsche Mark nicht übersteigen. 

s 42 

Darlehen und Beihilfen bei Übernahme 
bestehender landwirtschaftlicher Betriebe 
Wird ein land- oder forstwirtschaftlicher 

Betrieb (Betrieb) oder ein Teil eines solchen 
Betriebes (Betriebsteil) oder ein Grundstück 
im Sinne des Bewertungsgesetzes, dessen Ver-
äußerung oder Verpachtung der Bildung eines 
land- oder forstwirtschaftlichen Betriebes des 
Erwerbers oder Pächters dient oder das zur 
Grundlage einer landwirtschaftlichen Neben-
erwerbsstelle wird (Grundstück), unter Mit-
wirkung der Siedlungsbehörde (§ 37) an einen 
zu dem in § 35 genannten Personenkreis ge-
hörigen Vertriebenen oder Sowjetzonenflücht-
ling veräußert oder auf mindestens zwölf 
Jahre verpachtet, so können zur Finanzierung 
der hierfür erforderlichen Aufwendungen, ins-
besondere zur Zahlung des Erwerbspreises, 
zur Anschaffung des Inventars, für notwen-
dige bauliche Aufwendungen und für die Be-
schaffung von Ersatzwohnungen, zinslose Dar-
lehen gewährt werden, die im einzelnen Falle 
in der Regel den Betrag von insgesamt 20 000 
Deutsche Mark nicht übersteigen sollen. Im 
Rahmen dieses Betrages können in besonderen 



Fällen an Stelle oder neben Darlehen auch 
Beihilfen gewährt werden. 

5 43 

Beihilfen bei Ansetzung auf Moor-, Odland- 
oder Rodungsflächen 

Sofern die Ansetzung von Vertriebenen 
oder Sowjetzonenflüchtlingen auf kultivier-
barem Moor- oder Ödland- oder auf Ro-
dungsflächen (5 40) gewährleistet ist, können 
außer den in 55 41 und 42 genannten Dar-
lehen und Beihilfen dem Siedlungsbewerber 
oder dem Siedlungsunternehmen auf Antrag 
des Landes Beihilfen bis zu 2 500 Deutsche 
Mark je Hektar der zu kultivierenden oder 
zu rodenden Fläche gewährt werden. 

5 44 

Einheirat und Erwerb von Todes wegen 

(1) Der Veräußerung eines Betriebes, Be-
triebsteils oder Grundstücks an einen Vertrie-
benen oder Sowjetzonenflüchtling (§ 42) steht 
unter der Voraussetzung, daß dadurch für 
diesen Vertriebenen oder Sowjetzonenflücht-
ling eine selbständige Existenz in der Land-
oder Forstwirtschaft geschaffen wird und der 
Betrieb, Betriebsteil oder das Grundstück die 
in §  36 Abs. 1 Nr. 3 vorgeschriebene Wert-
grenze nicht übersteigt, gleich 

1. die Begründung oder Entstehung der ehe-
rechtlichen Verwaltung und Nutznießung 
(§§ 1363 ff. des Bürgerlichen Gesetzbuches) 
oder des Gesamthandeigentums an einem 
Betrieb, Betriebsteil oder Grundstück 
durch die Vereinbarung der allgemeinen 
Gütergemeinschaft (55 1437 ff. des Bürger-
lichen Gesetzbuches) zu Gunsten des Ehe-
mannes, der Vertriebener oder Sowjet-
zonenflüchtling ist, 

2. die Übertragung des Miteigentums an einem 
Betrieb, Betriebsteil oder Grundstück an 
einen Vertriebenen oder Sowjetzonenflücht-
ling, 

3. der Erwerb eines Betriebes, Betriebsteils 
oder Grundstücks von Todes wegen durch 
einen Vertriebenen oder Sowjetzonenflücht-
ling, der mit dem Erblasser nicht in gerader 
Linie oder bis zum dritten Grade der Seiten-
linie verwandt oder bis zum zweiten Grade 
verschwägert ist. 

(2) In den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 ist 
die Gewährung von Darlehen oder Beihilfen  

bis zu der in § 42 vorgesehenen Höhe nur 
zulässig, wenn dies zur Sicherung einer selb-
ständigen Existenz notwendig ist. 

§ 45 

Pachtverlängerung und Begründung eines 
sonstigen Nutzungsverhältnisses 

Der Verpachtung eines Betriebes, Betriebs-
teiles oder Grundstücks auf mindestens zwölf 
Jahre (5 42) steht gleich 

i. die Verlängerung eines mit einem Vertrie-
benen oder Sowjetzonenflüchtling auf we-
niger als zwölf Jahre abgeschlossenen Pacht-
vertrages um mindestens sechs Jahre auf 
insgesamt mindestens zwölf Jahre, 

2. die Begründung eines anderen zweckdien-
lichen Nutzungsverhältnisses auf minde-
stens zwölf Jahre. 

§ 46 

Bereitstellung der Mittel 

(1) Die für die Zwecke dieses Titels erfor-
derlichen Mittel einschließlich von Mitteln 
für die Vorbereitung, Durchführung und 
Sicherung der Eingliederung stellt der Bund 
zur Verfügung, insbesondere stellt er bereit 

1. für die Neusiedlung zur Durchführung 
eines von der Bundesregierung aufzustel-
lenden Siedlungsprogramms für die Jahre 
1933 bis 1957 zusätzlich zu den von den 
Ländern aufzubringenden finanziellen Lei-
stungen jährlich 100 Millionen Deutsche 
Mark, soweit dieser Betrag haushaltsmäßig 
gedeckt werden kann, 

2. für die Ansetzung auf Moor-, Ödland- -
und Rodungsflächen die Mittel für die Bei-
hilfen nach § 43. 

(2) Daneben werden zur verstärkten För-
derung der in diesem Titel festgelegten 
Zwecke aus dem Ausgleichsfonds (§ 5 des 
Lastenausgleichsgesetzes vom 14. August 1952, 
Bundesgesetzbl. I S. 446) für die Jahre 1953 
bis 1957, unbeschadet der nach dem Lasten-
ausgleichsgesetz zu gewährenden Eingliede-
rungsdarlehen, den Ländern jährlich 100 Mil-
lionen Deutsche Mark aus den im Wege der 
Vorfinanzierung bereitgestellten Mitteln dar-
lehnsweise zur Verfügung gestellt. Die Län-
der haben als erste Darlehnsnehmer dem 
Ausgleichsfonds gegenüber die Darlehen der-
art zu tilgen, daß die Tilgung innerhalb von 
dreißig Jahren abgeschlossen ist. 



(3) Die Richtlinien über die Verteilung 
und Verwendung der hiernach bereitsgestell-
ten Mittel sowie über die Kontrolle ihrer 
Verwendung erläßt der Bundesminister für 
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten im 
Einvernehmen mit den Bundesministern der 
Finanzen und für Vertriebene, und, soweit 
es sich um Lastenausgleichsmittel handelt, im 
Benehmen mit dem Präsidenten des Bundes-
ausgleichsamts. Dabei kann die Verteilung 
mit der Bedingung verbunden werden, daß 
die Länder, soweit es zur Erfüllung der in 
§ 35 festgelegten Zwecke erforderlich ist, 
Landesmittel zur Verfügung stellen. 

(4) Eingliederungsdarlehen nach dem 
Lastenausgleichsgesetz, die für Vertriebene 
oder Sowjetzonenflüchtlinge zur Schaffung 
oder Sicherung von Existenzen in der Land-
wirtschaft gewährt werden, dürfen nur im 
Einvernehmen mit der Siedlungsbehörde be-
willigt werden. 

(5) Bei Gewährung von Wohnraumhilfe 
nach §§ 298 ff. des Lastenausgleichsgesetzes 
ist der Wohnteil von nach diesem Titel geför-
derten Vorhaben angemessen zu berücksich-
tigen. 

(6) Beansprucht der bisherige Eigentümer 
eine ortsübliche und angemessene Versor-
gung mit Wohnung und Unterhalt (z. B. 
Altenteil) und übernimmt das Land die Bürg-
schaft hierfür, so stellt der Bund das Land 
insoweit frei, als es aus der Bürgschaft in 
Anspruch genommen wird. Entsprechende 
Verpflichtun gen können bis zur Höhe von 
insgesamt 5 Millionen Deutsche Mark über-
nommen werden. 

§ 47 

Vergünstigungen für den Landabgeber auf 
dem Gebiete des Steuer- und Abgabenrechts 

(1) In den Fällen der §§ 42 bis 45 werden 
auf dem Gebiete des Steuer- und Abgaben-
rechts Vergünstigungen nach §§  48 bis 55 ge-
währt. 

(2) Bei dem Erwerb des Gesamthandeigen-
tums  nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 werden die Ver-
günstigungen auf dem Gebiete des Steuer- 
und Abgabenrechts für den ganzen zu dem 
Gesamthandeigentum gehörigen Betrieb, Be-
triebsteil oder für das ganze zum Gesamt-
handeigentum gehörige Grundstück gewährt. 
Bei Erwerb des Miteigentums nach § 44 
Abs. 1 Nr. 2 werden die Vergünstigungen  

auf die Gebiete des Steuer- und Abgaben-
rechts gewährt 

1. für den ganzen Betrieb, an dem das Mit-
eigentum zu Gunsten des Vertriebenen 
oder Sowjetzonenflüchtlings begründet 
wird, wenn das Miteigentum mindestens 
zur Hälfte dem Vertriebenen oder Sowjet-
zonenflüchtling übertragen wird, 

2. nur für den übertragenen Miteigentums

-

teil, wenn das Miteigentum mit weniger 
als zur Hälfte an den Vertriebenen oder 
Sowjetzonenflüchtling übertragen wird. 

(3) Der Veräußerung an einen Vertriebe-
nen oder Sowjetzonenflüchtling steht die 
zum Zwecke der Ansetzung von Vertriebe-
nen oder Sowjetzonenflüchtlingen vorge-
nommene Veräußerung an ein gemeinnüt-
ziges Siedlungsunternehmen im Sinne der 
Siedlungs- und Bodenreformgesetzgebung 
gleich, wenn die Siedlungsbehörde beschei-
nigt, daß der erworbene Betrieb, Betriebsteil 
oder das Grundstück mindestens zur Hälfte 
seiner Fläche der Ansiedlung von Vertriebe-
nen oder Sowjetzonenflüchtlingen dient. 

(4) Die Vergünstigungen nach Maßgabe 
der  §§ 48 bis 55 werden nicht gewährt für die 
Veräußerung von Betrieben, Betriebsteilen 
oder Grundstücken, die als vollständige oder 
teilweise Erfüllung des Landabgabesolls im 
Rahmen der Bodenreformgesetzgebung be-
handelt wird. 

(5) Die Vergünstigungen auf dem Gebiete 
des Steuer- und Abgabenrechts (§§ 48 bis 55) 
werden nur gewährt, wenn bis zum 31. De-
zember 1957 der zur Veräußerung verpflich-
tende Vertrag oder der Pachtvertrag abge-
schlossen oder ein sonstiger diesen Verträgen 
gleichzustellender Tatbestand eingetreten ist. 

§ 48 

Vergünstigungen bei der Einkommensteuer 

Wird ein Betrieb, Betriebsteil oder Grund-
stück nach Maßgabe des § 42 veräußert oder 
verpachtet, so -rechnen die Einkünfte aus der 
Verpachtung oder aus einer bei der Veräuße-
rung vorbehaltenen Versorgung mit Woh-
nung und Unterhalt (z. B. Altenteil) nicht 
zum einkommensteuerpflichtigen Einkom-
men, soweit diese Einkünfte jährlich 2 000 
Deutsche Mark nicht übersteigen. 



§ 49 

Vergünstigungen bei der Erbschaftsteuer 

Das Erbschaftsteuergesetz in der Fassung 
vom 30. Juni 1951 (Bundesgesetzbl. I S. 764) 
wird wie folgt geändert: 

1. § 18 Abs. 1 Nr. 11 a erhält folgende Fas-
sung: 

11 a. ein Erwerb 

a) von Vermögen, das aus Erlösen stammt, 
die der Erblasser (Schenker) für eine 
nach dem 21. Juni 1948 durchgeführte 
Veräußerung eines auslaufenden Hofes 
oder eines wüsten Hofes an einen Ver-
triebenen oder Sowjetzonenflüchtling 
erworben hat, 

b) eines auslaufenden Hofes oder eines 
wüsten Hofes, wenn er von dem Erben 
(Beschenkten) innerhalb von 12 Mona-
ten nach erlangter Kenntnis von dem 
Anfall oder während der Dauer eines 
Pachtverhältnisses gemäß Buchstabe c 
an einen Vertriebenen oder Sowjet-
zonenflüchtling veräußert wird, 

c) eines auslaufenden Hofes oder eines 
wüsten Hofes, der von dem Erblasser 
(Schenker) auf die Dauer von mindestens 
12 Jahren an einen Vertriebenen oder 
Sowjetzonenflüchtling verpachtet wor-
den ist, zur Hälfte des auf dieses Ver-
mögen entfallenden Steuerbetrages; der 
restliche Steuerbetrag wird bis zur Be-
endigung des Pachtverhältnisses gestun-
det. Das gleiche gilt, wenn die Ver-
pachtung durch den Erben (Beschenk-
ten) innerhalb von 12 Monaten nach 
erlangter Kenntnis von dem Anfall er-
folgt. Diese Steuervergünstigungen ent-
fallen rückwirkend, wenn das Pachtver-
hältnis vor Ablauf von 12 Jahren nach 
der Übergabe erlischt. 

2. § 18 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

(2) Steuerbegünstigt gemäß Nummer 11 a 
ist nur eine Veräußerung oder Verpach-
tung eines auslaufenden Hofes oder eines 
wüsten Hofes an einen Vertriebenen oder 
Sowjetzonenflüchtling gemäß §§ 42, 44 
und 45 in Verbindung mit § 39 Abs. 2 
des Gesetzes über die Angelegenheiten der 
Vertriebenen und Flüchtlinge (Bundesver-
triebenengesetz) vom . . . . (Bundes-
gesetzbl. I S )  Der Veräußerung an 
einen Vertriebenen oder Sowjetzonen-

flüchtling steht gleich die Veräußerung an 
ein gemeinnütziges Siedlungsunternehmen 
im Sinne der Siedlungs- und Bodenreform- 
gesetzgebung gemäß § 47 Abs. 3 des 
Bundesvertriebenengesetzes. 

§ 50 

Befreiung von der Vermögensabgabe bei der 
Veräußerung 

(1) Wird ein Betrieb, Betriebsteil oder 
Grundstück nach Maßgabe des § 42 ver-
äußert, so gelten die nach dem Zeitpunkt 
der Übergabe zur Bewirtschaftung an einen 
Vertriebenen oder Sowjetzonenflüchtling 
fällig werdenden Vierteljahrsbeträge der nach 
dem Lastenausgleichsgesetz zu erhebenden 
Vermögensabgabe des Veräußerers in der 
sich aus den Absätzen 2 bis 4 ergebenden 
Höhe vorbehaltlich der §§ 51 und 52 als 
durch die Veräußerung abgegolten. Satz 1 gilt 
in den Fällen des § 44 Abs. 1 mit der Maß-
gabe, daß an die Stelle des Zeitpunktes der 
Obergabe zur Bewirtschaftung der Zeitpunkt 
tritt, in dem die genannten Rechtsverhält-
nisse oder Tatbestände zu Gunsten des Ver-
triebenen oder Sowjetzonenflüchtlings be-
gründet werden. 

(2) Als abgegolten gilt von dem gesamten 
von dem Veräußerer zu leistenden Viertel-
jahresbetrag ein Betrag von 0,55 vom Hun-
dert des für den 21. Juni 1948 geltenden Ein-
heitswertes (Einheitswertanteiles) des ver-
äußerten Betriebes, Betriebsteils oder Grund-
stücks. Vorn Einheitswert (Einheitswertanteil) 
sind die mit dem veräußerten Betrieb, Be-
triebsteil oder Grundstück nach dem Stande 
vom 21. Juni 1948 in wirtschaftlichem Zu-
sammenhang stehenden Verbindlichkeiten in 
ihrer Höhe vom 21. Juni 1948 abzusetzen. 
Bei Grundstücken im Sinne des Bewertungs-
gesetzes, die nach dem Stande vom 21. Juni 
1948 als unbebaute Grundstücke bewertet 
worden sind, gilt statt des Satzes 0,55 vom 
Hundert der Satz 0,85 vom Hundert. 

(3) Handelt es sich bei dem veräußerten 
Betriebsteil um die in § 40 aufgeführten Flä-
chen, so erhöht sich der Betrag nach Absatz 2 
um 7,50 Deutsche Mark je Hektar der ver-
äußerten Fläche. 

(4) Übersteigt der nach den Absätzen 2 
und 3 errechnete Betrag den vom Veräußerer 
insgesamt zu leistenden Vierteljahresbetrag 
an Vermögensabgabe, so tritt dieser an die 
Stelle des errechneten Betrages. 



§ 51 

Fortfall der Befreiung von der Vermögens

-

abgabe bei Rückerwerb durch den Veräußerer 

(1) Fällt ein Betrieb, Betriebsteil oder 
Grundstück, dessen Veräußerung nach § 50 
zur Abgeltung der darauf entfallenden Vier-
teljahresbeträge an Vermögensabgabe geführt 
hat, innerhalb von zwölf Jahren seit der Ver-
äußerung an den Veräußerer, seine Erben 
oder an einen seiner Erben zurück, so gilt 
die Abgeltung als nicht erfolgt. Die vom 
Zeitpunkt der Veräußerung bis zum Zeit-
punkt des Rückfalls fällig gewordenen Vier-
teljahresbeträge sind innerhalb eines Zeit-
raumes von zwölf Monaten nachzuentrich-
ten. Beruht der Rückfall auf dem Tode des 
Erwerbers, so werden die nachzuentrichten-
den Vierteljahresbeträge erlassen. Satz 3 gilt 
in den Fällen des § 44 Abs. 1 Nr. 1 entspre-
chend, wenn die Ehe geschieden, aufgehoben 
oder für nichtig erklärt worden ist; im Falle 
des Todes gilt Satz 3 mit der Maßgabe, daß 
die Vierteljahresbeträge erlassen werden, die 
innerhalb von zwölf Jahren nach der Ent-
stehung der in § 44 Abs. 1 Nr. 1 genannten 
Rechtsverhältnisse fällig werden. 

(2) Absatz 1 Satz 1 und 2 gilt entsprechend 
im Falle der Rückveräußerung oder der Ver-
pachtung an den Veräußerer oder dessen Er-
ben. 

§ 52 

Fortfall der Befreiung von der Vermögens

-

abgabe bei Veräußerung durch den Erwerber 

(1) Wird ein Betrieb, Betriebsteil oder 
Grundstück, dessen Veräußerung nach § 50 
zur Abgeltung der darauf entfallenden Vier-
teljahresbeträge an Vermögensabgabe geführt 
hat, innerhalb von sechs Jahren seit der Ver-
äußerung durch den Erwerber oder seine 
Erben (Ersterwerber) an andere als die in § 51 
genannten Personen veräußert, so gilt die Ab-
geltung als nicht erfolgt. In diesem Falle gilt 
die Verpflichtung zur Entrichtung dieser 
Vierteljahresbeträge als auf den Ersterwerber 
übergegangen. Die während der Dauer des 
Eigentums des Ersterwerbers fällig geworde-
nen Vierteljahresbeträge werden erlassen. 

(2) Absatz 1 ist für den Fall der Verpach-
tung durch den Ersterwerber entsprechend 
anzuwenden. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht, wenn 
der Betrieb, Betriebsteil oder das Grundstück 
nach Maßgabe des § 42 veräußert oder ver-

pachtet wird; § 47 Abs. 5 ist nicht anzu-
wenden. 

§ 53 

Befreiung von der Vermögensabgabe bei der 
Verpachtung 

(1) Wird ein Betrieb, Betriebsteil oder 
Grundstück nach Maßgabe des § 42 verpachtet, 
so werden die nach dem Zeitpunkt der  Über-
gabe zur Bewirtschaftung an den Pächter 
während der Bewirtschaftung durch diesen, 
seine Familienangehörigen oder Erben fälligen, 
auf den verpachteten Betrieb, Betriebsteil oder 
das verpachtete Grundstück entfallenden 
Vierteljahresbeträge an Vermögensabgabe er-
lassen. § 50 Abs. 2 ist entsprechend anzu-
wenden. 

(2) Absatz 1 gilt im Falle des § 45 Nr. 1 
mit der Maßgabe, daß an die Stelle des Zeit-
punktes der Übergabe zur Bewirtschaftung 
der Zeitpunkt des Abschlusses des Verlän-
gerungsvertrages tritt. 

(3) Ist ein Betrieb, Betriebsteil oder Grund-
stück vor Inkrafttreten dieses Gesetzes an 
einen Vertriebenen verpachtet worden und 
sind auf Grund des § 66 der (Ersten) Durch-
führungsverordnung zum Ersten Teil des So-
forthilfegesetzes vom 8. August 1949 (WiGBl. 
S. 214) oder des § 6 der Zweiten Durch-
führungsverordnung zum Ersten Teil des So-
forthilfegesetzes vom 29. Dezember 1950 
(Bundesgesetzbl. 1951 I S. 51) die auf den 
Betrieb, Betriebsteil oder das Grundstück ent-
fallenden Leistungen an Soforthilfeabgabe 
unerhoben geblieben, so gelten die unerhoben 
gebliebenen Beträge für die Berechnung der 
Vermögensabgabe als entrichtet, jedoch höch-
stens bis zur Höhe der Abgabeschuld (§ 31 
des Lastenausgleichsgesetzes). Die ab 1. April 
1952 während der Dauer der Bewirtschaftung 
durch den Vertriebenen, seine Familienange-
hörigen oder seine Erben fällig werdenden 
Vierteljahresbeträge an Vermögensabgabe wer-
den nach Maßgabe des § 50 Abs. 2 erlassen. 

§ 54 

Befreiung von der Hypothekengewinnabgabe 
bei der Veräußerung 

Ruht auf einem nach Maßgabe des § 42 
veräußerten Betrieb, Betriebsteil oder Grund-
stück eine Hypothekengewinnabgabe als 
öffentliche Last, so werden auf Antrag des 
Erwerbers oder seiner Erben, die nach dem 



Zeitpunkt der Übergabe zur Bewirtschaftung 
an den Erwerber während der Bewirtschaf-
tung durch diesen, seine Familienangehörigen 
oder seine Erben fällig werdenden Leistungen 
an Hypothekengewinnabgabe bis zur Höhe 
von jährlich 2,2 vom Hundert der Abgabe-
schuld an Hypothekengewinnabgabe nach 
dem Stande vom 21. Juni 1948 erlassen. Bei 
unbebauten Grundstücken im Sinne des Be-
wertungsgesetzes gilt statt des Satzes 2,2 vom 
Hundert der Satz 3,4 vom Hundert. Satz 1 
und Satz 2 gelten in den Fällen des § 44 
Abs. 1 mit der Maßgabe, daß an die Stelle 
des Zeitpunkts der Übergabe zur Bewirt-
schaftung der Zeitpunkt tritt, an dem die ge-
nannten Rechtsverhältnisse oder Tatbestände 
zu Gunsten des Vertriebenen oder Sowjet-
zonenflüchtlings begründet werden oder ent-
stehen; § 51 Abs. 1 Satz 4 ist entsprechend 
anzuwenden. Wird ein Betrieb, Betriebsteil 
oder Grundstück, dessen Veräußerung zum 
Erlaß der Hypothekengewinnabgabe nach 
Satz 1 geführt hat, nach Maßgabe des § 42 
weiterveräußert oder verpachtet, so gelten 
Satz 1 und Satz 2; §  47 Abs. 5 ist nicht an-
zuwenden. 

§ 55 

Befreiung von der Vermögens- und Hypo

-

thekengewinnabgabe bei Veräußerung vor 
dem Inkrafttreten dieses Gesetzes 

(1) Ist ein Betrieb, Betriebsteil oder Grund-
stück vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes 
an einen Vertriebenen veräußert worden und 
sind auf Grund des § 66 der (Ersten) Durch-
führungsverordnung zum Ersten Teil des 
Soforthilfegesetzes oder des § 6 der Zweiten 
Durchführungsverordnung zum Ersten Teil 
des Soforthilfegesetzes die auf den Betrieb, 
Betriebsteil oder das Grundstück entfallenden 
Leistungen an Soforthilfeabgabe unerhoben 
geblieben, so gelten die unerhoben gebliebe-
nen Beträge für die Berechnung der Vermö-
gensabgabe als entrichtet, jedoch höchstens 
bis zur Höhe der Abgabeschuld (§ 31 des 
Lastenausgleichsgesetzes). Die ab 1. April 
1952 fällig werdenden Vierteljahresbeträge an 
Vermögensabgabe gelten nach Maßgabe des 
§ 50 Abs. 2 als abgegolten. Die Vorschriften 
der §§ 51 und 52 sind vom Inkrafttreten 
dieses Gesetzes ab entsprechend anzuwenden. 

(2) Ruht auf einem unter Absatz 1 fallen-
den Betrieb, Betriebsteil oder Grundstück 
eine Hypothekengewinnabgabe als öffent-
liche Last, so werden auf Antrag des Er-
werbers oder seiner Erben die nach Inkraft-

treten dieses Gesetzes während der Dauer der 
Bewirtschaftung durch den Erwerber, seine 
Familienangehörigen oder seine Erben fällig 
werdenden Leistungen an Hypothekenge-
winnabgabe bis zur Höhe von jährlich 2,2 
vom Hundert der Abgabeschuld an Hypothe-
kengewinnabgabe nach dem Stande vom 
21. Juni 1948 erlassen. Bei unbebauten 
Grundstücken im Sinne des Bewertungsge-
setzes gilt statt des Satzes 2,2 vom Hundert 
der Satz 3,4 vom Hundert; § 54 Satz 4 
gilt entsprechend. § 51 Abs. 1 Satz 4 ist vom 
Inkrafttreten dieses Gesetzes ab entsprechend 
anzuwenden. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten in den in 
§ 44 genannten Fällen des Erwerbs des Mit-
eigentums, des Gesamthandeigentums und des 
Erwerbs von Todes wegen entsprechend. 

§ 56 

Aufhebung von Mietverhältnissen 

(1) Wird ein Betrieb, Betriebsteil oder ein 
Grundstück mit Gebäuden nach Maßgabe 
des § 42 veräußert oder verpachtet und sind 
in diesen Gebäuden Räume zu Wohnzwecken 
vermietet, so kann der Vermieter die Auf-
hebung des Mietverhältnisses verlangen, 
wenn und soweit die Räume für Zwecke des 
Betriebes benötigt werden. 

(2) In den Fällen des Absatzes 1 gelten die 
 Vorschriften des § 4 Abs. 2 bis 6 des Mieter-

schutzgesetzes entsprechend. 

§ 57 

Aufhebung eines Pacht- oder sonstigen 
Nutzungsverhältnisses bei freiwilliger 

Landabgabe 

(1) Ein Pacht- oder sonstiges Nutzungs-
verhältnis über Grundstücke, die der Eigen-
tümer zur Schaffung eines land- oder forst-
wirtschaftlichen Betriebes oder zu seiner Aus-
stattung bis zur Größe einer selbständigen 
Ackernahrung durch Vertrag einem zu dem 
in § 35 genannten Personenkreis gehörigen 
Vertriebenen oder Sowjetzonenflüchtling zur 
Verfügung stellt, kann die Siedlungsbehörde 
durch schriftliche Verfügung an den Nut-
zungsberechtigten unter Einhaltung einer an-
gemessenen Frist ganz oder teilweise auf-
heben. 

(2) Die Aufhebung des Nutzungsverhält-
nisses ist ausgeschlossen, wenn der Betrieb, 
dem die Grundstücke bisher dienten, unwirt- 



schaftlich wird oder die Aufhebung aus 
einem anderen Grunde eine unbillige Härte 
bedeuten würde. 

§ 58 

Rechtsbehelfe und Rechtsmittel 

Gegen die nach § 57 erlassene Verfügung 
der Siedlungsbehörde können die Beteiligten 
zwei Wochen nach Zustellung an den bis-
herigen Nutzungsberechtigten gerichtliche 
Entscheidung beantragen. In der gerichtlichen 
Entscheidung kann die Verfügung der Sied-
lungsbehörde bestätigt, geändert oder auf-
gehoben werden. Zuständig für die Entschei-
dung sind bis zum Erlaß einer bundesgesetz-
lichen Regelung des gerichtlichen Verfahrens 
in Landwirtschaftssachen die in den Ländern 
für Pachtschutzsachen zuständigen Gerichte 
nach den für sie geltenden Verfahrensvor-
schriften. 

§ 59 

Besitzeinweisung 

Die Verfügung oder die gerichtliche Ent-
scheidung schließt die Besitzeinweisung ein. 
Die Besitzeinweisung gilt als erfolgt zwei 
Wochen nach Eintritt der Rechtskraft der 
Verfügung oder der gerichtlichen Entschei-
dung oder, wenn in der Verfügung oder der 
gerichtlichen Entscheidung ein späterer Zeit-
punkt festgesetzt ist, mit diesem Zeitpunkt, 
frühestens jedoch mit der rechtskräftigen 
Aufhebung des Nutzungsverhältnisses. 

§ 60 

Entschädigung des bisherigen Nutzungs

-

berechtigten 

(1) Wer infolge einer nach §§ 57 und 58 
ergangenen Verfügung oder gerichtlichen 
Entscheidung die Nutzung verliert, kann 
Geldentschädigung für Verwendungen in 
sinngemäßer Anwendung der Vorschriften 
der §§ 994 bis 996, 998 und 999 des Bürger-
lichen Gesetzbuches verlangen. 

(2) Für andere Vermögensnachteile, die 
durch eine nach §§ 57 und 58 ergangenen 
Verfügung oder gerichtlichen Entscheidung 
entstehen, kann der Betroffene eine Ent-
schädigung verlangen, soweit eine solche 
unter gerechter Abwägung der Interessen der 
Allgemeinheit und des Betroffenen geboten 
erscheint. 

(3) Zur Leistung der Entschädigung ist 
ausschließlich das Land verpflichtet. Der 

Bund erstattet dem Lande die geleistete Ent-
schädigung, wenn entweder unter Mitwir-
kung der Siedlungsbehörde eine Einigung 
über die Entschädigung erzielt oder eine Ent-
schädigung rechtskräftig festgesetzt ist. 

§ 61 

Inanspruchnahme von Gebäuden und Land 

(1) Für den in § 35 bezeichneten Zweck 
können für den Betrieb der Land- oder 
Forstwirtschaft eingerichtete Gebäude, die 
ganz oder überwiegend anderweitig genutzt 
oder nicht genutzt werden, nach Maßgabe 
des § 62 bis zu achtzehn Jahren zur Nutzung 
in Anspruch genommen werden. 

(2) Land kann nach Maßgabe des § 62 bis 
zur gleichen Dauer zu dem in § 35 bezeich-
neten Zweck für die Ausstattung eines 
wüsten Hofes, einer sonstigen Hofstelle oder 
eines landwirtschaftlichen Kleinbetriebes bis 
zur Größe einer selbständigen Ackernahrung 
zur Nutzung in Anspruch genommen wer-
den. Dabei soll möglichst Land gewählt wer-
den, das einer juristischen Person des öffent-
lichen oder privaten Rechts gehört oder das 
einem Betrieb dient oder zu einem Betrieb 
gehört, dessen Inhaber mehrere Betriebe be-
wirtschaftet oder den Betrieb, Betriebsteil 
oder das Land in der Regel nicht selbst oder 
anhaltend so schlecht bewirtschaftet, daß die 
gesetzlich vorgeschriebenen Maßnahmen zur 
Sicherung der Landbewirtschaftung ange-
ordnet werden können. 

(3) Die Inanspruchnahme ist ausgeschlossen, 
wenn der Betrieb, dem die Gebäude oder 
Grundflächen dienen, unwirtschaftlich wer-
den oder wenn die Inanspruchnahme aus 
einem anderen Grunde für den Eigentümer 
oder sonstigen Nutzungsberechtigten eine un-
billige Härte bedeuten würde. 

§ 62 

Verfahren 

(1) Die Siedlungsbehörde kann nach An-
hörung der Beteiligten verlangen, daß der 
Verfügungsberechtigte mit einer der in § 35 
bezeichneten Personen nach Maßgabe des 
§ 42 ein Rechtsverhältnis vereinbart, das diese 
zur Nutzung einer der nach § 61 der Inan-
spruchnahme unterliegenden Sache berechtigt. 
Die Siedlungsbehörde hat dem Verfügungs-
berechtigten eine angemessene Frist für die 
Vereinbarung des Nutzungsverhältnisses zu 
setzen. Die Frist beginnt mit der Zustellung 
an den Verfügungsberechtigten. 



(2) Kommt die Vereinbarung innerhalb 
der Frist nicht zustande, so kann die Sied-
lungsbehörde die Person, mit der das Nut-
zungsverhältnis zu begründen ist, mit deren 
Einverständnis bestimmen und die im Rah-
men des Ortsüblichen angemessenen Ver-
tragsbedingungen festsetzen. Die festgesetzten 
Bedingungen gelten als zwischen den Betei-
ligten vereinbart; § 59 ist anzuwenden. 

(3) Gegen eine nach Absatz 1 oder Ab-
satz 2 erlassene Verfügung der Siedlungs-
behörde können die Beteiligten binnen 
zwei Wochen nach Zustellung gerichtliche 
Entscheidung beantragen. §§ 58 Satz 2 und 
Satz 3, 59 und 60 sind anzuwenden. 

(4) Besteht über dieselbe Sache bereits ein 
Miet- oder Nutzungsverhältnis, so gelten die 
§§ 56 bis 60 entsprechend, § 56 jedoch mit 
der Maßgabe, daß an die Stelle des Ver-
mieters die Siedlungsbehörde tritt. 

(5) Im Falle des Absatzes 2 werden die 
Vergünstigungen der §§ 48, 49 und 53 nicht 
gewährt. 

§ 63 

Entsprechende Anwendung von Vorschrif

-

ten des Reichssiedlungsgesetzes 

Für Geschäfte und Verhandlungen, die der 
Durchführung der Vorschriften dieses Titels 
dienen, gilt § 29 des Reichssiedlungsgesetzes 
entsprechend. 

§ 64 

Ausschluß des Vorkaufrechts der 
Siedlungsunternehmen 

In den Fällen des § 42 ist die Ausübung 
des Vorkaufsrechts nach § 4 des Reichssied-
lungsgesetzes ausgeschlossen. 

§ 65 

Änderung des Reichssiedlungsgesetzes 

(1) § 3 Abs. 1 Satz 2 des Reichssiedlungs-
gesetzes wird aufgehoben. 

(2) Bei einer Enteignung nach § 3 Abs. 1 
des Reichssiedlungsgesetzes ist das Siedlungs-
unternehmen verpflichtet, das enteignete 
Land innerhalb einer von der Siedlungs-
behörde zu bestimmenden Frist zu kulti-
vieren. Wird das enteignete Land nicht inner-
halb dieser Frist kultiviert, so hat der Ent-
eignete oder sein Rechtsnachfolger nach Ab-
lauf eines Jahres nach Beendigung der Frist 
(Satz 1) binnen eines weiteren Jahres einen 

Anspruch auf Rückübereignung gegen Er-
stattung der Entschädigung. 

(3) Betriebe, die Land zur Kultivierung 
abgeben, erhalten auf Antrag nach Durch-
führung der Kultivierung im Wege der An-
liegersiedlung (§ 1 Reichssiedlungsgesetz) 
Land in der ihrer Abgabe entsprechenden 
Größe, höchstens jedoch eine Fläche, die zur 
Hebung des Betriebes bis zur Größe einer 
selbständigen Ackernahrung erforderlich ist. 

§ 66 

Finanzierungsrichtlinien 

Die Richtlinien für die Gewährung von 
Darlehen und Beihilfen, für die Freistellung 
der Länder (§ 46 Abs. 6) und für die Rege-
lung der Entschädigung (§ 60 Abs. 3) erläßt 
der Bundesminister für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten im Einvernehmen mit den 
Bundesministern der Finanzen und für Ver-
triebene. 

§ 67 

Verwaltungsanordnungen der Länder 

(1) Bei der Durchführung dieses Titels 
beteiligen die zuständigen Landesbehörden 
nach Maßgabe der nach Absatz 2 zu treffen-
den Bestimmungen die berufsständische Ver-
tretung der Landwirtschaft, die Organisa-
tionen der Vertriebenen und Flüchtlinge und 
die Selbsthilfeeinrichtungen. 

(2) Die Landesregierungen bestimmen, 
welche Stellen die Aufgaben der Siedlungs-
behörde wahrzunehmen haben und in wel-
chem Umfange die Siedlungsbehörde unter 
Beteiligung der Flüchtlingsbehörde in den 
Verfahren nach den Vorschriften dieses Titels 
mitzuwirken hat; sie bestimmen ferner, in 
welcher Weise die berufsständische Vertre-
tung der Landwirtschaft, die Organisationen 
der Vertriebenen und Flüchtlinge und die 
Selbsthilfeeinrichtungen zu beteiligen sind. 

DRITTER TITEL 

Zulassung zur Berufs- und Gewerbeausübung 

§ 68 

Allgemeine Vorschriften 

(1) Ist für die Ausübung eines Berufes oder 
Gewerbes eine Zulassung oder Erlaubnis er-
forderlich, deren Erteilung von der Feststel- 



lung eines Bedürfnisses oder ähnlicher Vor-
aussetzungen abhängt, so sind Vertriebene 
und Sowjetzonenflüchtlinge, die vor der Ver-
treibung in einem solchen Beruf oder Ge-
werbe tätig waren, bevorzugt zu berücksich-
tigen, sofern die persönlichen Voraussetzun-
gen für die Zulassung oder die Erteilung der 
Erlaubnis gegeben sind. Dies gilt solange, bis 
das Verhältnis erreicht ist, in dem die Zahl 
der Vertriebenen und Sowjetzonenflücht-
linge zur Gesamtzahl der Bevölkerung des 
Landes steht. 

(2) Absatz 1 findet auch Anwendung auf 
Personen, bei denen eine Vereidigung in Ver-
bindung mit einer Bedürfnisprüfung die Vor-
aussetzung für die Berufsausübung bildet. 

(3) Vorschriften, in denen für die Zulas-
sung zu einem Gewerbe Höchstzahlen fest-
gesetzt werden, die unter der Zahl der bis-
herigen Zulassungen liegen, finden auf Ver-
triebene und .  Sowjetzonenflüchtlinge, bei 
denen die Voraussetzungen des Absatzes 1 
vorliegen, solange keine Anwendung, bis das 
Verhältnis erreicht ist, in dem die Zahl der 
Vertriebenen und Sowjetzonenflüchtlinge 
zur Gesamtzahl der Bevölkerung des Landes 
steht. 

§ 69 
Zulassung zur Kassenpraxis 

(1) Vertriebene und Sowjetzonenflücht-
linge, die vor dem 4. September 1939 als 
Ärzte, Zahnärzte oder Dentisten zur Kassen-
praxis nach deutschen Vorschriften zugelassen 
waren und bis zu dem in § 10 Abs. 1 ge-
nannten Stichtag ihren ständigen Aufenthalt 
im Geltungsbereich des Grundgesetzes oder 
in Berlin (West) genommen haben, gelten 
weiterhin als zur Kassenpraxis zugelassen. 
Sie haben sich innerhalb einer Frist von drei 
Monaten nach dem Inkrafttreten dieses Ge-
setzes bei dem für den Ort ihres ständigen 
Aufenthalts zuständigen Zulassungsausschuß 
zwecks Wiederaufnahme der Kassenpraxis zu 
melden. 

(2) Der Zulassungsausschuß hat Ärzten, 
Zahnärzten und Dentisten, die sich gemäß 
Absatz 1 gemeldet haben, unverzüglich einen 
Tätigkeitsbereich ohne Rücksicht auf die 
Zahl der im Zulassungsbezirk bereits Zuge-
lassenen und ohne Anrechnung auf die Ver-
hältniszahl zuzuweisen. 

(3) Die Absätze 1 und 2 finden auch An-
wendung auf Vertriebene und Sowjetzonen-
flüchtlinge, die als Ärzte, Zahnärzte oder 

Dentisten nach bundes- oder landesrecht-
lichen Vorschriften umgesiedelt wurden oder 
werden und am bisherigen Aufenthaltsort zur 
Kassenpraxis zugelassen waren, mit der Maß-
gabe, daß die Meldefrist für nach Inkraft-
treten dieses Gesetzes Umgesiedelte mit der 
Aufenthaltsnahme im neuen Zulassungsbezirk 
beginnt. 

(4) Gegen die Entscheidung des Zulassungs-
ausschusses gemäß Absatz 1 bis 3 kann der 
Antragsteller von den für das Zulassungsver-
fahren vorgesehenen Rechtsmitteln Gebrauch 
machen. 

(5) Im übrigen sind Vertriebene und 
Sowjetzonenflüchtlinge, die vor der Vertrei-
bung zur Ausübung eines Berufes als Arzt, 
Zahnarzt oder Dentist befugt waren, bei 
sonst gleichen Bedingungen so lange bevor-
zugt zuzulassen, bis das Verhältnis erreicht 
ist, in dem die Zahl der Vertriebenen und 
Sowjetzonenflüchtlinge zur Gesamtzahl der 
Bevölkerung des Landes steht. 

§ 70 

Eintragung in die Handwerksrolle 

Vertriebene und Sowjetzonenflüchtlinge, 
die glaubhaft machen, daß sie vor der Ver-
treibung ein Handwerk als stehendes Ge-
werbe selbständig betrieben oder die Befugnis 
zur Anleitung von Lehrlingen besessen haben, 
sind auf Antrag bei der für den Ort ihres 
ständigen Aufenthaltes zuständigen Hand-
werkskammer in die Handwerksrolle einzu-
tragen. Für die Glaubhaftmachung ist § 92 
entsprechend anzuwenden. 

VIERTER TITEL 

Förderung selbständig Erwerbstätiger 

§ 71 

Kredite, Zinsverbilligungen, Bürgschaften 
und Teilhaberschaften 

(1) Die Begründung und Festigung selb-
ständiger Erwerbstätigkeit der Vertriebenen 
und Sowjetzonenflüchtlinge in der Landwirt-
schaft, im Gewerbe und in freien Berufen ist 
durch Gewährung von Krediten aus öffent-
lichen Mitteln zu günstigen Zins-, Tilgungs-
und Sicherungsbedingungen, durch Zinsver-
billigungen und Bürgschaftsübernahmen zu 
fördern. 



(2) Zur Festigung selbständiger Erwerbs-
tätigkeit soll auch die Umwandlung hochver-
zinslicher und kurzfristiger Kredite in lang-
fristige zu günstigen Zins- und Tilgungs-
bedingungen ermöglicht werden. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entspre-
chend für Unternehmen, an denen Vertrie-
bene und Sowjetzonenflüchtlinge mindestens 
mit der Hälfte des Kapitals beteiligt sind, 
sofern die Beteiligung für mindestens sechs 
Jahre sichergestellt ist. Beteiligungen der öf-
fentlichen Hand, die der Konsolidierung sol-
cher Betriebe dienen, bleiben bei der Ermitt-
lung der Beteiligung der Vertriebenen oder 
Sowjetzonenflüchtlinge außer Ansatz, wenn 
diesen das Recht eingeräumt ist, die Beteili-
gungen der öffentlichen Hand abzulösen. 

(4) Die Vergünstigungen des Absatzes 1 
können auch Unternehmen gewährt werden, 
die Vertriebenen und Sowjetzonenflüchtlin-
gen den Aufbau einer selbständigen Existenz 
dadurch ermöglichen, daß sie ihnen eine Be-
teiligung von mindestens 35 vom Hundert 
an ihrem Kapital und Gewinn auf die Dauer 
von mindestens sechs Jahren sowie eine Be-
teiligung an der Geschäftsführung einräumen 
(Teilhaberschaft). 

§ 72 

Steuerliche Vergünstigungen und Beihilfen 

(1) Zum Zweck der Begründung und Festi-
gung selbständiger Erwerbstätigkeit der Ver-
triebenen und Sowjetzonenflüchtlinge wer-
den steuerliche Vergünstigungen nach Maß-
gabe des Gesetzes zur Änderung und Ergän-
zung des Einkommensteuergesetzes vom . . . 
(Bundesgesetzbl. I S. . . .) gewährt. 

(2) Im Hinblick auf die Nichtgewährung 
der steuerlichen Vergünstigungen gemäß Ab-
satz 1 im Veranlagungszeitraum 1951 werden 
aus Mitteln des Bundeshaushalts 1952 sieben 
Millionen Deutsche Mark an Vertriebene und 
Sowjetzonenflüchtlinge als Beihilfen nach 
Richtlinien gewährt, die der Bundesminister 
für Vertriebene im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister der Finanzen und dem Bun-
desminister für Wirtschaft erläßt. 

§ 73 

Vergabe von öffentlichen Aufträgen 

(1) Bei der Vergabe von öffentlichen Auf-
trägen sind Vertriebene und Sowjetzonen-
flüchtlinge unbeschadet von Regelungen für  

notleidende Gebiete bevorzugt zu berück-
sichtigen. Entsprechendes gilt für Unterneh-
men, an denen Vertriebene oder Sowjet 
zonenflüchtlinge mit mindestens der Hälfte 
des Kapitals beteiligt sind, sofern die Beteili-
gung für mindestens sechs Jahre sichergestellt 
ist. Der Bundesminister für Wirtschaft erläßt 
im Einvernehmen mit dem Bundesminister 
für Vertriebene hierzu allgemeine Richtlinien. 

(2) Finanzierungshilfen der öffentlichen 
Hand sollen unter der Auflage gegeben wer-
den, daß die Empfänger dieser Hilfen sich 
verpflichten, bei der Vergabe von Aufträgen 
entsprechend Absatz 1 zu verfahren. 

§ 74 

Kontingente 

(1) Bei der Anordnung oder Durchführung 
von Kontingentierungsmaßnahmen auf dem 
Gebiet der Erzeugung und der Zu- und Ver-
teilung von Gütern, Leistungen und Zah-
lungsmitteln für gewerbliche Zwecke haben 
die zuständigen Behörden und Organisatio-
nen der Wirtschaft die Betriebe der Vertrie-
benen und Sowjetzonenflüchtlinge unter Be-
rücksichtigung ihrer besonderen Lage ange-
messen zu beteiligen. 

(2) Sofern bei der Festsetzung von Kontin-
genten ein in der Vergangenheit liegender 
Zeitraum oder Zeitpunkt zugrunde gelegt 
wird, ist bei den in Absatz 1 genannten Be-
trieben auf Antrag in der Regel ein anderer 
entsprechender Zeitraum oder Zeitpunkt zu-
grunde zu legen, welcher der Anordnung der 
Kontingentierungsmaßnahme vorausgeht und 
den besonderen Verhältnissen dieser Betriebe 
Rechnung trägt. Von diesem Recht können 
Antragsteller längstens bis zum 31. Dezember 
1957 Gebrauch machen. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entspre-
chend, wenn Vertriebene oder Sowjetzonen-
flüchtlinge, ohne Inhaber eines Betriebes zu 
sein, Werk- oder ähnliche Verträge mit be-
stehenden Betrieben abschließen, sofern sie 
vor der Vertreibung einen gleichartigen Be

-

trieb als Eigentümer oder Pächter geführt 
haben. Zur berufsgleichen Eingliederung sind 
solche Verträge zuzulassen und zu fördern. 

§ 75 

Vermietung, Verpachtung und Übereignung 
durch die öffentliche Hand 

Soweit die öffentliche Hand Grund und 
Boden, Räumlichkeiten oder Betriebe zum 



Zwecke einer bestimmten gewerblichen Nut-
zung verpachtet, vermietet oder übereignet, 
sollen Vertriebene und Sowjetzonenflücht-
linge, die vor der Vertreibung ein gleicharti-
ges Gewerbe ausgeübt haben, bevorzugt be-
rücksichtigt werden, bis das Verhältnis er-
reicht ist, in dem die Zahl der Vertriebenen 
und Sowjetzonenflüchtlinge zur Gesamtzahl 
der Bevölkerung im Bereich der vergebenden 
Körperschaft oder Stelle steht. 

FÜNFTER TITEL 

Förderung unselbständig Erwerbstätiger 

§ 76 

Arbeiter und Angestellte 

(1) Die Bundesanstalt für Arbeitsvermitt-
lung und Arbeitslosenversicherung hat dahin 
zu wirken, daß der Anteil der beschäftigten 
Arbeitnehmer, die Vertriebene oder Sowjet-
zonenflüchtlinge sind, an der Gesamtzahl der 
beschäftigten Arbeitnehmer innerhalb der 
Landesarbcitsamtsbezirke dem Verhältnis 

entspricht, in dem die Zahl der Arbeitneh-
mer, die Vertriebene oder Sowjetzonenflücht-
linge sind, zur Gesamtzahl der Arbeitnehmer 
— getrennt nach Arbeitern und Angestellten — 
in  diesen Bezirken steht. Außerdem hat 
die Bundesanstalt dahin zu wirken, daß die-
ser Personenkreis aus berufsfremder Beschäf-
tigung in die erlernten oder überwiegend aus-
geübten Berufe vermittelt wird. 

(2) Solange das Verhältnis gemäß Absatz 1 
nicht erreicht ist, sind arbeitslose Vertriebene 
und Sowjetzonenflüchtlinge, die nach dem 
1. Januar 1949 weniger als zwei Jahre in Be-
schäftigung gestanden haben, 

1. von den privaten Arbeitgebern, die mehr 
als zwanzig Arbeitnehmer beschäftigen, vor 
anderen Arbeitnehmern mit gleichen be-
ruflichen Voraussetzungen bevorzugt ein-
zustellen, 

2. von der Bundesanstalt für Arbeitsvermitt-
lung und Arbeitslosenversicherung vor an-
deren Bewerbern mit gleichen beruflichen 
Voraussetzungen und gleichen sozialen Ver-
hältnissen unter Berücksichtigung der Wirt-
schaftslage bevorzugt in Arbeit zu vermit-
teln. Der Verwaltungsrat der Bundesanstalt 
erläßt hierzu Richtlinien. 

(3) In die Beschäftigungszeiten nach Absatz 2 
werden Zeiten der Notstandsarbeit, gering-
fügiger Beschäftigung, einer Beschäftigung, 
die diesen Personen nach ihrer beruflichen 
Vorbildung, ihrem Alter oder Gesundheits-
zustand als Dauerbeschäftigung nicht zuge-
mutet werden kann, sowie Beschäftigungs-
zeiten vor einer Umsiedlung nach bundes - 
oder landesrechtlichen Vorschriften nicht ein-
gerechnet. 

(4) Die Verpflichtung zur Beschäftigung 
und bevorzugten Arbeitsvermittlung anderer 
Personengruppen nach Maßgabe bestehender 
Gesetze wird hierdurch nicht berührt. 

§ 77 

Lehrstellen und Ausbildungsstellen 
sonstiger Art 

(1) Die Bundesanstalt für Arbeitsvermitt-
lung und Arbeitslosenversicherung hat unter 
Beteiligung der zuständigen Organisationen 
der Wirtschaft dahin zu wirken, daß bei der 
Besetzung von Lehrstellen und Ausbildungs-
stellen sonstiger Art Vertriebene und Sowjet-
zonenflüchtlinge unter Berücksichtigung der 
Berufsnachwuchslage in den Landesarbeits-
amtsbezirken sowie der Eignung der Lehr-
stellenbewerber angemessen beteiligt werden. 

(2) Sofern für die Schaffung zusätzlicher 
Lehrstellen und Ausbildungsstellen sonstiger 
Art einschließlich der Einrichtung von Lehr-
werkstätten und Lehrlingswohnheimen öf-
fentliche Mittel zur Verfügung gestellt wer-
den, sind diese bevorzugt für die Unterbrin-
gung von Vertriebenen und Sowjetzonen-
flüchtlingen zu verwenden, bis bei der Be-
setzung von Lehrstellen und Ausbildungsstel-
len sonstiger Art das Verhältnis erreicht ist, 
in dem die Zahl der Vertriebenen und Sowjet-
zonenflüchtlinge zur Gesamtzahl der Be

-

völkerung im Ber der Körperschaft steht, 
welche die Mitte Verfügung stellt. 

§ 78 

Dauerarbeitsplätze 

(1) Zur Schaffung von zusätzlichen Dauer-
arbeitsplätzen für Vertriebene und Sowjet-
zonenflüchtlinge sollen aus öffentlichen Mit-
teln Kredite zu günstigen Zins-, Tilgungs - 
und Sicherungsbedingungen sowie Zinsverbil-
ligungen gewährt und Bürgschaften über-
nommen werden. Diese Vergünstigungen sol-
len Betrieben bevorzugt gewährt werden, 



1. deren Inhaber Vertriebene oder Sowjet-
zonenflüchtlinge sind, oder 

2. an denen Vertriebene oder Sowjetzonen-
flüchtlinge mit mindestens der Hälfte des 
Kapitals beteiligt sind, sofern die Beteili-
gung für mindestens sechs Jahre sicher-
gestellt ist, oder 

3. die sich verpflichten, in dem geförderten 
Betrieb mindestens 70 vom Hundert Ver-
triebene oder Sowjetzonenflüchtlinge für 
die Laufzeit der Vergünstigung zu beschäf-
tigen. 

(2) In besonderen Fällen können die Ver-
günstigungen des Absatzes 1 auch gewährt 
werden 

1. für die Restfinanzierung — jedoch nicht für 
die nachstellige Finanzierung — von Woh-
nungsbauten, sofern diese die Schaffung zu-
sätzlicher Dauerarbeitsplätze ermöglicht, 
oder 

2. zur Erhaltung gefährdeter Dauerarbeits-
plätze. 

SECHSTER TITEL 

Sonstige Vorschriften 

5 79 

Wohnraumversorgung 

(1) Die Versorgung der Vertriebenen und 
Sowjetzonenflüchtlinge mit Wohnraum ist 
eine vordringliche Aufgabe der Wohnraum-
bewirtschaftung und des öffentlich geförder-
ten Wohnungsbaues. 

(2) Vertriebenen und Sowjetzonenflücht-
lingen ist ein angemessener Teil des vorhan-
denen und des neu zu schaffenden Wohn-
raumes zuzuteilen. Dabei sind die noch in 
Lagern und anderen Notunterkünften Unter-
gebrachten besonders zu berücksichtigen. 

(3) Im Rahmen der Wohnungsbaupro-
gramme für den öffentlich geförderten so-
zialen Wohnungsbau (§§ 13 ff. des Ersten 
Wohnungsbaugesetzes vom 24. April 1950, 
Bundesgesetzbl. S. 83) ist in möglichst weitem 
Umfange zugunsten der Vertriebenen und 
Sowjetzonenflüchtlinge auch die Begründung 
von Eigentum an Wohnungen (Eigenheimen, 
Kleinsiedlungen, Wohnungseigentum oder 
Dauerwohnrecht) zu fördern. 

(4) Die Bundesregierung wird ermächtigt, 
durch Rechtsverordnung mit Zustimmung 
des Bundesrates Vorschriften über die ange-
messene Berücksichtigung der Vertriebenen 
und Sowjetzonenflüchtlinge bei der Zuteilung 
des Wohnraumes zu erlassen, der im Rahmen 
des mit öffentlichen Mitteln geförderten so-
zialen Wohnungsbaues neu geschaffen wird. 

§ 80 

Nichtanwendung 
beschränkender Vorschriften 

(1) Vorschriften, nach denen die Ausübung 
cines Rechts oder die Erlangung einer Berufs-
stellung von einer besonderen Beziehung zu 
einem Lande oder einer Gemeinde (z. B. Ge-
burt, Wohnsitzdauer, Ausbildung) abhängig 
gemacht ist, finden auf Vertriebene und 
Sowjetzonenflüchtlinge keine Anwendung, 
wenn sie dort im Zeitpunkt des Inkrafttretens 
dieses Gesetzes ihren ständigen Aufenthalt 
haben oder nach diesem Zeitpunkt dorthin 
behördlich zugewiesen oder umgesiedelt 
werden. 

(2) Durch Absatz 1 werden die besonderen 
Rechte auf Grund einer Mitgliedschaft bei 
bestehenden Realgemeinden oder ähnlichen 
Nutzungsgemeinschaften nicht berührt. 

Vierter Abschnitt 
Einzelne Rechtsverhältnisse 

ERSTER TITEL 

Schuldenregelung für Vertriebene 
und Sowjetzonenflüchtlinge 

§ 81 

Grundsatz 

Vertriebene können wegen der Verbind-
lichkeiten, die vor der Vertreibung begründet 
worden sind, nicht in Anspruch genommen 
werden, soweit sich aus den folgenden Vor-
schriften nichts Abweichendes ergibt. 

§ 82 

Vertragshilfeverfahren auf Antrag 
des Gläubigers 

(1) Auf Antrag des Gläubigers kann das 
Gericht zur Vermeidung unbilliger Härten 



die unter die Regelung des § 81 fallenden 
Verbindlichkeiten im Wege der richterlichen 
Vertragshilfe nach den Vorschriften des Ver-
tragshilfegesetzes vom 26. März 1952 (Bun-
desgesetzbl. I S. 198) abweichend regeln. 

(2) Bei Abwägung der Interessen und der 
Lage beider Teile gemäß § 1 Abs. 1 des Ver-
tragshilfegesetzes sind die Vermögens- und 
Erwerbsverhältnisse des Schuldners am 21. Juni 
1948 oder, wenn er erst zu einem späteren 
Zeitpunkt seinen ständigen Aufenthalt im 
Geltungsbereich des Grundgesetzes oder in 
Berlin (West) genommen hat, die Vermögens-
und Erwerbsverhältnisse zu diesem Zeitpunkt 
zugrunde zu legen. 

(3) Das Gericht kann jedoch auch nach dem 
in Absatz 2 genannten Zeitpunkt erlangtes 
Vermögen des Schuldners berücksichtigen, 
wenn und soweit dies aus besonderen Grün-
den zur Vermeidung einer unbilligen Härte 
gegenüber dem Gläubiger erforderlich er-
scheint. Haben sich die Vermögens- und Er-
werbsverhältnisse des Schuldners nach dem in 
Absatz 2 genannten Zeitpunkt verschlechtert, 
so ist dies zu berücksichtigen, wenn und so-
weit dies aus besonderen Gründen zur Ver-
meidung einer unbilligen Härte gegenüber 
dem Schuldner erforderlich erscheint. 

(4) Wird über einen Anspruch im Sinne des 
§ 81 ein Rechtsstreit anhängig, so kann das 
Prozeßgericht Vertragshilfe nach den Vor-
schriften der Absätze 1 bis 3 auch gewähren, 
wenn nur der Gläubiger es beantragt. 

§ 83 

Antragsfrist 

(1) Der Antrag des Gläubigers nach § 82 
A bs. 1 oder 4 kann nur bis zum 31. Dezem-
ber 1953 gestellt werden. Das Gericht kann 
einen Antrag des Gläubigers nach diesem 
Zeitpunkt durch besonderen Beschluß zulas-
sen, wenn der Gläubiger glaubhaft macht, 
daß er ohne sein Verschulden den Antrag 
nicht rechtzeitig gestellt hat, und ihn nach 
Wegfall des Hindernisses unverzüglich nach-
geholt hat. Gegen die Entscheidung des Ge-
richtes über die Zulassung findet die sofortige 
Beschwerde statt. Das Beschwerdegericht ent-
scheidet endgültig. 

(2) Hat der Gläubiger den Anspruch ge-
gen den Schuldner mit der Begründung ge-

richtlich geltend gemacht, daß die Voraus-
setzungen des § 81 nicht gegeben seien, so 
gilt ein binnen sechs Monaten nach Rechts-
kraft der gerichtlichen Entscheidung oder 
nach Klagerücknahme gestellter Antrag ge-
mäß § 82 Abs.1 oder 4 als rechtzeitig gestellt. 

§ 84 

Juristische Personen und 
Handelsgesellschaften 

Die Vorschriften der §§ 81 bis 83 gelten 
entsprechend für Verbindlichkeiten von juri-
stischen Personen und Handelsgesellschaften, 
die ihren Sitz vor dem 8. Mai 1945 in den 
in § 1 Abs. 1 bezeichneten Gebieten hatten, 
sofern sich der Sitz, der Ort der Nieder-
lassung oder die Geschäftsleitung im Gel-
tungsbereich dieses Gesetzes befindet. 

§ 85 

Frühere gerichtliche Entscheidungen 
und Vergleiche 

(1) Die Vorschriften der §§ 81 bis 84 gel-
ten auch, wenn vor der Vertreibung der An-
spruch ganz oder teilweise durch rechtskräf-
tiges Urteil festgestellt oder über ihn ein Ver-
gleich abgeschlossen worden ist. 

(2) Ist der Anspruch nach der Vertreibung 
ganz oder teilweise durch rechtskräftiges Ur-
teil festgestellt oder über ihn ein Vergleich 
abgeschlossen worden, so sind in einem nach 
allgemeinen Vorschriften eingeleiteten Ver-
tragshilfeverfahren die Vorschriften des § 82 
Abs. 2 und 3 entsprechend anzuwenden, so-
fern der Schuldner den Antrag auf Gewäh-
rung von Vertragshilfe bis zum 31. Dezem-
ber 1953 stellt. § 83 Abs. 1 Satz 2 bis 4 gilt 
sinngemäß. 

(3) Vor Inkrafttreten dieses Gesetzes er-
gangene rechtskräftige Entscheidungen, durch 
die Vertragshilfe gewährt worden ist, bleiben 
vorbehaltlich der Bestimmung des § 17 des 
Vertragshilfegesetzes unberührt. 

§ 86 

Ausnahmen 

(1) Die Vorschriften der §§ 81 bis 85 gel-
ten nicht für 



1. Verbindlichkeiten, die mit Vermögens-
werten des Vertriebenen im Geltungs-
bereich des Grundgesetzes oder in Berlin 
(West) in wirtschaftlichem Zusammenhang 
stehen, 

2. gesetzliche Unterhaltsverpflichtungen, 

3. Löhne und Gehälter, 

4. die in § 6 Nr. 1 und 2 des Vertragshilfe-
gesetzes bezeichneten Verbindlichkeiten. 

(2) Die Regelung der in § 6 Nr. 4 des Ver-
tragshilfegesetzes bezeichneten Verbindlich-
keiten bleibt vorbehalten. Bis zur Regelung 
können die Schuldner die Erfüllung dieser 
Verbindlichkeiten verweigern. 

§ 87 

Regelung für Sowjetzonenflüchtlinge 

(1) Sowjetzonenflüchtlinge, die vor der 
Flucht oder in den Fällen des § 4 im Zeitpunkt 
der Besetzung den überwiegenden Teil ihres 
Vermögens in der sowjetisch besetzten Zone 
oder im sowjetisch besetzten Sektor von Ber-
lin hatten und diesen Teil ihres Vermögens 
durch Enteignungsmaßnahmen oder diesen 
wirtschaftlich gleichstehende Maßnahmen ver-
loren haben, können wegen der Verbindlich-
keiten, die vor der Flucht oder in den Fällen 
des § 4 vor der Besetzung begründet worden 
sind, nicht in Anspruch genommen werden. 

(2) § 82 Abs. 1 und 4, §§ 83, 85 Abs. 1 
und 3 und § 86 sind entsprechend anzuwen-
den. 

§ 88 

Erledigung anhängiger Verfahren 

(1) Erledigt sich ein anhängiger Rechtsstreit 
durch die Anwendung der §§ 81 bis 87, so 
trägt jede Partei ihre außergerichtlichen Ko-
sten und die Hälfte der gerichtlichen Aus-
lagen; das Gericht kann jedoch die außerge-
richtlichen Kosten und die gerichtlichen Aus-
lagen anders verteilen, wenn dies aus beson-
deren Gründen der Billigkeit entspricht. Die 
Gerichtsgebühren werden nicht erhoben. 

(2) Erledigt sich ein anhängiges Vertrags-
hilfeverfahren durch die Anwendung der 
§§ 81 bis 87, so werden die gerichtlichen Ge-
bühren und Auslagen nicht erhoben. 

ZWEITER TITEL 

Sozialrechtliche Angelegenheiten 

§ 89 

Sozialversicherung 

(1) Vertriebene und Sowjetzonenflüchtlinge 
werden in der Sozialversicherung und Ar-
beitslosenversicherung den Berechtigten im 
Geltungsbereich des Grundgesetzes und in 
Berlin (West) gleichgestellt. 

(2) Vertriebene und Sowjetzonenflüchtlinge 
können Ansprüche und Anwartschaften, die 
sic bei nicht mehr vorhandenen oder nicht 
erreichbaren Trägern der deutschen Sozial-
versicherung oder bei nichtdeutschen Trägern 
der Sozialversicherung erworben haben, unter 
Zugrundelegung der bundesrechtlichen Vor-
schriften über Sozialversicherung bei Trä-
gern der Sozialversicherung im Geltungs-
bereich des Grundgesetzes und in Berlin 
(West) geltend machen. 

(3) Das Nähere regelt ein Bundesgesetz. 

§ 90 

Ersatz von Fürsorgekosten 

(1) Bei Vertriebenen und Sowjetzonen-
flüchtlingen ist anzunehmen, daß durch die 
Heranziehung zum Ersatz von Fürsorgeko-
sten nach §§ 25 und 25 a der Verordnung 
über die Fürsorgepflicht die Herstellung einer 
den Zeitverhältnissen entsprechenden Lebens-
grundlage beeinträchtigt wird; deshalb sind 
nach § 4 der Verordnung über den Ersatz 
von Fürsorgekosten vom 30. Januar 1951 
(Bundesgesetzbl. I S. 154) Ersatzansprüche 
nicht geltend zu machen. 

(2) Ein nach bürgerlichem Recht unter-
haltspflichtiger Vertriebener oder Sowjetzo-
nenflüchtling ist, soweit es sich um eine Per-
son handelt, auf die sich die Vorschrift des 
§ 1603 Abs. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuches 
bezieht, zum Ersatz von Fürsorgekosten nach 
§ 21 a der Verordnung über die Fürsorge-
pflicht in der Regel nicht heranzuziehen. 

(3) Unbeschadet der Regelung in Absatz 2 
bleiben die Ersatzansprüche der Fürsorgever-
bände nach der Reichsversicherungsordnung, 
nach den Vorschriften über die Arbeitslosen-
unterstützung und die Arbeitslosenfürsorge, 
über die Kriegsopferversorgung, die Kriegs-
schadenrente und nach § 21 a der Verordnung 



über die Fürsorgepflicht unberührt, soweit 
diese Ansprüche einen Zeitraum betreffen, 
für den Fürsorgeleistungen gewährt wurden. 

DRITTER TITEL 

Prüfungen und Urkunden 

§ 91 

Anerkennung von Prüfungen 

(1) Prüfungen und Befähigungsnachweise, 
die Vertriebene und Sowjetzonenflüchtlinge 
bis zum 8. Mai 1945 im deutschen Reichsge-
biet nach dem Gebietsstande vom 31. Dezem-
ber 1937 abgelegt bzw. erworben haben, sind 
im Geltungsbereich des Grundgesetzes und in 
Berlin (West) anzuerkennen. 

(2) Prüfungen und Befähigungsnachweise, 
die Vertriebene bis zum 8. Mai 1945 in Ge-
bieten außerhalb des Deutschen Reiches nach 
dem Gebietsstande vom 3-1. Dezember 1937 
abgelegt bzw. erworben haben, sind im Gel-
tungsbereich des Grundgesetzes und in Berlin 
(West) anzuerkennen, wenn sie den entspre-
chenden deutschen Prüfungen und Befähi-
gungsnachweisen gleichwertig sind. Die Bun-
desregierung wird ermächtigt, durch Rechts-
verordnung mit Zustimmung des Bundesrates 
zu bestimmen, welche Prüfungen und Befä-
higungsnachweise, deren Anerkennung nicht 
in die ausschließliche Zuständigkeit der Län-
der fällt, den entsprechenden deutschen Prü-
fungen und Befähigungsnachweisen gleich-
wertig sind. Sie kann dabei bestimmen, ob 
und in welchem Umfange Ergänzungsprü-
fungen abzulegen sind. 

§ 92 

Ersatz von Urkunden 

(1) Haben Vertriebene oder Sowjetzonen-
flüchtlinge, die zur Ausübung ihres Berufes 
notwendigen Urkunden (Prüfungs- oder Be-
fähigungsnachweise) und die zur Ausstellung 
von Ersatzurkunden erforderlichen Unterla-
gen verloren, so ist ihnen auf Antrag durch 
die für die Ausstellung entsprechender Ur-
kunden zuständigen Behörden und Stellen 
eine Bescheinigung auszustellen, wonach der 
Antragsteller die Ablegung der Prüfung oder 
den Erwerb des Befähigungsnachweises glaub-
haft nachgewiesen hat. 

(2) Voraussetzung für die Ausstellung der 
Bescheinigung gemäß Absatz 1 ist, daß die 
Ablegung der Prüfung oder der Erwerb des 
Befähigungsnachweises bestätigt wird 

1. durch Erklärungen von zwei glaubwürdi-
gen Zeugen zur Niederschrift vor einer für 
die Ausstellung der Bescheinigung zustän-
digen Behörde oder Stelle oder 

2. durch eidesstattliche Erklärungen von zwei 
glaubwürdigen Personen, deren Unter-
schriften amtlich beglaubigt sind und die 
diese eidesstattlichen Erklärungen vor einer 
Stelle abgegeben haben, die zur Entgegen-
nahme solcher Erklärungen befugt ist, oder 

3. durch schriftliche, an Eides Statt gegebene 
Erklärung einer Person, die auf Grund ihrer 
früheren dienstlichen Stellung im Bezirk des 
Antragstellers von der Ablegung der Prü-
fung oder dem Erwerb des Befähigungs-
nachweises Kenntnis hat. 

(3) Die Bescheinigung gemäß Absatz 1 hat 
im Rechtsverkehr dieselbe Wirkung wie die 
Urkunde über die abgelegte Prüfung oder den 
erworbenen Befähigungsnachweis. 

(4) Die Absätze 1 bis 3 sind für den Nach-
weis rechtserheblicher Tatsachen im Sinne des 
Gesetzes zur Regelung der Rechtsverhältnisse 
der unter Artikel 131 des Grundgesetzes fal-
lenden Personen vom 11. Mai 1951 (Bundes-
gesetzbl. I S. 307) entsprechend anzuwenden. 

(5) Die Länder bestimmen die Stellen, die 
zur Entgegennahme eidesstattlicher Erklärun-
gen gemäß Absatz 2 Nr. 2 befugt sind. 

VIERTER TITEL 

Sonstige Vorschriften 

§ 93 

Familienzusammenführung 

(1) Sofern nach Vorschriften des Bundes, 
der Länder oder einer Besatzungsmacht der 
Zuzug oder der Aufenhalt im Geltungsbe-
reich des Grundgesetzes oder in Berlin (West) 
von einer Erlaubnis abhängt, darf diese nicht 
verweigert werden, wenn sie ein Vertriebener 



oder Sowjetzonenflüchtling, der im Geltungs-
bereich des Grundgesetzes oder in Berlin 
(West) seinen ständigen Aufenthalt hat, für 
seine in Absatz 2 genannten Angehörigen 
zum Zwecke der Familienzusammenführung 
beantragt. 

(2) Als Familienzusammenführung im Sinne 
des Absatzes 1 gilt die Zusammenführung 

1. von Ehegatten, 

2. von minderjährigen Kindern zu den Eltern, 

3. von hilfsbedürftigen Eltern zu unterhalts-
pflichtigen Kindern, 

4. von volljährigen, in Ausbildung stehenden 
oder sonst unterhalts- und pflegebedürf-
tigen Kindern zu den Eltern, 

5. von minderjährigen Kindern zu den Groß-
eltern, falls die Eltern nicht mehr leben 
oder sich der Kinder nicht annehmen kön-
nen, 

6. von minderjährigen Kindern zu Verwand-
ten der Seitenlinie, wenn Verwandte auf-
steigender Linie nicht mehr leben oder sich 
der Kinder nicht annehmen können. 

(3) Personen, die im Wege der Familienzu-
sammenführung ihren ständigen Aufenthalt 
im Geltungsbereich des Grundgesetzes oder 
in Berlin (West) genommen haben, können 
ihrerseits ein Recht auf Nachzug von Fami-
lienangehörigen aus dieser Vorschrift nur 
dann herleiten, wenn sie selbst Rechte und 
Vergünstigungen als Vertriebene oder So-
wjetzonenflüchtlinge in Anspruch nehmen 
können. 

§ 94 

Unentgeltliche Beratung 

(1) Organisationen der Vertriebenen und 
Flüchtlinge, deren Zweck nicht auf einen 
wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb gerichtet ist, 
dürfen Vertriebene und Sowjetzonenflücht-
linge im Rahmen ihres Aufgabengebietes in 
Rechts-, Steuer- und Wirtschaftsfragen un-
entgeltlich beraten. Sie bedürfen hierzu kei-
ner besonderen Erlaubnis. 

(2) Diese Tätigkeit kann ihnen im Falle 
mißbräuchlicher Ausübung untersagt werden. 

Das Nähere bestimmt die Bundesregierung 
du rch Rechtsverordnung mit Zustimmung 
des Bundesrates. 

Fünfter Abschn itt 
Kultur, Forschung und Statistik 

§ 95 

Pflege des Kulturgutes der Vertriebenen 
und Flüchtlinge und Förderung der wis

-

senschaftlichen Forschung 

Bund und Länder haben entsprechend 
ihrer durch das Grundgesetz gegebenen Zu-
ständigkeit das Kulturgut der Vertreibungs-
gebiete in dem Bewußtsein der Vertriebenen 
und Flüchtlinge und des gesamten deutschen 
Volkes zu erhalten sowie Archive und Biblio-
theken zu sichern, zu ergänzen und auszu-
werten. Sie haben Wissenschaft und For-
schung bei der Erfüllung der Aufgaben, die 
sich aus der Vertreibung und der Eingliede-
rung der Vertriebenen und Flüchtlinge er-
geben, zu fördern. 

§ 96 

Statistik 

(1) Bund und Länder haben die auf dem 
Gebiete des Vertriebenen- und Flüchtlings-
wesens erforderlichen statistischen Arbeiten 
durchzuführen. Insbesondere haben sie die 
Statistik so auszugestalten, daß die statisti-
schen Unterlagen für die Durchführung der 
zum Zwecke der Eingliederung der Vertrie-
benen und Sowjetzonenflüchtlinge erlassenen 
Vorschriften zur Verfügung gestellt werden 
können. 

(2) Der Stand der wirtschaftlichen und 
sozialen Eingliederung der Vertriebenen und 
Sowjetzonenflüchtlinge im Vergleich zu 
deren Lage vor der Vertreibung ist durch 
cine Statistik festzustellen, die im Zusammen-
hang mit der Beantragung von Ausweisen 
durchzuführen ist. Die Antragsteller haben 
die Antragsvordrucke (§ 16) in doppelter 
Ausfertigung auszufüllen. Die für die stati-
stische Auswertung bestimmten Doppelstücke 
werden durch die Statistischen Ämter nach 
den für die Statistik geltenden Vorschriften 
weiterbearbeitet. Die Kosten hierfür tragen 
Bund und Länder nach den bei ihnen an

-

fallenden Arbeiten. 



Sechster Abschnitt 
Strafbestimmungen 

§ 97 

Erschleichung von Vergünstigungen 

Mit Gefängnis und Geldstrafe oder einer 
dieser Strafen wird bestraft, wer vorsätzlich 
unrichtige oder unvollständige Angaben tat-
sächlicher Art macht oder benutzt, um für 
sich oder einen anderen Rechte oder Ver-
günstigungen, die Vertriebenen oder Sowjet-
zonenflüchtlingen vorbehalten sind, zu er-
schleichen. 

§ 98 

Pflichtverletzung von Verwaltungs

-

angehörigen 

Mit Gefängnis und Geldstrafe oder einer 
dieser Strafen wird bestraft, wer als Verwal-
tungsangehöriger bei der Durchführung die-
ses Gesetzes vorsätzlich Ausweise oder Be-
scheinigungen für Personen ausstellt, von de-
nen er weiß, daß sie kein Recht auf Erteilung 
des Ausweises oder der Bescheinigung haben. 

Siebenter Abschnitt 
Übergangs- und Schlußbestimmungen 

§ 99 

Änderung des Lastenausgleichsgesetzes 

Das Gesetz über den Lastenausgleich vom 
14. August 1952 (Bundesgesetzbl. I S. 446) 
wird wie folgt geändert: 

1. § 11 erhält folgende Fassung: 

„§ 11 

Vertriebener 

(1) Vertriebener ist, wer als deutscher 
Staatsangehöriger oder deutscher Volks-
zugehöriger seinen Wohnsitz in den zur 
Zeit unter fremder Verwaltung stehenden 
deutschen Ostgebieten oder in den Gebie-
ten außerhalb der Grenzen des Deutschen 
Reiches nach dem Gebietsstande vom 

31. Dezember 1937 hatte und diesen im 
Zusammenhang mit den Ereignissen des 
zweiten Weltkrieges infolge Vertreibung, 
insbesondere durch Ausweisung oder 
Flucht, verloren hat. Bei mehrfachem 
Wohnsitz muß derjenige Wohnsitz verlo-
ren gegangen sein, der für die persön-
lichen Lebensverhältnisse des Betroffenen 
bestimmend war. Wer infolge von Kriegs-
einwirkungen seinen Wohnsitz in die in 
Satz 1 genannten Gebiete verlegt hat, ist 
jedoch nur dann Vertriebener, wenn aus 
den Umständen hervorgeht, daß er sich 
auch nach dem Kriege in diesen Gebie-
ten ständig niederlassen wollte. 

(2) Als Vertriebener gilt, wer als 
deutscher Staatsangehöriger oder deut-
scher Volkszugehöriger 

1. nach dem 30. Januar 1933 wegen ihm 
drohender oder gegen ihn verübter na-
tionalsozialistischer Gewaltmaßnahmen 
auf Grund der politischen Überzeu-
gung, der Rasse, des Glaubens oder der 
Weltanschauung die in Absatz 1 ge-
nannten Gebiete verlassen und seinen 
Wohnsitz außerhalb des Deutschen Rei-
ches genommen hat, 

2. auf Grund der während des zweiten 
Weltkrieges geschlossenen zwischen-
staatlichen Verträge aus außerdeutschen 
Gebieten oder während des gleichen 
Zeitraumes auf Grund von Maßnah-
men deutscher Dienststellen aus den 
von der deutschen Wehrmacht besetz-
ten Gebieten umgesiedelt worden ist 
(Umsiedler), 

3. nach Abschluß der allgemeinen Ver-
treibungsmaßnahmen die zur Zeit un-
ter fremder Verwaltung stehenden 
deutschen Ostgebiete, Danzig, Estland, 
Lettland, Litauen, die Sowjetunion, 
Polen, die Tschechoslowakei, Ungarn, 
Rumänien, Bulgarien, Jugoslawien oder 
Albanien verlassen hat oder verläßt, 
es sei denn, daß er erst nach dem 8. Mai 
1945 seinen Wohnsitz in diesen Gebie-
ten begründet hat (Aussiedler), 

4. ohne einen Wohnsitz gehabt z u ha-
ben, sein Gewerbe oder seinen Beruf 
ständig in den in Absatz 1 genannten 
Gebieten ausgeübt hat und diese Tä-
tigkeit infolge Vertreibung aufgeben 
mußte. 



(3) Als Vertriebener gilt auch, wer,  
ohne selbst deutscher Staatsangehöriger  
oder deutscher Volkszugehöriger zu sein,  
als Ehegatte eines Vertriebenen seinen  

Wohnsitz in den in Absatz 1 genannten  
Gebieten verloren hat."  

2. In § 248 Satz 1 werden nach den  Worten  
„für die Heimatvertriebenen" die Worte  

„im Sinne des § 2 des Bundesvertriebenen-
gesetzes vom .... 1953 (Bundesgesetzbl. I  

S....)" eingefügt; Satz 2 wird gestrichen.  

3. In § 249 wird die Nummer 4 wie folgt er-
gänzt:  

„und soweit sie nicht für den unrentier-
lichen Teil der Finanzierung eines Vor-
habens, insbesondere zur Melioration  
oder zur Kultivierung von Moor-, Öd-
land- und Rodungsflächen (§ 40 des  
Bundesvertriebenengesetzes) aufgewen-
det worden sind oder werden."  

§ 100  

Änderung des Notaufnahmegesetzes  

§ 1 Abs. 2 des Gesetzes über die Notauf-
nahme von Deutschen in das Bundesgebiet  

vom 22. August 1950 (Bundesgesetzbl. S. 367)  
erhält folgende Fassung:  

„(2) Diese besondere Erlaubnis darf  
Personen nicht verweigert werden, die  

aus den in Absatz 1 genannten Gebieten  

flüchten mußten, um sich einer von ihnen  
nicht zu vertretenden und durch die poli-
tischen Verhältnisse bedingten besonde-
ren Zwangslage zu entziehen und dort  
nicht durch ihr Verhalten gegen die  

Grundsätze der Menschlichkeit oder  

Rechtsstaatlichkeit verstoßen haben. Eine  

besondere Zwangslage ist vor allem dann  
gegeben, wenn eine unmittelbare Gefahr  

für Leib und Leben oder die persönliche  
Freiheit vorgelegen hat. Wirtschaftliche  
Gründe allein begründen keinen Rechts-
anspruch auf Erteilung der besonderen  

Erlaubnis nach Absatz 1."  

§ 101  

Aufhebung des Flüchtlingssiedlungsgesetzes  

Das Gesetz zur Förderung der Eingliede-
rung von Heimatvertriebenen in die Landwirt-

schaft (Flüchtlingssiedlungsgesetz) vom 10. Au-
gust 1949 (WiGBl. S. 231) wird aufgehoben.  

§ 102  

Aufhebung von landesrechtlichen Vorschriften  

Die Vorschriften der Länder, welche die in  

den §§ 90, 92, 93 und 94 dieses Gesetzes ge-
regelten Tatbestände betreffen, insbesondere  

§ 7 Abs. 1 Satz 2 des Flüchtlingsgesetzes des  

Landes Nordrhein-Westfalen vom 2. Juni  
1948, treten außer Kraft. Dasselbe gilt für  

Strafbestimmungen der Länder auf dem Ge-
biet des Vertriebenen- und Flüchtlingsrechts.  

§ 103  

Verhältnis zum sonstigen Bundes- und  
Landesrecht  

(1) Soweit in sonstigen bundes- und lan-
desrechtlichen Vorschriften der Vertriebenen- 

und Flüchtlingsbegriff  festgelegt ist oder ver-
wendet wird, treten die Vorschriften des Er-
sten Titels und die nach Maßgabe des § 14  

dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften an ihre  

Stelle.  

(2) Durch die Vorschriften dieses Gesetzes  

bleiben vorbehaltlich der ausdrücklich genann-
ten Änderungen und Ergänzungen unberührt  

1. das Gesetz zur Regelung der Rechtsverhält-
nisse der unter Artikel 131 des Grundge-
setzes fallenden Personen vom 11. Mai  

1951 (Bundesgesetzbl. I S. 307),  

2. die Vorschriften auf dem Gebiete des La-
stenausgleichs,  

3. die landesrechtlichen Vorschriften zur Re-
gelung der Wiedergutmachung national-
sozialistischen Unrechts,  

4. landesrechtliche Vorschriften über die Ein-
gliederung der Vertriebenen und Sowjet-
zonenflüchtlinge, die eine günstigere Rege-
lung vorsehen.  

(3) Rechte und Vergünstigungen, die Ver-
triebenen nach anderen als den in Absatz 2  
Nr. 1 bis  3 genannten bundes- und landes-
rechtlichen Vorschriften gewährt werden, ste-
hen mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes  

auch Sowjetzonenflüchtlingen sowie Personen  

zu, welche diesen gleichgestellt sind oder  
werden.  



§ 104 

Weitergeltung der bisherigen Ausweise 

Die bisher von den Ländern für Vertrie-
bene und Flüchtlinge ausgestellten Ausweise 
gelten als Nachweis der Vertriebenen- oder 
Flüchtlingseigenschaft im Sinne dieses Geset-
zes, bis sie durch Ausweise gemäß 5 15 er-
setzt oder durch die Bundesregierung außer 
Kraft gesetzt werden. 

5 105 

Verwaltungsvorschriften 

Die zur Durchführung dieses Gesetzes er-
forderlichen allgemeinen Verwaltungsvor-
schriften erläßt die Bundesregierung mit Zu-
stimmung des Bundesrates.  

5 106 

Anwendung des Gesetzes im Land Berlin 

Dieses Gesetz gilt nach Maßgabe des j 13 
Abs. 1 des Gesetzes über die Stellung des Lan-
des Berlin im Finanzsystem des Bundes (Drit-
tes Überleitungsgesetz) vom 4. Januar 1952 
(Bundesgesetzbl. I S. 1) auch im Land Berlin. 
Rechtsverordnungen, die auf Grund der in 
diesem Gesetz enthaltenen Ermächtigungen 
erlassen werden, gelten im Land Berlin nach 

§ 14 des Dritten Überleitungsgesetzes. 

§ 107 

Zeitpunkt des Inkrafttretens 

Das Gesetz tritt am 1. Januar 1953, hin-
sichtlich der §§  97, 98 und 101 erst am Tage 
nach der Verkündung, in Kraft. 


